
545 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI.GP. 

6. 6. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Besteuerung des Einkommens natür­
licher Personen (Einkommensteuer gesetz 

1967 - EStG. 1967) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. STEUERPFLICHT 

§ 1. (1) Natürliche Personen, die im Inland 
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf­
enthalt haben, sind unbeschränkt einkommen­
steuerpflichtig. Die unbeschränkte Einkommen­
steuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Ein­
künfte. 

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder 
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlidlen Auf­
enthalt haben, sind beschränkt einkommen­
steuerpflichtig mit inländischen Einkünften im 
Sinne des § 96. 

H. EINKOMMEN 

1. Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen 

§ 2. (1) Die Einkommensteuer bemißt sich, 
nach dem Einkommen, das der Steuerpflichtige 
innerhalb eines Kalenderjahres bezogen hat. 

(2) Einkommen ist ,der Gesamtbetrag der Ein­
künfte aus den im Abs. 3 bezeichneten Ein­
kunftsarten nach Ausgleich mit V'edusten, die 
sidl aus einzelnen Einkunftsarten ergeben, und 

I nach .A:bzug der Sonderausgarben (§ 10). 

(3) Der Einkommensteuer unte,rliegen nur: 

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtsdlaft, 

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
3. Einkünfte aus' selbständiger ArbeIt, 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
6. Einkünfte aus Vermiettmg und Verpachtung, 
7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22. 

Zu welcher Einku~ftsart die Einkünfte im em­
zelnen Fall gehören, bestimmt sich nach den 
§§ 13 bis 24. 

(4) Einkünfte im Sinne des Abs. 3 sind: 
1. Bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe­

betrieb und selbständiger Arbeit der Gewinn 
(§§ 4 bis 7); 

2. bei den anderen Einkunftsarten der über­
schuß der Einnahmen über die Werbungskosten. 
(§§ 8 und 9). 

(5) Bei Land- und Forstwirten, die Bücher nach 
den besonderen für Land- ,und Forstwirte gel­
tenden Bestimmungen führen, und bei Gewerbe­
treibenden, deren Firma im Handelsregister ein­
getragen ist und ,die Bücher nach den Vors,chrif­
ten des Handelsgesetzbuches ordnungsmäßig 
führen, ist der Gewinn aus Land- und Forst­
wirtschaft oder aus Gewerbebetrieb bei Ermitt­
lung des Einkommens für .das Kalenderjahr zu 
berücksichtigen, in Idem das Wirtschaftsjahr 
endet. Wirtschaftsjahr ist der Zeitraum, für den 
regelmäßig Abschlüsse gemacht werden. Das 
Wirtschaftsjahr umfaßt einen Zeitraum von 
zwölf Monaten. Es' darf einen Zeitraum von 
weniger als zwölf Monaten nur umfassen, wenn 

1. ein Betrieb eröffnet oder aufgegeben wird 
oder 

2. ein Steuerpflichtiger von regelmäßigen Ab­
schlüssen auf einen bestimmten Tag zu regd­
mäßigen Abschlüssen auf einen anderen bestimm­
ten Tag übergeht. 

2. Steuerfreie Einkünfte 

§ 3. (1) Steuerfrei sind: 
1. Der Wert der Reinigung der Arbeitsklei­

dung sowie der Wert der unentgeltlich überlasse­
nen Arbeitskleidung, wenn es sich um typische 
Berufskleidung handelt; 

2. die den Kriegsbeschädigten und Hinter­
bliebenen oder diesen gleichgestellten Personen 
auf Gr,und der hestehenden versorgungsred1t­
lichen Bestimmungen geleisteten Entschädigun~ 
gen; 

2 a. die ,den Opfern des Kampfes für ein freies, 
demokrati~ches österreich auf Grund besonderer 
gesetzlicher Vorschriften geleisteten Renten und 
Entschädigungen für entstandene Haft und Ge­
ridltskosten; 
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2 545 der Beilagen 

3. der Wert der den Bediensteten von Gebiets­
körperschaften zur Verfügung gestellten Uni­
formen oder die an deren Stel'le tretenden Geld­
leistungen; 

4. die Bezüge aus der gesetz'lichen Kranken­
versicherung und der gesetzlichen Unfailversid1e­
rung sowie die Sachleistungen aus den übrigen 
Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung; 

5. das versicherungsmäßige Arbeitslosengeld 
einschließlich Teuerungszulage, die Notstands­
hilfe einschließlich Teuerungszulage, das Karenz­
urlaubsgeld oder an dessen Stelle tretende Er­
satzleistungen und die KarenzurlaubshiHe auf 
Grund der besonderen gesetzlichen Vorschriften, 
weiters die Oberbrückungshilfe und die erwei­
terte Oberbrückungshilfe für Bundesbedienstete 
nach den besonderen gesetzlichen Vorsduiften 
sowie gle~chgeartete Bezüge, die auf Grund be­
sonderer hndesgesetzlicher Regelungen gewährt 
werden; 

6. Bezüge aus öffentli·chen Mitteln oder aus 
Mitteln einer öffentlichen Stiftung, die wegen 
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe für Zweckt: 
der Erziehung oder Ausbildung, der Wissen­
schaft oder Kunst bewilligt werden; 

7. die aus öff·en'tliehen Kassen gezahhen Auf­
wandsentschädigungen und Reisekosten. Dagegen 
sind Entschädigungen, die für Verdienstausfall 
und Zeitverlust gewährt werden, steuerpflichtig; 

8. bei Auslandsbeamten (§ 65) die Einkünfte, 
die in dem Staate ,der Besteuerung 'unterliegen, 
in dessen Gebiet die Auslandsbeamten , ihren 
Dienstort' haben. Dies gilt nicht für die inlän­
dischen Einkünfte gemäß § 96; 

9. die Geldentschä,digungen der Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes auf Grund der besonde­
ren gesetzlichen Vorschriften; 

10. die Entschädigungen und sonstigen Gebüh­
ren der Mitglieder des Nationalrates, des Bundes­
rates, der Präisj,denten des Nationalrates sowie 
des Vorsitzenden des Bundesrates und seiner 
Stellvertreter, des Bundespräsidenten, der Mit­
glieder der Bundesregierung, der Staatssekretäre 
und des Präsidenten und des Vizepräsidenten des 
Rechnungshofes sowie der Landeshauptmänner 
und ihrer ~tel1vertreter, der Mitglieder einer 
Landesregierung und des Wiener Stadtsenates auf 
Grund der besonderen gesetzlichen Vorschriften; 

11. die Bezüge, die Mitglieder eines Landtages 
in dieser Eigenschaft erhalten, soweit !Sie die Ent­
schä,digungen eines Mitgliedes des Bundesrates 
nicht- übersteigen. Die Steuerbefreiung geht aber 
verloren, wenn Mitglieder eines Landtages neben 
ihren Bezügen in dieser Eigenschaft gleichzeitig 
steuerfreie B,ezüge nach Z. 10 beziehen; 

12. sonstige Bezüge, die der Arbeitnehmer 
neben dem laufenden Arbeitslohn von dem~el­
ben Arbeitgeber erhält, soweit sie innerhalb eines 

Kalenderjahres insgesamt 3500 S nicht überstei­
gen. Dieser Freibetrag gebührt auch dann nur 
einmal, wenn der Arbeitnehmer von mehreren 
Arbeitgebern Arbeitslohn erhält; 

13. Beihilfen auf Grund ·der besonderen ge­
setzlichen 'Y orsd1fiften über den Familienlasten­
ausgleich; 

14. Wohnungsbeihilfen auf Ga-und ,der beson­
deren gesetzlichen Vorschriften und der Zuschlag 
gemäß § 80 Abs. 5 und § 85 Abs. 3 des Ge­
werblichen Se1bständigen-Pensionsversicherungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 292/1957, in der jeweils gel­
tenden Fassung; 

15. Jubi1äumsge1schenke an Arbeitnehmer, 
wenn 'sie 

a) an1äßlich eines Arbeitnehmerjubiläums 
gegeben werden und 
aa) 5000 S nicht übersteigen und deshalb 

gegeben werden, weil der Arbeitneh­
mer insgesamt 25 bis 30 Jahre bei dem 
Arbeitgeber beschäftigt war, 

bb) 7000 S nicht übersteigen und deshalb 
gegeben werden, weil der Arbeitneh­
mer insgesamt 35 bis 40 Jahre bei dem 
Arbeivgeber beschäftigt war, 

cc) 9000 S nicht übersteigen und deshalb 
gegeben werden, weiI der Arbeitneh­
mer insgesamt 45 bis 50 Jahre bei dem 
Arbeivgeber beschäftigt war; 

die Begünstigung nach 1it. aa, bb oder ce 
kann vom Arbeitnehmer jewei'ls nur ein~ 
mal in Anspruch genommen werden; auch 
J.ubiläumsgeschenke an Arbeitnehmer der 
Gebietskörperschaften, die erst im Zeit­
punkt ,der Versetzung in deri dauernden 
Ruhestand gewährt werden, ohwohl die 
Voraussetzungen für das Dienstjubiläum 
bereits vor ·diesem Zeitpunkt gegeben 
waren, sind nach den vor'stehenden Be­
stimmungen zu behandeln; 

b) anläßlich eines Firmenjubiläums gegeben 
werden, bei dem einzelnen Arbeitnehmer 
einen Monatsbezug nicht übersteigen und 
deshalb gegeben werden, weil die Firma 
seit 25, 50 oder einem sonstigen Mehr­
fachen von 25 Jahren besteht. 

Werden bei Zutreffen der sonstigen 
Voraussetzungen für ,die Steuerfreiheit der 
Jubiläumsgeschenke die vorstehend ge­
nannten Höchstbeträge überschritten, so 
ist nur der übersteigende Betrag einkom­
mensteuerpflichtig; wird die Einkommen­
steuer im Abzugswege eingehoben (Lohn­
steuer), so ist § 67 Abs. 3 insoweit nicht 
anzuwenden, als der steuerfreie Betrag um 
nicht mehr als das Einfache überschritten 
w'irdj 

16. Schmutz-, El'schwernis- oder Gefahren· 
zuhgen; 
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17. in überstundenentlohnungen enthaltene 
Zuschläge für Mehrarbeit, soweit sie 30 S 
wöchentlich (BO S monatlich) nicht übersteigen; 

18. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags~ und 
Nachtarbeit bei Arbeitnehmern, soweit sie 120 S 
wöchentlich (520 S monatlich) nidlt übersteigen; 

19. Fehlgeldentschädigungen (Zählgelder, Man­
kogelder) der Arbeitnehmer, die im Kassen­
oder Zähldienst beschäftigt sind, soweit solche 
Entschädigungen 150 S, im Kalendermonat nicht 
übersteigen; 

20. besondere Lohnzuschläge, die Heimarbeiter 
neben ihrem Arbeitslohn zur Abgeltung der 
Mehraufwendungen, die durch die Heimarbeit 
entstehen, auf Grund von Kollektivverträgen, 
Heimarbeitsgesamtverträgen oder Heimarbeits­
tarifen erhalten, soweit die'se besonderen Lohn­
zuschläge 10 V. H. des Arbeitslohnes (Stück­
lohnes, Werklohnes) nicht übersteigen; 

21. Zulagen, Zuschläge und Entsch1idigungen 
im Sinne der Z. 16 bis 19, die in dem an frei­
gestellte Mitglieder des Betriebsrates fortge­
zahlten Entgelt (§ 16 Abs. 4 Betriebsrätegesetz, 
BGBL NI'. 9711947, in der geltenden Fassung) 
entlhalten sind; 

22. Bezüge der bei lnländischen Unterneh­
mungen gegen Entgelt nicht länger als sechs 
Monate beschäftigten ausländischen Studenten 
(Ferialpraktikanten), soweit vom Ausland Gegen­
seitigkeit gewährt wird; 

23. die Benützung von Einrichtungen und An­
lagen, die' der Arbeitgeber für die Gesamtheit 
oder eine Mehrzahl von Arbeitnehmern zur Ver­
fügung stellt (zum Beispiel von Erholungs- und 
Kurheimen, Kindergärten, Betriebsbihliotheken, 
Sportanlagen); 

24. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen 
und die hiebei empfangenen üblichen Sachzu­
wendungen, soweit deren Kosten das herkömm­
liche Ausmaß nicht üb<!rsteigen (zum Beispiel 
Betriebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen, 
Betriebsfeiern) ; 

25. Aufwendungen des Arbeitgebers für die 
Zukunftsicherung von Arbeitnehmern, wenn 
diese Aufwendungen nicht zugunsten individuell 
bezeichneter Arbeitnehmer, sondern für die 
Gesamtheit oder eine Mehrzahl von Arbeitneh­
mern aufgewendet werden oder dem Betriebsrat­
fonds zufließen; 

26. alkoholfreie Getränke, die der Arbeit­
geber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich 
oder verbilligt abgibt; 

27. der Freitrunk und Haustrunk im Brauerei­
gewerbe. Unter Freitrunk ist das vom Arbeit­
geber an Arbeitnehmer zum Genußan Ort und 
Stelle unentgeltlich verabreichte Bier zu ver­
stehen; unter Haustrunk jenes Bier, das' zum 
Genuß außer halb des Betriebes unentgeltlich ver­
abreicht wird. Voraussetzung ist, daß der Frei-

trunk oder Haustrunk vom Arbeitnehmer nicht 
verkauft werden darf und daß er nur in. einer 
solchen Menge gewährt wird, die einen Verkauf 
tatsächlich ausschließt; 

28. Freitabak, Freizigarren und Freizigaretten 
an Arbeitnehmer in tabakverarbeitenden Be­
trieben, wenn die gewährten Erzeugnisse nicht 
verkauft werden dürfen; 

29. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der 
Arbeitgeber an nicht in seinen Haushalt aufge­
nommene Arbeitnehmer freiwillig gewährt; 

30. der Mietwert 'bei Gewährung von freien 
oder verbiHigt-enWohnungen in werkseigenen 
Gebäuden (Werkswohnungen, Dienstwohnun­
gen), wenn ,der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Preis, zu dem die Wohnung überla8sen wird, 
und dem ortsüblichen Mietpreis 40 S monat­
lich nicht übersteigt; 

31. Zinsenerspamisse bei zinsverbilligte'u oder 
unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen, soweit das 
Darlehen 100.000 S nicht übersteigt; 

32. die unentgeltliche oder verbilligte Beförde­
rung der eigenen Arbeitnehmer und deren An­
gehörigen hei Beförderungsunternehmen, die 
Beförderung der Arbeitnehmer zwisdlen Woh­
nung und Arbeitsstätte auf Kosten des Arbeit­
gebers sowie der Ersatz der tatsächlichen Kosten 
für Fahrten des Arbeitnehmers zwischen Woh­
nung und Arbeitlsstätte mit Massenbeförderungs­
mitteln; 

33. freiwillige soziale Zuwendungen des Arbeit­
gebers an die Gesamtheit oder die Mehrzahl der 
Arbeitnehmer oder an den Betriebsratsfonds; 
Zuwendungen an individuell bezeichnete Arbeit­
nehmer sind steuerpflichtiger Arbeitslohn; 
, 34. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, 
die auf Grund gesetzlicher Ermächtigung, eines 
Beschlusses der zuständigen Landesregierung, 
eines Beschlusses des zuständigen Gemeinderates 
oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
zur Anschaffung qder Herstellung von Wirt­
schaftsgütern des Anlagevermögens gewährt und 
verwendet werden; 

35. Entschädigungen für Inspektionen und In­
struktionen, die Wehrpflichtige der Reserve nac:h 
den Bestimmungen des Wehrgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung erhalten; 

36. der ZusChlag gemäß § 7 Abs. 5 der Haus­
besorgerordnung 1957, BGBl. Nr. 154, in der 
jeweils geltenden Fassung, soweit dieser 20 v. H. 
des Entgeltes (§ 7. Abs. 3 Hausbesorgerordnung), 
höchstens jedoch 1200 S jährlich, nicht übersteigt. 

(2) Die im Abs. 1 Z. 16 bis 19 angeführten 
Bezüge sind nur steuerfrei, soweit sie' 

1. auf Grund gesetzlic:her Vorschriften, von 
Landesregierungen erlassenen Dienstordnungen, 
aufsichtsbehördlich genehmigter Dienst{Besol­
dungs)ordnungen der ;Körperschaften des öffent­
lichen Rechtes oder der vom österreic:hisc:hen 

2 
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Gewerkschaftsbund für seine Bediensteten festge­
legten Arbeitsordnung gewährt werden oder 

2. auf Grund von Kollektivverträgen· oder Be­
triebsvereinbarungen, die auf Grund besonderer 
kollektivvertraglicher Ermächtigung abgeschlos­
sen worden sind, bereits vor dem 1. Jänher 1954 
als steuerfrei zu behandeln waren oder 

3. auf Grund von kollektivvertraglichen Rege­
lungen im Rahmen der diesbezüglich in der Zeit 
nach dem 3L Dezember 1953 und vor dem 
1. Juli 1962 ergangenen Entscheidungen des 
Bundesministeriums für Finanzen als steuerfrei 
zu behandeln waren. KollektivvertragliChen 
Regelungen sind Betriebsvereinbarungen gleich­
zuhalten, 

a) die auf Grund 'besonderer kollektivver­
traglicher Ermächtigung abgeschlossen wer­
den dürfen, 

b) die wegen Fehlens eines kollektivvertrags­
fähigen Vertragsteiles (§ 3 Kollektivver­
tragsgesetz, BGBl. Nr. 76/1947, in der 
geltenden Fassung) auf der Arbeitgeberseite 
zwischen einem einzelnen Arbeitgeber und 
dem kollektivvertragsfähigen Vertrags teil 
auf der Arbeitnehmerseite abgeschloss!!n 
werden. 

(3) Wird ein Betrieb (Betriebszweig) nach dem 
30. Juni 1962 neu aufgenommen und wird auf 
Grund einer vor dem 1. Juli 1962 erteilten be­
sonderen kollektivvertraglichen Ermächtigung 
eine Betriebsvereinbarung über Bezüge im Sinne 
des Abs. 1 Z. 16 bis 19 abgeschlossen, so ent­
scheidet, wenn ein gemeinsamer Antrag der Kol­
lektivvertragspartner vorliegt, über die Steuer­
freiheit der Bezüge das Bundesministerium für 
Finanzen unter Berücksichtigung seiner bis 
30. -Juni 1962 in der jeweiligen Branche ergan­
genen Entscheidungen. Die vorstehenden An­
ordnungen betreffend Betriebsvereinbarungen im 
Sinne des Abs. 2 Z. 3 lit. a sind im Falle von 
Neugründungen nach dem 30. Juni 1962 auch 
auf Betriebsvereinbarungen im Sinne des Abs. 2 
Z. 3 lit. b sinngemäß anzuwenden. 

- 3. Gewinn 

Gewinnbegriff im allgemeinen 

§ 4; (1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Betriebs..-ermögen am Schluß des 
Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am 
Schluß des vorangegangenen Wirtschafts jahres, 
vermehrt um den Wert· der Entnahmen und ver­
mindert um den Wert der Einlagen. Entnahmen 
sind alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen, Waren, 

. Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die der 
Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen 
Haushalt oder fhr andere betriebsfremde Zwecke 
im L'aufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. 
Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter (Bareinzah­
lungen und sonstige Wirtschaftsgüter), die der 

Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirt­
schaftsjahres zugeführt hat. Bei der Ermittlung 
des Gewinnes sind die Vorschriften über die Be­
triebsausgaben (Abs. 4) und über die Bewertung 
(§ 6) zu befolgen. Der Wert des Grund und 
Bodens, der zum Anlagevermögen gehört, bleibt 
außer Ansatz. 

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögens­
übersicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung 
beim Finanzamt ändern, soweit sie den Grund­
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung uhter Be­
folgung der Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
entspricht. Darüber hinaus ist eine Änderung der 
Vermögensübersicht (Bilanz) nur mit Zustim­
mung des Finanzamtes, im Rechtsmittelverfahren 
mit Zustimmung der Rechtsmittelbehörde zu­
lässig. 

(3) Weicht das Betriebsvermögen am Schluß des 
einzelnen Wirtschaftsjahres ,vom Betriebsver­
mögen am Schluß des vorangegangenen Wirt­
schaftsjahres in der Regel nicht wesentlich ab, 
so kann als Gewinn der überschuß der Betriebs­
einahmen über die Betriebsausgaben angesetzt 
werden. 

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, 
die durch den Betrieb veranlaßt sind. Betriebs­
ausgaben sind auch: 

1. Zuwendungen an betriebliche Pensionskassen 
oder Unterstützungskassen, die von der Körper­
schaftsteuer befreit sind, nach Maßgabe der fol­
genden Bestimmungen: 

a) Die Zuwendungen sind nur abzugsfähig, 
soweit sie 10 v. H. der Lohn- und Gehalts­
summe nicht übersteigen, die der Unter­
nehmer im Jahre der Zuwendung für di~ 
Leistungsberechtigten der Kasse aufwendet. 
Die genannten Zuwendungen sind jedoch 
- auch wenn sie die Grenze von 10 v. H. 
der Lohn- und Gehaltssumme nicht über­
schreiten - insoweit nicht abzugsfähig, als 
sie zur Ansammlung eines unangemessen 
hohen Kassenvermögens führen. Zuwen­
dungen, die 10 v. H. der Lohn- und Ge­
haltssumme übersteigen, sind nur dann zur 
Gänze abzugsfähig, wenn sie auf Grund 
einer Anordnung der Versicherungs auf­
sichtsbehörde an Kassen mit Rechtsanspruch 
der Leistungsempfänger gewährt werden. 

..;) Als angemessenes Kassenvermögen im Sinne 
der lit. a gilt 
aa) bei Kassen mit Rechtsanspruch der 

Leistungsempfänger das Deckungskapi­
tal, das nach versicherungsmäßigen 
Grundsätzen für die bereits laufenden 
Renten und für die Anwartschaften 
auf Renten erforderlich ist; 

bb) bei Kassen ohne Rechtsanspruch der 
Leistungsempfänger, wenn im Falle des 
Alters oder der Invalidität laufende 
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Unterstützungen gewährt werden, das 
Deckungskapital für die bereits lau­
fenden Unterstützungen und für die 
Anwartschaften der Leistungsempfän­
ger auf Witwenunterstützungen und 
auf Waisenunterstützungen; 

ce) bei Kassen ohne Rechtsanspruch der 
Leistungsempfänger, die keine laufen­
den Unterstützungen gewähren, der 
durchschni ttliche Jahresbedarf der 
Kasse. 

c) Das Deckungskapital der in lit. b, bb ge­
nannten Unterstützungskassen ist nach der 
anliegenden, einen Bestandteil dieses Bun­
desgesetzes bildenden Tabelle (Anlage A) 
zu berechnen. Der durchschnittliche Jahres­
bedarf im Sinne der lit. b, ce ist nach dem 
Durchschnitt der Leistungen, welche die 
Kasse in den letzten drei Jahren vor dem 
Zeitpunkt der Zuwendung an die Lei­
stungsempfänger gewährt hat, zu bemessen. 

d) Werden neben den Zuwendungen an eine 
Pensions- oder Unterstützungskasse aus 
Betriebsmitteln unmi~telbare Zuwendungen 
an die Leistungsberechtigten der betrieb­
lichen Kasse gewährt, so sind die Zuwen­
dungen an die Kasse nur so weit abzugs­
fähig, als sie zusammen mit den unmittel­
baren Zuwendungen an die Leistungs­
berechtigten 10 v. H. der jährlichen Lohn­
und Gehaltssumme der Leistungsberechtig­
ten nicht übersteigen; 

2. Zuführungen.zu Rücklagen für künftige Ab­
fertigungen gemäß § 6 b; 

3. Aufwendungen für die Entwicklung, Ver­
besserung oder, Sicherung von volkswirtschaftlich 
wertvollen Erfindungen. Der volkswirtschaft­
liche Wett. der angestrebten Erfindung bezie­
hungsweise des Patentes ist durch eine Bescheini­
gung des Bundesministeriums für Handel, Ge­
werbe und Industrie nachzuweisen. Nach Wahl 
des Steuerpflichtigen können die genannten Auf­
wendungen auch im Wege der Absetzung für 
Abnutzung (§ 7) abgesetzt werden; 

4. ein Absetzungsbetrag von 10 v. H. der Ein­
künfte aus den Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 
Z. 1 bis 3 (vor Abzug dieses Absetzungsbetrages 
und vor Abzug der Betriebsausgaben im Sinne 
der Z. 5 bis 9), mindestens aber 10.000 Sund 
höchstens 15.000 S jährlich, wenn im Betrieb 
(§§ 13, 15 und 18) eines Ehegatten der andere 
Ehegatte vollbeschäftigt mittätig ist. Als vollbe­
schäftigt ist ein Ehegatte dann anzusehen, wenn 
er mindestens 40 Stunden in der Woche mittätig 
ist. Erreicht das Ausmaß der Mittätigkeit zwar 
nicht 40 Wochenstunden, aber mindestens 20 Wo­
chenstunden, verringert sich der Absetzungs­
betrag auf 3000 S jährlich. Der Inhaber des Be­
triebes hat den Beginn und die Einstellung der 
Mittätigkeit des anderen Ehegatten dem Finanz-

amt mitzuteilen. Der Absetzungsbetrag wird erst 
ab dem Beginn des auf die Mitteilung folgenden 
Kalendermonates anerkannt. Ist der Absetzungs­
betrag nicht für ein ganzes Jahr zu gewähren, 
so ist er auf einen der Zahl der vollen Monate, 
für die der Absetzungsbetrag anerkannt wird, 
entsprechenden Betrag herabzusetzen. Für Ehe­
gatten von Mitunternehmern kann der Ab­
setzungsbetrag dann nicht in Anspruch genom­
men werden, wenn ein Dienstverhältnis zur Ge­
sellschaft besteht, das steuerrechtlich anerkannt 
wird; 

5. im Jahre der Anschaffung die Anschaffungs­
kosten von Teilschuldverschreibungen inländi­
scher Gebietskörperschaften, des Wohnhaus-Wie­
der aufbau fonds oder inländischer Elektrizitäts­
versorgungsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 
des Elektrizitätsförderungsgesetzes 1953, BGBL 
Nr. 113, im Ausmaß bis 10 v. H. des auf einen 
durch Tausend teilbaren Betrag nach oben auf­
gerundeten Gewinnes (vor Abzug der Betriebs­
ausgaben im Sinne der Z. 6, 7 und 9). Der Steuer­
erklärung über den Gewinn des betreffenden 
Wirtschaftsjahres hat der Steuerpflichtige ein Ver­
zeichnis mit der genauen Bezeichnung der ange­
schafften Wertpapiere unter Anführung des An­
schaffungstages beizulegen. Die vorstehenden Be­
stimmungen gelten nicht für Wertpapiere, die ge­
mäß § 6 b Abs. 3 oder zur Verwendung einer 
Rücklage gemäß § 1 des Elektrizitätsförderungs­
gesetzes 1953, BGBL Nr. 113, angeschafft worden 
sind. Werden Wertpapiere, deren Anschaffungs­
kosten ganz oder teilweise gemäß dem ersten 
Satz abgeschrieben worden sind, aus dem Be­
triebsvermögenentnommen oder veräußert (ge­
tilgt), ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungspreis (Teilwert im Zeitpunkt der 
Entnahme) und dem sich nach § 6 Abs. 1 Z. 2 
ergebenden Wert im Jahre der Entnahme oder 
Veräußerung (Tilgung) als Betriebseinnahme zu 
behandeln. Eine Konvertierung von.· Teilschuld­
verschreibungen gilt weder als Veräußerung (Til­
gung) noch als Anschaffung im Sinne der vor­
stehenden Vorschriften. Hat der Steuerpflichtige 
Teilschuldverschreibungen in dem Wirtschafts,: 
jahr angeschafft, in dem diese aufgelegt worden 
sind, und sie bis' zur Tilgung im Betriebsver­
mögen belassen, so ist der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Veräußerungspreis und dem sich 
nach § 6 Abs; 1 Z. 2 ergebenden Wert nicht als 
Betriebseinnahme zu behandeln. Der Steuer­
pflichtige hat die Entnahme oder die Veräuße­
rung (Tilgung) dem Finanzamt mit der Steuer­
erklärung für das Kalenderjahr, in dem die Ent­
nahme oder Veräußerung (Tilgung) durchgeführt 
worden ist, unter Angabe des Tages der Ent­
nahme oder der Veräußerung (Tilgung) anzu­
zeigen. Die Bestimmungen dieser Ziffer sind auf 
nach dem 31. Dezember 1967 angeschaffte Teil­
schuldverschreibungen nicht mehr anzuwenden; 

6. Zuwendungen an wissenschaftliche Hoch­
schulen und Fakultäten (§§ 6 und 7 des Hoch-

545 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 67

www.parlament.gv.at



6 545 der Beilagen 

schul-Organisationsgesetzes, BGBL Nr. '154/ setzen (§ 4 Abs. 1 erster Satz), das nach den 
1955), an die Akademie der bildenden Künste Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aus­
(§ 1 Abs. 1 des Akademie-Organisationsgesetzes, zuweisen ist. Die Vorschriften über die Ent­
BGBL Nr. 237/1955), an die auf Grund des For- nahmen und die Einlagen (§ 4 Abs. 1), über die 
schungsförderungsgesetzes, BGBL Nr. XXXXX, Zulässigkeit der Bilanzänderung (§ 4 Abs. 2), 
errichteten Fonds und an die österreichische Aka- über die Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4) und über 
demie der Wissenschaften zur Durchführung von die Bewertung (§ 6) sind zu befolgen. 
Forschungs- und Lehraufgaben, soweit alle diese 
Zuwendungen zusammen 4 v. H. des Gewinnes 
des unmittelbar vorangegangenen Wirtschafts­
jahres (vor Abzug der Betriebsausgaben im Sinne 
der Z. 7 bis 9) nicht übersteigen. Für Unterneh­
mungen, die von den Bestimmungen des Elek­
trizitätsförderungsgesetzes 1953, BGBL Nr. 113, 
in der jeweils geltenden Fassung Gebrauch 
machen, gelten die vorstehenden Bestimmungen 
dieser Ziffer nicht; 

7. Zuführungen zu Investitionsrücklagen ge­
mäß § 6 d; 

8. Zuführungen zu Rücklagen gemäß § 6 e; 

9. bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 
Abs. 1 oder § 5 ermitteln, die auf das Kalender­
jahr entfallende Gewerbesteuer, soweit sie die 
geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Wird eine 
Gewerbesteuerrückstellung nicht oder zu niedrig 
gebildet, so berechtigt dieser Umstand allein den 
Steuerpflichtigen nicht, die Vermögensübersicht 
(Bilanz) nach ihrer Einreichung beim Finanzamt 
zu ändern (Abs. 2). 

Die Betriebsausgaben im Sinne der vorstehen­
den Z; 4 bis 9 können .nur nach Abzug aller an­
deren und nur in der oben stehenden Reihen­
folge berücksichtigt werden. 

(5) Dienstverhältnisse zwischen gemäß § 26 zu­
sammen zu veranlagenden Personen werden 
steuerrechtlich nicht anerkannt. 

(6) Aufwendungen für Verpflegung und Un­
terkunft bei ausschließlich durch den Betrieb ver­
anlaßten Reisen sind ohne Nachweis ihrer Höhe 
als Betriebsausgaben anzuerkennen, wenn sie die 
im § 19 Abs. 2 Z. 2 angeführten Sätze nicht 
übersteigen. Dabei tritt an die Stelle des Brutto­
jahresarbeitslohnes der Durchschnitt der um die 
nachstehenden Hinzurechnungen vermehrten 
Reingewinne der letzten drei Jahre vor dem 
V eranlagungszeitra um: 

1. Der Werbungskostenpauschbetrag gemäß 
§ 51 Abs. 1, . 

2. der Absetzungsbetrag gemäß § 4 Abs. 4 
Z.4, 

3. die vorzeitige Abschreibung, 

4. Zuführungen zu Rücklagen gemäß § 6 d und 
§ 6 e. 

Gewinn bei Vollkaufleuten 

Bewertung 

"§ 6. (1) Für die Bewertung der einzelnen 
Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb dienen, gilt 
folgendes: ' 

1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
der Abnutzung unterliegen, sind mit den An­
schaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 
um die Absetzung für Abnutzung nach § 7, an­
zusetzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann 
dieser angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, 
den ein Erwerber des ganzen Betriebes im Rah­
men des Gesamtkaufpreises für das einzelne 
Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon 
auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb fort­
führt. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am 
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 
zum Anlagevermögen des Steuerpflichtigen ge­
hört haben, darf der Bilanzansatz nicht über den 
letzten Bilanzansatz hinausgehen. 

2. Andere als die in Z. 1 bezeichneten Wirt­
schaftsgüter des Betriebes (Grund und Boden, 
Beteiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Um­
laufvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten anzusetzen. Statt der An­
schaffungs- oder Herstellungskosten kann der 
niedrigere Teilwert (Z. 1 dritter Satz) angesetzt 
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am 
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 
zum Betriebsvermögen gehört haben, kann der 
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschafts­
jahren efen Teilwert auch dann ansetzen, wenn 
er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dür­
fen jedoch höchste~s die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten angesetzt werden. Bei land­
Und forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der 
Ansatz des höheren Teilwertes zulässig, wenn 
das den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch­
führung entspricht. Bei Wertpapieren ist der 
nach den vorstehenden Bestimmungen sich er­
gebende Wert um die gemäß § 4 Abs. 4 Z. 5 als 
Betriebsausgaben abgesetzten Anschaffungskosten 
zu kürzen. 

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer 
Anwendung der Vorschriften der Z. 2 anzu­
setzen. 

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, 
für seinen Haushalt' oder für andere betriebs­
fremde Zwecke sind mit dem Teilwert anzu-

§ s. Bei Gewerbetreibenden, deren, Firma im setzen. 
Handelsregister eingetragen ist, ist für den Schluß 5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den 
des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzu- Zeitpunkt der Zuführung, höchstens jedoch mit 
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den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstel­
lungskosten anzusetzen. 

6. Bei Eröffnung eines Betriebes oder entgelt­
lichem Erwerb eines Betriebes sind die Wirt­
schaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens jedoch 
mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Her­
stellungskosten anzusetzen. 

7. Wird ein Betrieb oder ein Teilbetrieb un­
entgeltlich übertragen, so sind bei der Ermittlung 
des Gewinnes des bisherigen Betriebsinhabers die 
Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die 
sich gemäß Z. 1 bis 3 ergeben. Der Rechtsnach­
folger ist an diese Werte gebunden. Werden nur 
einzelne Wirtschaftsgüter unentgeltlich übertra­
gen, so gilt für den Empfänger als Anschaffungs­
oder Herstellungskosten der Betrag, den er für 
das einzelne Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des 
Empfanges hätte aufwenden müssen. 

8. Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gelten bei Wirtschaftsgütern, die unter Verwen­
dung von Zuwendungen aus öffentlichen Mit­
teln (§ 3 Abs. 1Z. 34) angeschafft oder herge­
stellt wurden, nur die vom Empfänger der Zu­
wendungen aus anderen Mitteln geleisteten Auf­
wendungen. 

9. Ansprüche auf Gewährung von Umsatz­
steuervergütungen sind nur dann anzusetzen, 
wenn sie am Bilanzstichtag bescheidmäßig fest­
gestellt sind. Sie sind mit ,dem im Bescheid fest­
gesetzten Betrag anzusetzen. 

(2) Werden Wirtschaftsgüter des Anlagevermö­
gens veräußert, kann der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Veräußerungserlös und dein sich 
nach Abs. 1 und § 7 Abs.4 ergebenden Wert des 
Wirtschaftsgutes ; (stille Rücklage) von den An­
schaffungs- oder Herstellungskosten der im Wirt­
schaftsjahr der Veräußerung angeschafften oder 
hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagever­
mögens abgesetzt werden. Bei Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens, deren Herstellung sich 
über einen Zeitraum von mehr als zwölf Mona­
ten erstreckt, können die stillen Rücklagen von 
dem auf das Jahr, in dem die Veräußerung er­
fol~t, entfallenden Teilbetrag der Herstellungs­
kosten abgesetzt werden. Eine übertragung der 
stillen Rücklagen ist nur zulässig, wenn das ver­
äußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Ver­
äußerung bei bewegli.chen Wirtschaftsgütern min­
destens zehn Jahre, bei unbeweglichen Wirt­
schaftsgütern mindestens 20 Jahre zum Betriebs­
vermögen gehört hat. Im Falle der übertragung 
stiller Rücklagen auf Wirtschaftsgüter des An­
lagevermögens gelten die um die übertragenen 
stillen Rücklagen gekürzten Beträge als An­
schaffungs- oder Herstellungskosten. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 

§ 6 a. Die Anschaffungs- oder Herstellungs­
kosten abnutzbarer Wirtschaftsgüter des Anlage­
vermögens können, wenn der Wert für das ein-

zelne Anlagegut 2000 S nicht übersteigt, im Jahre 
der Anschaffung . oder Herstellung bei Gewinn­
ermittlung gemäß § 4 Abs. 1 oder § 5, im Jahre 
der Vorausgabung bei Gewinnermittlung gemäß 
§ 4 Abs. 3, voll als Betriebsausgaben abgesetzt 
werden; Wirtschaftsgüter, die aus Teilen beste­
hen, sind als Einheit aufzufassen, wenn sie nach 
ihrem wirtschaftlichen Zweck oder nach der Ver­
kehrsauffassung eine Einheit bilden. 

Rücklage für Abfertigungen 

§ 6 b. (1) Eine Rücklage für künftige Abferti­
gungen kann im Ausmaß bis zu 80 v. H. des Be­
trages, der den Arbeitnehmern bei Auflösung des 
Dienstverhältnisses am Bilanzstichtag als Abferti­
gung auf Grund gesetzlicher Anordnung oder auf 
Grund eines Kollektivvertrages gezahlt werden 
müßte, gebildet werden. Diese Rücklage ist in 
der Bilanz gesondert auszuweisen. 

(2) Wird eine Rücklage für künftige' Abferti­
~ungen erstmalig gebildet, hat der Steuerpflichtige 
zu erklären, in welchem prozentualen Ausmaß 
er die Bildung der Rücklage beabsichtigt. Die 
Rücklage hat am Ende des Wirtschafts jahres der 
~rstmaligen Bildung ein Fünftel, des zweiten 
Wirtschaftsjahres zwei Fünftel, des dritten Wirt­
~chaftsjahres drei Fünftel, des vierten Wirt­
,chaftsjahres vier Fünftel und des fünften sowie 
der folgenden Wirtschaftsjahre fünf Fünftel des 
gewählten prozentualen Ausmaßes des Abferti­
~ungsanspruches der Arbeitnehmer am jeweiligen 
Bilanzstichtag gemäß Abs. 1 erster Satz zu be­
tragen. Hat der Steuerpflichtige anläßlich der 
mtmaligen Bildung der Rücklage ein prozen­
tuales Ausmaß von weniger als 80 v. H. gewählt, 
1ann kann er nach Ablauf der ersten fünf Wirt­
~chaftsjahre erklären, daß er das prozentuale Aus­
maß der Rücklage für Abfertigungen auf 80 v. H. 
erhöhen will. In diesem Falle hat die Rücklage 
am Ende des sechsten Wirtschaftsjahres 60 v. H., 
des siebenten Wirtschaftsjahres 70 v. H. und des 
achten sowie der folgenden Wirtschaftsjahre 
80 v. H. des Abfertigungsanspruches der Arbeit­
nehmer am jeweiligen Bilanzstichtag gemäß 
Abs. 1 erster Satz zu betragen. 

(3) Die Steuerfreiheit der Rücklage für künf~ 
:ige Abfertigungen ist davon abhängig, daß im 
Betriebsvermögen am Ende jedes WirtsChafts­
;ahres österreichische festverzinsliche Wertpapiere 
;m Nennwert von mindestens 25 v. H. des Be­
~rages vorhanden sind, mit dem die Rücklage am 
Anfang des Wirtschaftsjahres gebildet war. Inso­
weit diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, ist die 
Rücklage nachzuversteuern. Die Nachversteue­
tung hat durch Berichtigung der Veranlagung 
jenes Jahres zu erfolgen, in dem die Rücklage 
gebildet worden ist. 

(4) Soweit im Falle des Unternehmerwechsels 
Abfertigungsansprüche gegen den Rechtsnachfol-
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ger bestehen, ist die Rücklage beim Rechtsvor­
gänger nicht gewinnerhöhend aufzulösen, son­
dern vom Rechtsnachfolger weiterzuführen. 

Vorzeitige Abschreibung 

§ 6 c. (1) Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 
oder Abs. 3 oder gemäß § 5 ermittelt, kann von 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
im Wirtschaftsjahr angeschafften oder hergestell­
ten abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagever­
mögens neben der nach § 7 zulässigen gewöhn­
lichen Absetzung für Abnutzung eine vorzeitige 
Abschreibung vorgenommen werden. Für Wirt­
schafts güter des Anlagevermögens, deren Herstel­
lung sich über einen Zeitraum von mehr als 
zwölf Monaten erstreckt, kann die vorzeitige 
Abschreibung von den auf die einzelnen Jahre 
der· Herstellung entfallenden Teilbeträgen der 
Herstellungskosten vorgenommen werden. 

(2) Eine vorzeitige Abschreibung darf nicht 
vorgenommen werden von den Anschaffungs­
oder Herstellungskosten 

a) von Gebäuden, soweit sie nicht unmittel­
bar dem Betriebszweck dienen oder soweit 
sie nicht für Wohnzwecke betriebszugehö­
riger Arbeitnehmer bestimmt sind, 

b) von Personenkrafträdern, Personenkraft­
wagen und der Personenbeförderung die­
nenden Luftfahrzeugen, ausgenommen 
Mietkraftwagen, Platzkraftwagen, Fahr­
schulwagen, Luftfahrzeuge der Luftver­
kehrsunternehmen und der Zivilluftfahrer­
schulen. 

(3) Die vorzeitige Abschreibung ist für un­
beweglime Wirtschaftsgüter mit 20 v. H., für 
bewegliChe Wirtsmaftsgüter mit 45 v. H. der 
Ansmaffungs- oder Herstellungskosten begrenzt. 
Für beweglicheWirtsmaftsgüter, die in Betrieben 
oder Betriebsstätten verwendet werden, die in 
den in der Anlage B genannten Gebieten liegen, 
erhöht sim der Abschreibungssatz auf 60 v. H. 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die 
vorzeitige Absmreibung kann nur insoweit in 
Ansprum genommen werden, als sie den Betrag 
der gemäß § 6 d Abs. 2 und 3 aufzulösenden 
Investitionsrücklage(n) übersteigt. 

(4) Für abnutzbare Wirtsmaftsgüter des An­
lagevermögens, die unmittelbar und aussmließ­
lim der Verhinderung, Beseitigung oder Verrin­
gerung von Abwässer- oder Abgasschäden dienen, 
und deren Anschaffung oder Herstellung gesetz­
!im vorgesmrieben oder im öffentlimen Inter­
esse erforderlim ist, beträgt der Absmreibungs­
satz abweimend von Abs. 3 einheitlich 60 v. H.; 
der restliche Teil der Anschaffungs- oder Herstel­
lungskosten ist gleimmäßig auf die nämsten vier 
Wirtsmaftsjahre verteilt abzuschreiben. Neben 

diesen vorzeitigen Abschreibungen ist keine Ab­
setzung für Abnutzung (§ 7) zulässig. Abs. 3 
letzter Satz ist anzuwenden. Die vorstehenden 
Bestimmungen sind auf entgeltlich erworbene 
Mitbenützungsrechte an solchen Anlagen sinn-
gemäß anzuwenden. . 

(5) Eine vorzeitige Abschreibung darf nur von 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten jener 
Wirtschfatsgüter vorgenommen werden, die in 
einem mit der Erklärung über den Gewinn des 
betreffenden Wirtschaftsjahres dem Finanzamt 
vorgelegten Verzeichnis einzeln mit ihrer gen auen 
Bezeichnung, unter· Bekanntgabe des Anschaf­
fungs- oder Herstellungstages, des Namens und 
der Anschrift des Lieferanten, des Betrages der 
gewöhnlichen Absetzung für Abnutzung, des vor­
zeitig abgeschriebenen Betrages sowie des am 
Schluß des Wirtschaftsjahres verbleibenden Rest­
wertes angegeben werden. Wurde dieses Ver­
zeichnis nicht mit der Steuererklärung dem 
Finanzamt vorgelegt, geht aber aus der Erklä­
rung oder den ihr angeschlossenen Beilagen 
(Bilanz, Verlust- und Gewinnrechnung, Einnah­
men-Ausgaben-Rechnung) hervor, daß bei der 
Gewinnermittlung eine vorzeitige Abschreibung 
vorgenommen worden ist, hat das Finanzamt 
dem Steuerpflichtigen eine Nachfrist von zwei 
Wochen zur Vorlage des Verzeichnisses zu setzen. 

Investitionsrücklage 

§ 6 d. (1) Bei den Einkünften im Sinne des § 2 
Abs. 3 Z. 1 bis 3 können steuerfreie Rücklagen 
im Ausmaß bis zu 20 v. H. des auf Grund ord­
nungsmäßiger Buchführung gemäß § 4 Abs. 1 
oder § 5 ermittelten Gewinnes gebildet werden. 
Die Rücklagenbildung ist insoweit ni mt zulässig, 
als im selben Wirtschaftsjahr eine vorzeitige Ab­
smreibung (§ 6 c) in Ansprum genommen wird. 
Die Rücklage ist in der. Bilanz nach Wirtschafts­
jahren aufzugliedern und gesondert auszuweisen. 

(2) Die Rücklage ist nach Maßgabe der folgen­
den Bestimmungen für die Anschaffung oder 
Herstellung ahnutzharer Wirtsmaftsgüter des 
Anlagevermögens zu verwenden. Die Rücklage 
ist gegen die Anschaffungs- oder Herstellungs­
kosten abnutzbarer Wirtsmaftsgüter des An­
lagevermögens mit dem Betrag aufzulösen, 
der als vorzeitige Absmreibung (§ 6 c) von den 
Anscha ffungs- oder Herstellungskosten dieser 
Wirtschaftsgüter zulässig wäre. Rücklagen (Rück­
lagenteile), die nimt bis zum Ablauf des der Bil-
1ung der Rücklage folgenden dritten Jahres be­
stimmungs gemäß verwendet wurden, sind im 
:fritten Jahr nach der Bildung der Rücklage auf­
zulösen und namzuversteuern. Bei der Namver­
steuerung erhöhen sim die Einkommensteuer und 
die Gewerbesteuer, welme auf den nachzuver­
steuernden Betrag verhältnismäßig entfallen, .. um 
30 v. H. Dieser Hundertsatz ermäßigt sich auf 
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20 v. H., wenn die Rücklage im zweiten, und auf 
10 v. H., wenn die Rücklage im ersten Jahr nach 
ihrer Bildung gewinnerhöhend aufgelöst wird. 

(3) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 3 ermitteln und die Begünstigung gemäß 
§ 104 nicht in Anspruch nehmen, können in der 
Steuererklärung beantragen, daß ein Betrag bis 
zu 20 v. H. des Gewinnes steuerfrei bleibt. Die 
Bestimmungen der Abs. 1 und 2 über die Begren­
zung, Verwendung und Nachversteuerung der 
Rücklage sind auf die nach diesem Absatz steuer­
frei gelassenen Beträge sinngemäß anzuwenden. 
Die Begünstigung darf nur in Anspruch genom­
men werden, wenn die steuerfrei gela'ssenen Be­
träge in einer mit der Erklärung über den 
Gewinn des betreffenden Wirtschafts jahres dem 
Finanzamt vorgelegten, laufend geführten Auf­
zeichnung ausgewiesen sind. Aus dieser Aufzeich­
nung muß die Höhe der steuerfrei gelassenen 
Beträge und ihre Verwendung klar ersichtlich 
sem. 

Nichtentnommener Gewinn 

§ 6 e. (1) Zu Lasten der Gewinne aus Land~ 
und Forstwirtschaft oder aus Gewerbebetrieb 
können natürliche Personen steuerfreie Rück­
lagen gemäß den folgenden Bestimmungen bil­
den. 

(2) Die Zuweisungen an die Rücklagen gemäß 
Abs. 1 können in den einzelnen Wirtschaftsjahren 
bis zu 50 v. H. des nichtentnommenen Gewinnes, 
höchstens aber 10 v. H. des Gewinnes betragen. 

(3) Die Begünstigung gemäß Abs. 1 steht nur 
Steuerpflichtigen zu, die den Gewinn auf Grund 
ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 4 Abs. 1 
oder § 5 ermitteln und weder die vorzeitige Ab­
schreibung gemäß § 6 c noch die Investitions­
rüddage gemäß § 6 d in Anspruch nehmen. 

(4) Die Begünstigung kommt nur solchen 
Rücklagen zu, die in der Bilanz für jedes Jahr 
gesondert ausgewiesen und als Rücklagen im 
Sinne des Abs. 1 bezeichnet sind. Mit Ablauf des 
fünften auf die Bildung der Rücklage folgenden 
Wirtschaftsjahres ist die Rücklage über Kapital­
konto aufzulösen. 

(5) Wird ~uf Grund einer Wiederaufnahme des 
Verfahrens oder einer aufsichtsbehördlichen 
Maßnahme der Gewinn abweichend vom auf~ 
gehobenen Bescheid ermittelt, ist eine Erhöhung 
der Rücklage nicht zulässig. 

(6) Wenn in einem der auf das Jahr der Bil­
dung der Rücklage folgenden fünf Wirtschafts­
jahre die Entnahmen höher sind als der jeweilige 
Gewinn des unmittelbar vorangegangenen Wirt­
schaftsjahres, so sind die steuerfrei gebildeten 
Rücklagen im Wirtsch'aftsjahr der Mehrentnahme 
entsprechend dem Betrag der Mehrentnahmen 
aufzulösen und ~u versteuern. Hiebei sind die 

Mehrentnahmen zunächst auf die für das zeitlich 
am weitesten zurückliegende Wirtschaftsjahr ge­
bildete Rücklage anzurechnen. Wird ein Betrieb 
unentgeltlich übertragen, so hat der Rechtsnach­
folger die Rücklage in seine Eröffnungsbilanz zu 
übernehmen (§ 6 Abs. 1 Z. 7); in diesem Fall sind 
die vorstehenden Bestimmungen auf den Rechts­
nachfolger anzuwenden. Wird ein Betrieb ver­
äußert oder aufgegeben, so sind die steuerfrei 
gebildeten Rücklagen zu diesem Zeitpunkt ge­
winnerhöhend aufzulösen. 

(7) Sind die Rücklagen zu versteuern, so er­
höhen sich die Einkommensteuer und die Ge­
werbesteuer, welche auf die zu versteuernden 
Rücklagenbeträge verhältnismäßig entfallen, um 
je 5 v.H. für jedes Veranlagungsjahr, um das die 
Rücklage (der Rücklagenteil) später versteuert 
wird. Das Finanzamt hat von einer Erhöhung 
der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer 
ganz oder teilweise Abstand· zu nehmen, wenn 
die Mehrentnahmen ganz oder teilweise zur 
Deckung außergewöhnlicher Belastungen im 
Sinne des § 33 oder zur Bestreitung des notwen­
digen Lebensunterhaltes des Steuerpflichtigen 
und der mit ihm zusammen veranlagten Personen 
erfolgt sind. Ein Zuschlag hat im Falle der Be­
triebsaufgabe, der entgeltlichen übertragung 
eines Betriebes sowie im Falle der Einbringung 
eines Betriebes in eine Kapitalgesellschaft zu ent­
fallen. 

Absetzung für Abnutzung oder 
Substanzverringerung 

§ 7. (1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirt­
schaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung 
durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von 
Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeit­
raum von mehr als einem Jahr erstredn, kann 
jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs­
oder Herstellungskosten abgesetzt werden, der 
bei Verteilung dieser Kosten auf die Ges;lmtdauer 
der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr ent­
fällt (Absetzung für Abnutzung). Die Absetzung 
bemißt sich hiebei nach der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes. Absetzun­
gen für außergewöhnliche technische oder wirt-
schaftliche Abnutzung sind zulässig. ' . 

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 3 ermitteln, dürfen Absetzungen gemäß 
Abs. 1 nur vornehmen, wenn sie ein Verzeichnis 
(Anlagekartei) der im Betrieb verwendeten Wirt­
schaftsgüter des Anlagevermögens führen, für die 
Absetzungen für Abnutzung nach Abs. 1 in An­
spruch genommen werden. Das Verzeichnis hat 
unter genauer Bezeichnung jedes einzelnen 
Anlagegutes zu enthalten: Anschaffungstag, An­
schaffungs- oder Herstellungskosten, Name und 
Anschrift des Lieferanten, die voraussichtliche 
Nutzungsdauer, Betrag der jähdichen Absetzung 
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für Abnutzung und den gemäß Abs. 1 noch ab­
setzbaren Betrag. 

(3) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und 
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der 
Substanz mit sich bringen, sind Absetzungen für 
Substanzverringerung zulässig. Abs. 1 ist ent­
sprechend anzuwenden. 

(4) Im Falle der Inanspruchnahme der vorzei­
tigen Abschreibung (§ 6 c) und der Verwendung 
der Investitionsrücklage (§ 6 d) oder de~ steuer­
freien Betrages gemäß § 6 d Abs. 3 ist die ge­
wöhnliche Absetzung für Abnutzung von den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu be­
redlllen. Sie kann nur so lap.ge vorgenommen 
werden, bis die um die vorzeitige Abschreibung 
und die aufgelösten Investitionsrücklagen (steuer­
freien Beträge gemäß § 6 d Abs. 3) verminderten 
Anschaffungs- oder Herstellunsgkosten abge­
schrieben sind. 

4. Obersmuß der Einnahmen über die Werbungs­
kosten 

Einnahmen 

§ 8. (1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld 
oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflich­
tigen im Rahmen einer der Einkunftsarten des 
§ 2 Abs. 3 Z. 4 bis 7 zufließen. 

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen 
(Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Kleidung, 
Kost, 'Waren und sonstige Sachbezüge), sind mit 
den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes 
anzusetzen. 

Werbungskosten 

§ 9. (1) Werbungskosten sind Aufwendungen 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen. Sie sind bei der Einkunftsart abzu­
ziehen, bei der sie erwachsen sind. Werbungs­
kosten sind auch: 

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich­
tungsgründen beruhende Renten und dauernde 
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen; 

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffent­
liche Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit 
solme Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Ge­
genstände beziehen, die dem Steuerpflichtigen 
zur Einnahmeerzielung dienen; 

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen 
Berufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb' gerichtet ist; 

4. Aufwendungen des SteuerpfliChtigen für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte; 
zur Abgeltung der Mehraufwendungen, die da­
durch entstehen, daß an Stelle der Massenbeför­
derungsmittel ein eigenes Kraftfahrzeug benutzt 
wird, werden nachstehende Pauschbeträge fest­
gesetzt: Bei Benützung eines 

Kraftrades oder Motorfahrrades 

2 S täglich, 
12 S wöchentlich, 
52 S monatlich, 

624 S jährlich; 
Personenkraftwagens (Kombinationskraft­

wagens) 
8 S täglich, 

48 S wöchentlich, 
208 S monatlich, 

2496 S jährlich. 
Mit dem Pauschbetrag sind alle Mehraufwen­

dungen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte mit dem eigenen Kraftfahrzeug ein­
schließlich der Absetzung für Abnutzung - aus­
genommen die Haftpflichtversicherungsprämie -
abgegolten. Zur Inanspruchnahme des Pausch­
betrages hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
schriftlich zu erklären, daß er für Fahrten zwi­
schen Wohnung und Arbeitsstätte das eigene 
Kraftfahrzeug benützt; außerdem hat er die Art 
des Kraftfahrzeuges an Hand geeigneter Unter­
lagen nachzuweisen. Der Arbeitgeber hat den 
Zeitpunkt der Antragstellu;tg sowie den in An­
wendung zu bringenden Pauschbetrag auf dem 
Lohnkonto (§ 58) zu vermerken; der Pausch­
betrag kann für einen Zeitraum vor der Antrag­
steIlung nicht angewendet werden. Der Arbeit­
nehmer ist verpflichtet, bei Knderung der Vor­
aussetzungen, auf Grund deren der Pauschbetrag 
gewährt worden ist, unverzüglich dem Arbeit­
geber hievon Mitteilung zu machen. Der Arbeit­
geber hat die Knderung und den Zeitpunkt der 
Knderung auf dem Lohnkonto zu vermerken. 
Kommt der Arbeitnehmer dieser Verpflichtung 
nicht nach, so ist die zuwenig einbehaltene Lohn­
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern; 

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeug 
und Berufskleidung); 

6. Absetzungen für Abnutzung und für Sub­
stanzv~rringerung (§ 7). Gehört ein G,ebäude 
oder ein 'sonstiges Wirtschaftsgut nicht zu einem 
Betriebsvermögen, so sind für die Bemessung der 
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverrin­
gerung als Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zugrunde zu legen: 

a) Bei einem Gebäude, das vor dem 1. Jänner 
1963 angeschafft, hergestellt oder unent­
geltlich erworben worden ist, der Einheits­
wert zum 1. Jänner 1963 oder auf Antrag 
der Betrag, der für die Anschaffung am 
1. Jänner 1963 hätte aufgewendet werden 
müssen; 

b) bei einem Gebäude, das nach dem 31. De­
zember 1962 unentgeltlich erworben wor­
den ist, der Einheitswert, der für den letz­
ten vor dem unentgeltlichen Erwerb liegen­
den Feststellungszeitpunkt festgestellt wor­
den ist; oder auf Antrag der Betrag, der für 
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die Anschaffung im Zeitpunkt des Erwerbes 
hätte aufgewendet werden müssen; 

c) bei einem sonstigen Wirtschafts gut, das vor 
dem 1. Jänner .1963 angeschafft, hergestellt 
oder unentgeltlich erworben worden ist, 
der Betrag, den der Steuerpflichtige für die 
Anschaffung am 1. Jänner 1963 hätte auf­
wenden müssen; 

d) bei einem sonstigen Wirtschafts gut, das nach 
dem 31. Dezember 1962 unentgeltlich er­
worben worden ist, der Betrag, den der 
Steuerpflichtige für die Anschaffung im 
Zeitpunkt des Erwerbes hätte aufwenden 
müssen. 

(2) Die Hälfte der Bezüge, die Bürgermeister, 
Vizebürgermeister (Bürgermeister-Stell vertreter) 
oder Stadträte (amts führende Gemeinderäte) in 
diesl;r Eigenschaft erhalten, mindestens aber ein 
Betrag von 10.800 S jährlich, ist ohne beson­
deren Nachweis als Werbungskosten anzuerken­
nen, soweit die genannten Bezüge die Entschädi­
gungen eines Mitgliedes des Nationalrates nicht 
übersteigen. Dies gilt auch für· Bezirksvorsteher 
(Stellvertreter) der Stadt Wien. Die ohne beson­
deren Nachweis anzuerkennenden Werbungs­
kosten sind mit einem Fünftel der Bezüge, höch~ 
stens aber mit 18.000 S jährlich, begrenzt, wenn 
die genannten Personen gleichzeitig steuerfreie 
Bezüge nach § 3 Abs. 1 Z. 10 oder 11 beziehen. 
übersteigen die Werbungskosten die Bezüge im 
Sinne dieses Absatzes, so darf der übersteigende 
Betrag bei der Ermittlung des Einkommens nicht 
ausgeglichen werden (§ 2 Abs.2). 

(3) Die bei Ausübung von nicht im Abs. 2 
genannten Funktionen im Sinne des § 22 Z. 4 
entstehenden Werbungskosten sind ohne beson­
deren Nachweis in Höhe von 50 v. H. der ins­
gesamt empfangenen Vergütungen, mindestens 
aber mit 10.800 S und höchstens mit 18.000 S 
jährlich, jedoch nicht mit einem höheren Betrag 
als dem Betrag der insgesamt empfangenen Ver­
gütungen anzuerkennen. Werden Funktionen 
nicht während eines vollen Kalenderjahres aus­
geübt, ermäßigen sich die angeführten Beträge 
entsprechend der Anzahl der Kalendermonate, in 
denen die Funktionen ausgeübt wurden. Der 

. Pauschbetrag für Werbungskosten nach Abs. 2 ist 
auf den Pauschbetrag nach diesem Absatz anzu­
rechnen. 

'5. Sonderausgaben 

§ 10. (1) Sonderausgaben, die vom Gesamt­
betrag der Einkünfte abzuziehen sind, sind nur 
die folgenden: 

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich­
tungsgründen beruhende Renten und dauernde 
Lasten, die weder Betriebsausgaben oder Wer­
bungskosten sind noch mit Einkünften in wirt-

schaftlichem Zusammenhang stehen, die bei der 
Veranlagung außer Betracht bleiben oder nicht 
der Einkommensteuer unterliegen. Renten und 
dauernde Lasten, die als Gegenleistung für die 
übertragung von nicht in Bargeld bestehenden 
Wirtschaftsgütern geleistet werden, sind jedoch 
nur insoweit abzugsfähig, als die Summe der 
gezahlten Beträge den kapitalisierten Wert der 
Rentenverpflichtung zum Zeitpunkt der über­
tragung übersteigt; 

2. Beiträge des Versicherten zur Pflichtversiche­
rung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Pen­
sions- und Arbeitslosenversicherung sowie zu den 
zusätzlichen Pensionsversicherungen bei der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah­
nen und der Bediensteten von Privatbahn unter­
nehmungen, weiters Pensions(Provisions)beiträge 
der Bediensteten der Gebietskörperschaften und 
Pflichtbeiträge der Bediensteten sonstiger öffent­
lich-rechtlicher Körperschaften zu Versorgungs­
einrichtungen, soweit auf Grund öffentlich-recht­
licher Vorschriften eine Verpflichtung zur Teil­
nahme. an einer solchen Versorgungseinrichtung 
besteht, weiters Pflichtbeiträge für eine Versiche­
rung im Rahmen der Versorgungs- und Unter­
stützungseinrichtungen der Kammern der selb­
ständig Erwerbstätigen, soweit diese Einrich­
tungen der Alters-, Irivaliditäts- und Hinterblie­
benenversicherung dienen; 

3. a) Beiträge und Versicherungsprämien zu 
Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Angestell­
ten- und Invalidenversicherungen, zu 
Lebensversicherungen (Kapital- oder Ren­
tenversicherungen) und zu Wiiwen-, Wai­
sen-, Versorgungs- und Sterbekassen, soweit 
diese Beiträge und Versicherungsprämien 
nicht unter Z. 2 fallen. Besteht der Beitrag 
(die Versicherungsprämie) in einer ein­
maligen Leistung, so kann der Erbringer 
dieser Leistung bei Versicherungsverträgen, 
die nach dem 31. Dezember 1954 ab­
geschlossen wurden; auf Antrag ein Zwan­
zigstel des als Einmalprämie geleisteten Be­
trages durch zwanzig aufeinanderfolgende 
Jahre als Sonderausgabe in Anspruch neh­
men; 

b) Beiträge an Bausparkassen' zwecks Erlan­
gung von Baudarlehen zur Errichtung von 
Eigenheimen oder Eigentumswohnungen 
oder zur Ablösung von V erpflich tun gen 
(Hypotheken), die anläßlichder Errichtung' 
von Eigenheimen oder Eigentumswohnun­
gen eingegangen worden sind. Eine Nach­
versteuerung dieser Beiträge hat insoweit 
zu erfolgen, als vor Ablauf von fünf Jahren 
seit Vertrags abschluß die geleisteten Bei­
träge ganz oder zum Teil zurückgezahlt 
werden oder die Ansprüche aus dem Bau­
sparvertrag als Sicherstellung dienen, um 
andere als die im ersten Satz, in lit. c bis 

3 
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lit. e oder in Z. 4 genannten Zwecke zu 
verfolgen. Die Bausparkassen sind ver­
pflichtet, die angeführten Tatsachen, die zu 
einer Nachversteuerung führen, dem Wohn­
sitzfinanzamt des Bausparers ohne amtliche 
Aufforderung mitzuteilen. Eine Nachver­
steuerung erfolgt nicht, wenn der Bauspar­
vertrag durch den Tod des Bausparers auf­
gelöst wird; 

c) mindestens fünf jährig gebundene Beträge, 
.die vom Wohnungswerber zur Schaffung 
von Wohnraum an gemeinnützige Bau-, 
W ohnungs- und Siedlungsvereinigungen 
oder an Vereinigungen, deren statuten­
mäßige Aufgabe die Schaffung vonWoh­
nungseigentum ist, geleistet werden, wobei 
es gleichgültig ist, ob der Wohnraum dem 
Wohnungswer~er nur in Nutzung (Be-j 
stand) gegeben oder ob ihm eine Kaufan­
wartschaft eingeräumt wird. Ebenso ist es I 
nicht maßgeblich, ob der Wohnungswerber 
bis zum Ablauf der fünf jährigen Bindungs­
zeit im Falle seines Rücktrittes einen An­
spruch auf volle Erstattung des Betrages 
hat oder nicht. Eine Nachversteuerung 
dieser Beträge hat insoweit zu erfolgen, als 
vor Ablauf von fünf Jahren seit Vertrags­
abschluß die geleisteten Beträge ganz oder 
Zum Teil zurückgezahlt und nicht gemäß 
dem ersten Satz oder nicht gemäß lit. b, 
lit. d, lit.e oder Z. 4 verwendet werden. 
Die gemeinnützigen Bau-, W ohnungs- und 
Siedlungsvereinigungen und die Vereini­
gungen, deren statutenmäßige Aufgabe die 
Schaffung von Wohnungseigentum ist, sind 
verpflichtet, die angeführten Tatsachen, die 
zu einer Nachversteuerung führen, dem 
Wohnsitzfinanzamt des Wohnungswerbers 
ohne amtliche Aufforderung mitzuteilen. 
E~ne Nachversteuerung erfolgt nicht, wenn 
die Wohnung dem Wohnungswerber ins 
Eigentum (Eigentumswohnung, Eigenheim) 
übertragen wird 'oder wenn der Vertrag 
durch den Tod des Wohnungswerbers auf­
gelöst wird; 

inzwischen der Tod des Steuerpflichtigen 
eingetreten ist; 

e) mindestens fünf jährig gebundene Beträge, 
die von Siedlungswerbern an Gemeinden 
für zu errichtende Siedlungshäuser geleistet 
werden. Die Bestimmungen der lit. c sind 
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß an die Stelle der dort zitierten lit. e 
die lit. c tritt; 

4. a) Rückzahlungen von Darlehen, die zur 
. Errichtung einer Eigentumswahnung oder 
eines Eigenheimes aufgenommen wurden, 
sowie Rückzahlungen von Darlehen, die 
ursprünglich zur Schaffung von W ohnratim 
durch gemeinnützige Bau-, W ohnungs- und 
Siedlungsvereinigungen (lit. b), durch Ver­
einigungen, deren statutenmäßige Aufgabe 
die Schaffung von Wohnungs eigentum ist, 
oder durch Gemeinden (lit. c) verwendet 
worden sind, sofern für die Wohnung 
(Eigentumswohnung, Eigenheim) eine 
spätere Eigentumsübertragung (Kaufan­
wartschaft) zugesichert wurde oder eine 
Eigentumsübertragung bereits erfolgt ist; 

b) bei Nutzungsberechtigten (Bestand-
nehmern) gemeinnütziger Bau-, W ohnungs­
und Siedlungsvereinigungen der auf die 
Kapitalstilgung von Darlehen, die zur Er­
richtung von Wohnhäusern aufgenommen 
wurden, entfallende Anteil der Nutzungs­
gebühr (des Bestandzinses); ebenso auch die 
Kapitalstilgung von Darlehen, die für den 
gleichen Zweck aufgenommen wurden, 
deren Tilgung aber nicht im Rahmen der 
Nutzungsgebühr (des Bestandzinses) er­
folgt; 

c) bei Siedlern, die von Gemeinden aus Dar­
lehensmitteln errichtete 'Siedlungshäuser be­
wohnen, der auf die Kapitalsbildung dieser 
Darlehen entfallende Anteil des Bestand­
zinses, ebenso auch die Kapitalstilgung von 
Darlehen, die für den gleichen Zweck auf­
genommen wurden, deren Tilgung aber 
nicht im Rahmen des Bestandzinses erfolgt. 

Den Darlehen im Sinne der lit. abis c 
d) Beträge, die zur Errichtung von Eigentums- I sind unter den jeweils dort angeführten 

wohnungen oder Eigenheimen aufgewendet I Voraussetzungen auch Eigenmittel gemein-
wurden. Werden bei Grundstücken, die zur nütziger Bau-, W ohnungs- und Siedlungs-
Errichtung einer Eigentumswohnung oder I . vereinigungen beziehungsweise einer Ge-
eines Eigenheimes erworben wurden, seitens meinde gleichzuhalten. Eine Nachver-
des Steuerpflichtigen beziehungsweise eines steuerung hat zu erfolgen, wenn festgestellt 
von ihm Beauftragten nicht innerhalb von wird, daß die gesetzlichen Voraussetzungen 
fünf Jahren Maßnahmen gesetzt, aus denen für die Anerkennung als Sonderausgaben 
die Verwendung des Grundstückes zur Er- nicht erfüllt sind. Eine Nachversteuerung 
richtung einer Eigentumswohnung oder erfolgt nicht, wenn inzwischen der Tod des 
eines Eigenheimes erkennbar ist, so ist eine Steuerpflichtigen eingetreten ist; 
Nachversteuerung dieser Beträge vorzu- 5. bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 
nehmen. Eine Nachverste';lerung hat auch § 4 Abs. 1 oder nach § 5 auf Grund ordnungs­
dann zu erfolgen, wenn die Voraussetzun- mäßiger Buchführung ermitteln die in den fünf 
g~m des Abs. 2 Z. 3 a nicht geg~ben sind. I vorangegangenen Wirtschaftsjahren entstandenen 
Eme Nachversteuerung erfolgt mcht, wenn I Verluste aus Land- und Forstwirtschaft, aus Ge-
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. werbebetrieb und aus selbständiger Arbeit, soweit 
sie nicht bei der Veranlagung für die voran­
gegangenen Kalenderjahre ausgeglichen. oder ab­
gezogen worden sind. Die Höhe des Verlustes ist 
nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7 zu . er­
mitteln; 

6. bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die im 
Ausland zu einer Steuer herangezogen werden, 
die der inländischen Einkommensteuer entspricht, 
die ausländische Steuer in der Höhe des nach­
weislich gezahlten Betrages, soweit diese Steuer 
auf Einkünfte entfällt, die der inländischen Ein­
kommensteuer unterliegen. Dies gilt nicht, soweit 
die ausländische Steuer auf inländische Einkünfte 
im Sinne des § 96 entfällt; 

7. von Arbeitnehmern beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn entrichtete W ohnbauförderungsbei­
träge im Sinne des Bundesgesetzes vom 17. De­
zember 1951,BGBI. Nr. 13/1952, in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(2) In Ergänzung des Abs. 1 Z. 3. und 4 wird 
bestimmt: 

1. Unter Abs. 1 Z. 3 und 4 fallen auch Be­
träge für die gemäß §§ 26 und 27 mit dem 
Steuerpflichtigen grundsätzlich zusammen zu ver­
anlagenden Personen und für volljährige Kinder 
(§ 32 Abs. 4 Z. 3), für die dem Steuerpflichtigen 
Kinderfreibeträge gewährt werden. 

2. Beiträge und Versicherungsprämien an 
solche Versicherungsunternehmungen oder Bau­
sparkassen, die weder ihre Geschätfsleitung noch 
ihren Sitz im Inland haben, sind nur dann ab­
zugsfähig, wenn diesen Unternehmen die Er­
laubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist. 

3. Soweit Beträge nach Abs. 1 Z. 3 oder 4 als 
Sonderausgaben für die Wohnraumbeschaffung 
anerkannt worden sind, können sie auch aus 
einem anderen Rechtstitel in einem späteren Ka­
lenderjahr nicht nochmals als Sonderausgaben 
für die Wohnraumbeschaffung nach Abs. 1 Z. 3 
oder 4 berücksichtigt werden. 

3 a. Als Eigenheim im Sinne des Abs. 1 Z. 3 
und 4 ist ein 'Wohnhaus im Inland mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen anzusehen, wenn 
mindestens zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des 
Gebäudes Wohnzwecken dienen. Der Wohn­
zwecken dienende Teil der Gesamtnutzfläche darf 
150 m2 . nicht übersteigen. Zu der Gesamtnutz­
fläche des Gebäudes gehören nicht Wandstärken, 
Treppen, offene Balkone und Terrassen sowie 
Kellei"-, Dachboden- und sonstige Abstellräume, 
soweit sie nidlt bewohnbar ausgestattet sind und 
auch nicht :betrieblichen Zwecken dienen. Das 
Eigenheim kann auch im Eigentum zweier oder 
mehrerer Personen stehen, die für Zwecke der 
Einkommensbesteuerung nicht zusammen veran­
lagt werden. Unter diesen Begriff fallen auch 
Gebäude, die auf fremdem Grund und Boden er­
richtet werden, wenn die übrigen vorhin er­
wähnten Voraussetzungen auf sie zutreffen. Als 

Eigentumswohnung im Sinne des Abs. 1 Z. 3 
und 4 können nur Wohnungen gemäß den Be­
stimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes, 
BGBI. Nr. 149/1948, verstanden werden, die 
mindestens zu zwei Drittel Wohnzwecken dienen 
und deren Gesamtnutzfläche 130 m2 nicht über­
steigt. Das Ausmaß der oben angeführten Nutz­
flächen von 150 m2 beziehungsweise 130 2 erhöht 
sim um je 10 m2 für jedes Kind, für das dem Steuer­
pflimtigen ein Kinderfreibetrag wegen Haushalts­
zugehörigkeit gewährt wird oder gewährt wor­
den ist. Als Siedlungshaus im Sinne des Abs. 1 
Z. 3 und 4 ist ein Wohnhaus anzusehen, das 
grundsätzlich den für Eigenheime gegebenen Vor­
aussetzungen entspricht, von einer Gemeinde er­
richtet, aber dem Steuerpflichtigen nur zur 
Nutzung (Miete) überlassen wird. 

4. Die Abzuge für Sonderausgaben im Sinne 
des Abs. 1 Z. 3 und im Sinne des Abs. 1 Z. 4 
dürfen den Jahresbetrag von je 7000 S nicht über­
steigen. Diese Beträge erhöhen sich für die mit 
dem Steuerpflichtigen gemäß § 26 grundsätzlich 
zusammen zu veranlagende Person um je 7000 S 
und für jedes Kind im Sinne der Z. 1 um je 
3000 S. Soweit sich die Erhöhung nam der Zahl 
der Kinder bemißt, tritt sie nur ein, wenn die 
Kinder mit dem Steuerpflichtigen grundsätzlich 
zusammen zu veranlagen sind oder wenn es sim 
um volljährige Kinder handelt, für die dem 
Steuerpflichtigen Kinderfre~beträge gewährt wer­
den. Übersteigen die Sonderausgaben für Lebens­
versicherungen (Kapital- oder Rentenversidlerun­
gen) im Sinne des Abs. 1 Z. 3 lit. a für sidl allein 
die genannten Höchstbeträge und hat der Steuer­
pflidltige das 50. Lebensjahr vollendet, dann ist 
der übersteigende Teil der Sonderausgaben nach 
Abs. 1 Z. 3 lit. a bis zum Betrag von 7000 S zu 
berücksidltigen. Dies tritt bei Versidlerungsver­
trägen auf den Erlebensfall nur dann ein, wenn 
zwismen dem Zeitpunkt des Vertragsabsdllusses 
und dem Zeitpunkt des Anfalles der Versiche­
rungssumme im Erlebensfall ein Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren liegt. Beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn ist der im Zeitpunkt der 
Zahlung der als Sonderausgaben in Betradlt kom­
menden Beträge bestehende Familienstand (§§ 46 
bis 48) für die Er~öhung des Jahresbetrages maß­
gebend. 

5. Hat die Steuerpflidlt nidlt während eines 
vollen Kalenderjahres bestanden, so ist der 
Jahresbetrag nach Z. 4 entspremend der Zahl der 
vollen Monate, in denen die Steuerpflidlt bestan­
den hat, herabzusetzen und auf volle Schilling 
nach unten abzurunden. 

(3) Für Sonderausgaben gemäß Abs. 1 Z~ 1, 3 
und 4 ist ohne besonderen Nachweis ein Pausch­
betrag von 3276 S jährlich abzusetzen. Hat die 
Steuerpflicht nidlt während des vollen Kalender­
jahres bestanden, so ermäßigt sich dieser Betrag 
auf 273 S für jeden vollen Kalendermonat, in 
dem die Steuerpflicht bestanden hat, 
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6. Vereinnahmung und Verausgabung 

§ 11. (1) Einnahmen sind innerhalb des Kalen­
der jahres. bezogen, in dem sie dem Steuerpflich­
tigen zugeflossen sind. Regelmäßig wieder­
kehrende Einnahmen, die dem Steuerpflichtigen 
kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Be­
endigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirt­
schaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in 
diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vorschriften 
über die Gewinnermittlung (§ 4 Abs. 1, § 5) 
bleiben unberührt. 

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu­
setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für 
regelmäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Abs. 1 
zweiter Satz entsprechend. Die Vorschriften über 
die Gewinnermittlung (§ 4 Abs. 1, § 5) bleiben 
unberührt. 

7. Nichtabzugsfähige Ausgaben 

§ 12. Unheschadet der Vorschrift des § 10 
dürfen weder bei den einzelnen Einkunftsarten 
noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte abge­
zogen werden: 

1. Die· für den Haushalt des Steuerpflichtigen 
und für den Unterhalt seiner Familienangehöri­
gen aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch 
die Aufwendungen für die Lebensführung, welche 
die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung 
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn 
sie zur Förderung des Berufes oder 'der Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen erfolgen; 

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen 
an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen, auch 
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen 
Vereinbarung beruhen; 

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige 
Personensteuern. 

8. Die einzelnen Einkunftsarten 

a) Land- und Forstwirtschaft 
(§ 2 Abs. 3 Z. 1) 

Ein k ü n f t e aus L a n d- und F 0 r s t­
wirtschaft 

§ 13. (1) Einkünfte aus Land- und Forstwirt­
schaft sind: 

1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt­
schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, 
Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen und aus allen 
Betrieben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit 
Hilfe der Naturkräfte gewinnen; 

2. Einkünfte aus Tierzucht, Viehmästereien, 
Abmelkställen, Geflügelfarmen und ähnlichen 
Betrieben, wenn zur Tierzucht oder Tierhaltung 
überwiegend Erzeugnisse verwendet werden, die 
im eigenen land- und forstwirtschaftlichen Be­
trieb gewonnen wurden; Einkünfte aus von einer 

Landwirtschaftskammer anerkannten Geflügel­
herdbuchzuchtbetrieben und solchen Geflügelver­
mehrungszuchtbetrieben gelten auch dann als 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, wenn 
zur Tierzucht überwiegend Erzeugnisse verwen­
det werden, die nicht im eigenen land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieb gewonnen wurden; 

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht 
und Teichwirtschaft; 

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem 
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer Forst­
wirtschaft in Zusammenhang steht. 

(2) Zu den Einkünften im Sinne des Abs. 1 
gehören auch: 

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt­
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt 
ein Betrieb, der dem land- und forstwirtschaft­
lichen Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist; 

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuer­
pflichtigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben 
gleicher Art übliche Größe nicht überschreitet. 

(3) Zinsen aus zum Betriebsvermögen gehören­
den festverzinslichen österreichischen Wert­
papieren, soweit deren Anschaffungskosten vom 
Steuerpflichtigen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 5 als Be­
triebsausgaben abgesetzt worden sind, gehören 
nicht zu den Einkünften im Sinne des Abs. 1. 

Veräußerung des Betriebes 

§ 14. (1) Zu den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft gehören auch Gewinne, die bei 
der Veräußerung oder Aufgabe eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes oder Teilbetriebes 
erzielt werden. Veräußerungsgewinn ist der Be­
trag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug 
der Veräußerungskosten den Wert des Betriebs­
vermögens übersteigt, der nach § 4 Abs. 1 für 
den Zeitpunkt der Veräußerung ermittelt wird. 

(2) Der Veräußerungsgewinn ist nur insow.eit 
steuerpflichtig als er bei der Ver äußerung des 
ganzen Betriebes den Betrag von 60.000 Sund 
bei der Veräußerung eines Teilbetriebs den ent­
sprechenden Teil von 60.000 S übersteigt. 

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs­
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, 
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Be­
trieb oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei 
Jahre vor der Veräußerung erworben und infolge 
des Erwerbes Erbschaftssteuer entrichtet hat. 

b) Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 3 Z. 2) 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

§ 15. (1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind: 
1. Einkünfte aus gewerblichen. Unterneh-

men. Dazu gehören auch Einkünfte aus ge­
werblicher Bodenbewirtschaftung, zum Beispiel 
aus Bergbauunternehmen und· aus' Betrieben 
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zur Gewinnung von Torf, Steinen und Erden, 
soweit sie nicht land- und forstwirtschaftliche 
Nebenbetriebe sind; 

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer 
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit­
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei 
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit­
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergütun­
gen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft 
für seine Tätigkeit im Dienste der Gesellschaft 
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die 
überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat. 

(2) Zinsen aus zum Betriebsverm6gen gehören­
den festverzinslichen österreichischen Wert­
papieren, soweit deren Anschaffungskosten vom 
Steuerpflichtigen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 5 als Be­
triebsausgaben abgesetzt worden sind, gehören 
nicht zu den Einkünften im Sinne des Abs. 1. 

Veräußerung des Betriebes 

§ 16. (1) Zu den Einkünften aus Gewerbe­
betrieb gehören auch Gewinne, die erzielt werden 
bei der Veräußerung 

. 1. des ganzen Gewerbebetriebes oder eines 
Teilbetriebes, 

2. des Anteiles eines Gesellschafters, der als 
Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebes a-n­
zusehen ist (§ 15 Abs.1 Z. 2). 

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Abs. 1 
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis 
nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert 
des Betriebsverinögens (Abs. 1 Z. 1) oder den 
Wert des Anteiles am Betriebsvermögen (Abs. 1 
Z. 2) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens 
oder des Anteiles ist für den Zeitpunkt der Ver­
äußerung nach § 4' Abs. 1 oder nach § 5 zu er­
mitteln. 

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des 
Gewerbebetriebes. Werden die einzelnen dem 
Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen 
der Aufgabe des Betriebes veräußert, so sind die 
Veräußerungspreise anzusetzen. Werden die 
Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der ge­
meine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzu­
setzen. Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebes, an 
dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für 
jeden einzelnen Beteiligten der gemeine Wert der 
Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der Aus­
einandersetzung erhalten hat. 

trieb oder Teilbetrieb oder den veräußerten An­
teil am Betriebsvermögen innerhalb der letzten 
drei Jahre vor der Veräußerung erworben und 
infolge des Erwerbes Erbschaftssteuer entrichtet 
hat. 

Veräußerung von Bodenschätzen 

§ 16 a. (1) Zu den Einkünften aus Gewerbe­
betrieb gehört auch der Gewinn aus der Ver­
äußerung von Bodenschätzen, die nicht zu einem 
land- und forstwirtschaftlichen oder einem ge­
werblichen Betriebsvermögen gehören. 

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Abs. 1 
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis 
nach, Abzug der Veräußerungskosten die An­
schaffungskosten übersteigt. 

(3) Sind die Bodenschätze vor dem 1. Jänner 
1940 angeschafft oder unentgeltlich erworben 
worden, so ist als Anschaffungskosten der Betrag 
zugrunde zu legen, mit dem die Bodenschätze 
bei der Einheitsbewertung auf den 1. Jänner 1940 
berücksichtigt worden sind. Sind die Bodenschätze 
na_ch dem 31. Dezember 1939 unentgeltlich er­
worben worden, so ist als Anschaffungskosten 
der Betrag zugrunde zu legen, mit dem die Bo­
denschätze bei der letzten Einheitsbewertung 
vor dem unentgeltlichen Erwerb berücksichtigt 
worden sind. 

(4) Der Veräußerungsgewinn ist nur insoweit 
steuerpflichtig als er 60.000 S übersteigt. 

(5) Ein Verlust aus der Veräußerung von Bo­
denschätzen darf bei der Ermittlung -des Einkom­
mens nicht ausgeglichen werden (§ 2 Abs. 2). 

Veräußerung wesentlicher 
Beteiligungen 

§ 17. (1) Zu den Einkünften aus Gewerbe­
betrieb gehört auch der ,Gewinn aus der Ver­
äußerung eines Anteiles an einer KapitaIgesell­
schaft, wenn der Veräußerer am Kapital der Ge­
sellschaft wesentlich beteiligt war und der ver- -
äußerte Anteil 1 v. H. des Gr:und- oder Stamm­
kapitals der Gesellschaft übersteigt. Eine wesent­
liche Beteiligung ist gegeben, wenn der Ver­
äußerer allein oder mit den .gemäß §§ 26 und 27 
zusammen zu veranlagenden Personen an der 
Kapitalgesellschaft zu mehr als einem Viertel un­
mittelbar oder mittelbar, zum Beispiel durch 
Treuhänder oder durch eine Kapitallgesellschaft, 
innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war. 

(2) Gewinn aus der Veräußerung eines An­
teiles an einer Kapitalgesellschaft ist auch der 
Gewinn, den der Gesellschafter bei Auflösung 
der Kapitalgesellschaft erzielt. -

(3) Veräußerungsgewinn im Sinne der Abs. 1 
(5) Die Einkommensteuer vom veräußerungs-1 und 2 ist der Betrag, um den der Veräußerungs," 

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder _erlassen, preis nach Abzug der Veräußerungskosten die 
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Be- Anschaffungskosten übersteigt. . 

(4) Der Veräußerungsgewinn ist nur insoweit 
steuerpflichtig, als er bei der Veräußerung des 
ganzen Gewerbebetriebes (Abs. 1 Z.I) den Be­
trag von 60.000 S und bei der Veräußerung eines 
Teilbetriebes oder eines Anteiles am Betriebs­
vermögen (Abs. 1 Z. 1 und 2) den entsprechen­
den Teil von 60.000 S übersteigt. 
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(4) Der Veräußerungsgewinn ist nur insoweit 
steuerpflichtig, als er den dem veräußerten An­
teil an der Kapitalgesellschaft entsprechenden 
Teil von 60.000 S übersteigt. 

(5) Die Einkommensteuer vom Verä'tlßerungs­
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder er1assen, 
wenn derSteuerpflichti.ge den veräußerten An­
teil an der Kapitalgesellschaft innerhalb der 
letzten drei Jahre vor der Veräußerung erworben 
und infolge des Erwerbes Erbschaftssteuer ent­
richtet hat. 

(6) Verluste, die bei. der Veräußerung von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden 
sind, dürfen bei der Ermittlung des Einkommens 
nicht ausgeglichen werden (§ 2 Ahs. 2). 

(7) Bei der Veräußerung von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft, die nicht zu einem Betriebs­
vermögen gehören, sind die Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 6 nicht anzuwenden, wenn es sich 
um ein Spekulationsgeschäft im Sinne des § 23 
handelt. 

c) Selbständi1ge Arbeit (§ 2 Abs. 3 Z. 3) 

§ 18. (1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
sind: 

1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den 
freien Berufen gehören insbesondere die wissen­
schaftiiche, künst1eri~che, schriftstellerische, unter­
richtende oder erzieherische Tävigkeit, die Be­
rufstätigkeit der Ärzte, Dentisten, Rechtsanwälte 
und Notare, der staatlich befu.gten und beeide­
ten Ziviltechniker, ·der Wirtschaftstreuhänder, 
der Bildberichterstatter, Journalisten, Dol­
metscher, übersetzer und ähnlicher Berufe. Ein 
Angehöriger eines freien Berufes ist auch dann 
freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fach­
Hch vorgebildeter Arbeitskräfte bedient. Voraus­
setzung ist, daß er selbst auf Grund eigener Fach­
kenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig 
wird. Eine Vertretung im Falle vorübergehender 

. Verhinderung steht der Annahme einer leiten­
den und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht 
entgegen; 

2. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Ar­
beit, zum Beispiel Vergütungen für die Voll­
streckung von Testamenten, für Vermögensver­
waltung und für die Tätigkeit als Aufsichtsrats­
mitglied. 

(2) Einkünfte nadl Abs. 1 sind a'uch dann 
steuerpflichtig, wenn es sich nur um eine vor­
übergehende Tätigkeit handelt; 

(3) Zinsen aus zum Betriebsvermögen ge­
hörenden festverzinslichen österreichiscben Wert­
papieren, soweit deren AnschafIungskosten vom 
Steuerpflichtigen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 5 als Be­
triebsausgaben abgesetzt worden sind, gehören 
nicht zu den Einkünften im Sinne des Abs. 1. 

(4) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit 
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung 
des der selbständi,gen Arbeit dienenden Ver­
mögens oder bei Aufgabe der Tätigkeit erzielt 
werden. Der Veräußerungsgewinn ist nur inso­
weit steuerpflichtig, als er den Betrag von 
60.000 S und bei der Veräußerung eines Anteiles 
am Betriebsvermögen den entsprechenden Teil 
von 60.000 S übersteigt. Die Einkommensteuer­
von Gewinnen im Sinne des ersten Satzes wird 
auf Antrag ermäßigt oder erla'ssen, wenn der 
Steuerpflichtige das veräußerte Vermögen inner­
halb der letzten drei Jahre vor der Veräußerung 
erworben und infolge des Erwerbes Erbschaft~­
steuer entrichtet hat. 

d) Nichtselbständige Arbeit (§ 2 Abs. 3 Z. 4) 

§ 19. (1) Zu den Einkünften aus nichtselbstän­
diger Arbeit (Arbeitslohn) gehören: 

1. Gehälter, Lö'hne, Provisionen, Belohnungen, 
Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile au; 
einem Dienstverhähnis; 

2. Ruhe- und Versorgungsgenüsse (Warte­
gelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder) 
und andere Bezüge und Vorteile für frühere 
Dienstleistungen, gleichgültig, ob sie ganz oder 
teilweise auf früheren Beitragsleistungen des Be­
zugsberechtigten oder seines Rechtsvorgängers 
beruhen und ob sie dem zunächst Bezugsberecil­
tigten oder seinem Rechtsnachfolger zufließen; 

3. Pensionen aus der gesetzlichen Sozialver­
sicherung. 

Es ist gleichgültig, ob es sich um einmalige 
oder laufende Einnnahmen handelt, ob ein 
Rechtsanspruch auf sie besteht und unter welcher 
Bezeichnung oder Form sie gewährt werden. 

(2) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gehören nicht: 

1. Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeit­
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch­
laufende Gelder), und die Beträge, durch die 
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeit­
geber ersetzt werden (A.uslagenersatz); 

2. Beträge, die den im privaten Dienst ange­
stellten Personen aus Anlaß einer Dienstreise als 
Reisewegvergütungen (Fahrtkostenvergütungen; 
Kilometergelder), Tages- und Nächtigungsgelder 
gezahlt werden, soweit sie die tatsächlichen Auf­
wendungen (nach Abzug der durch die Abwesen­
heit des Arbeitnehmers gemachten Haushalts­
ersparnisse) nicht übersteigen. Eine Dienstreise 
liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer über Auftrag 
des Arbeitgebers seinen Dienstort (Büro, Be­
triebsstätte, Werksgelände, Lager usw.) zur 
Durchführung von Dienstverrichtungen verläßt 
oder so weit weg von seinem ständigen Wohnort 
arbeitet, daß ihm eine tägliche Rückkehr zu 
seinem ständigen Wohnort nicht zugemutet wer­
den kann. 
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Die Voraussetzung des ersten Satzes ist erfüllt 
bei Gewährung von 

a) Kilometergeldern, wenn der Weg der 
Dienstreise mehr als zwei Kilometer be­
trägt und die den Bundesbediensteten ge­
währten Sätze nicht überschritten werden; 

. b) Tages- und Nächtigungsgeldern für Inlands­
dienstreisen, soweit bei Arbeitnehmern mit 
einem Bruttojahresarbeitslohn die folgen­
den Sätze der 

. T age'gelder Nächti. 

Tarif I Tarifll ~i'J:; 
bis 50.000 S 75 S 60 S 35 S 

über 50.000 S bis 70.000 S 90 S 70 S 35 S 
über- 70.000 S bis 100.000 S 100 S 80 S 45 S 
über 100.000 S bis 140.000 S 115 S 90 S 60 S 
über 140.0'00 S 150 S 110 S 60 S 
nicht überschritten werden. Zum Brutto­
jahresarbeitslohn zählen sämtliche steuer­
pflichtigen und steuerfreien Bezüge aus 
nichtselbständiger Arbeit außer Kinderbei­
hilfe und Wohnungs beihilfe. Bei Dienst­
reisen in Orte, die mehr als fünf Kilometer 
vom Dienstort . entfernt sind, sind die 
Sätze des Tarifes I, in allen anderen Fällen 
die Sätze des Tarifes II anzuwenden. Die 
vollen Tagesgelder gelten für 24 Stunden. 
Dauert eine Dienstreise länger als drei 
Stunden, so wird für jede angefangene 
Stunde ein Zwölf tel des Tagesgeldes, höch­
stens der volle Satz gerechnet; 

c) Tages- und Nächtigungsgeldern für Aus­
landsdienstreisen, soweit diese - entspre­
chend den in lit. b angeführten Stufen des 
Bruttojahresarbeitslohnes - die den Bun­
desbediensteten gewährten Sätze nicht über­
schreiten. 

Zahlt der Arbeitgeber höhere Tages- und 

Abs. 3 Z. 1 und 2) un~er Zugrundelegung 
der Kosten eines Massenbeförderungsmit­
tels (Bahn, Autobus) für die Strecke vom 
bisherigen Wohnort zum neuen Wohnort; 

b) der Ersatz der tatsächlichen Frachtkosten 
für das übersiedlungsgut (W ohnungsein­
richtung usw.) des Arbeitnehmers . und 
seines Ehegatten und seiner Kinder (lit. a); 

c) der Ersatz sonstiger mit der übersiedlung 
verbundener tatsächlicher Aufwendungen 
(Umzugsvergütung). Die Umzugsvergütung 
darf höchstens betragen: 

Bei einem ledigen Arbeitnehmer 1/60 des 
Bruttojahresarbeitslohnes, . . 

bei einem verheirateten kinderlosen Ar­
beitnehmer 1/24 des Bruttojahresarbeits­
lohnes, 

bei verheirateten Arbeitnehmern mit ein 
oder zwei Kindern (Ht. a) 1115 des Brutto­
jahresarbeitslohnes, 

bei verheirateten Arbeitnehmern mit 
mehr als zwei Kindern (Iit. a) 1/12 des 
Bru tto jahresarbei tslohnes. 

V erwi twete, geschiedene und ledige Ar-:­
beitnehmer, werden, wenn ihnen minde­
stens ein Kinderfreibetrag gewährt wird, 
verheirateten Arbeitnehmern· gleichgestellt; 

d) der Ersatz des MietZinses (einschließlich 
sonstiger von Mietern zu entrichtenden Be­
träge), den der Arbeitnehmer von der Auf­
gabe seiner bisherigen Wohnung bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin noch 
Zahlen muß. 

e) Kapitalvermögen (§ 2 Abs. 3 Z. 5) 

§20. (1) Zu den Einkünften aus Kapitalver­
mögen gehören: 

Nächtigungsgelder, so sind die tatsächlichen 1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen und 
Reiseaufwendungen dem Finanzamt nach- sonstige Bezüge aus Aktien, Genußscheinen, An­
zuweisen und zur Berücksichtigung der teilen an Gesellschaften mit beschränkter Haf­
Haushaltsersparnisse um 20 v. H. der nach- tung und an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

. gewiesenen Aufwendungen zu kürzen. Die schaften; 
Kürzung ist jedoch nicht unter den Betrag 2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem 
du~chzufü~~en, de.~ den vollen. beziehungs- Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter; 
w~lse antelh?en S~tzen de: obigen ,!abelle I 3. Zinsen aus Hypotheken. Bei Tilgungshypo­
bel Inlandsdlen.strelsen bezlehungswels~ der theken ist nur der Teil der Zahlung steuer­
de? Bundesb~lenste:en zustehe?den Satzen flichti, der als Zins auf den jeweiligen Kapital-
bel Auslandsdienstreisen entspricht. ~est en~fäl1t; 

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen 
jeder Art, zum Beispiel aus Darlehen, Anleihen, 
Einlagen und Guthaben bei Sparkassen, Banken 
und anderen Kreditanstalten; 

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anwei-

3. Umzugskostenvergütungen, die den im pri­
vaten Dienst angestellten Personen anläßlich 
einer Versetzung aus betrieblichen Gründen an 
einen anderen Dienstort oder infolge der dienst­
lichen Verpflichtung, eine Dienstwohnung ohne 
Wechsel des Dienstortes zu beziehen, gewährt 
werden. sungen. 

Zu den Umzugskostenvergütungen gehören: (2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen 
a) der Ersatz der tatsächlichen Reisekosten gehören aud1: 

für den Arbeitnehmer und seinen Ehe- 1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben 
gatten sowie seine Kinder, für die ihm den im Abs. 1 bezeichneten Einkünften oder an 
Kinderfreibeträge gewährt werden (§ 46 I deren Stelle gewährt werden; 
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2. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi­
dendenscheinen, Zinsscheinen und sonstigen An­
sprüchen, wenn die dazugehörigen Aktien, 
Schuldverschreibungen oder sonstigen Anteile 
nicht mitveräußert werden. 

(3) Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, die 
gemäß § 84 a erworben und hinterlegt worden 
sind, gehören, soweit sie auf die Zeit der Hinter­
legung entfallen, nicht zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen. 

(4) Soweit Einkünfte der im Abs. 1 und 2 
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land­
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus 
selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und 
Verpachtung gehören, sind sie diesen Einkünften 
zuzurechnen. 

ist in der Weise zu ermitteln,· daß von einem 
Grundbetrag, der mit 3 v. H. des maßgebenden 
Einheitswertes anzusetzen ist, die mit der 
Nutzung des Grundstückes zu Wohnzwecken in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden 
Schuldzinsen bis zur Höhe dieses Grundbetrages 
abgesetzt werden. Außerdem sind vom Grund­
betrag die Aufwendungen für die Wiederinstand­
setzung nach Katastrophenschäden, insbesondere 
Hochwasser-, Erdrutsd1-, Vermurungs- und La­
winenschäden, und die Abzugspost gemäß § 99 
Abs. 4 in voller Höhe als Werbungskosten ab­
setzbar. Bei Eigentumswohnungen mit einer 
Nutzfläche von nicht mehr als 130 m2 und bei 
Wohnungen im eigenen Einfamilienhaus mit 
einer Nutzfläche (§ 2 Z. 5 des Wohnbau förde­
rungsgesetzes 1954, BGBI. Nr. 153) von nicht 
mehr als 150 m2 ist von einem Grundbetrag von 

f) Vermietung und Verpachtung (§ 2 Abs. 3 Z. 6) 1 v. H. des maßgebenden Einheitswertes auszu­
gehen. Das Ausmaß der Nutzfläche erhöht sich 

§ 21. (1) Einkünfte aus Vermietung und Ver- um je 10 m2 für jedes Kind, für 'das dem Steuer-
pachtung sind: pflid1tigen ein Kinderfreibetrag wegen Haus-

1. Einkünfte lUS Vermietung und Verpachtung haltszugehörigkeit gewährt wird oder gewährt 
von unbeweglichem Vermögen, insbesondere von worden ist. Maßgebend ist der Einheitswert für 
Grundstücken, Gebäuden, Gehäudeteilen, Schif- den letzten Feststellungszeitpunkt, der vor dem 
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind, Beginn des Kalenderjahres liegt oder mit dem 
und Rechten, die den Vorschriften des bürger- Beginn des Kalenderjahres zusammenfällt, für 
lichen Rechtes über Grundstücke unterliegen das der Nutzungswert zu ermitteln ist. Dient 
(zum Beispiel Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mine- die Eigentumswohnung oder. das Einfamilienhaus 
ralgewinnungsrecht); teilweise eigenen oder fremden gewerblichen, 

k f beruflichen oder öffentlichen Zwecken, so ist der 2. Ein ün te aus Vermietung und Verpachtung 
. Von Sachinbegriffen, insbesondere von beweg- maßgebende Einheitswert um den Teil Zu kür-
lichem ;Betriebsvermögen; zen, der auf den gewerblich, beruflich oder 

öffentlich genutzten Teil entfällt. 
3. Einkünfte aus der überlassung von Rechten 

auf bestimmte oder unbestimmte Zeit oder aus (3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Ver­
der Gestattung der Verwertung von Rechten, mietung und Verpachtung sind Werbungskosten, 
insbesondere aus der Einräun:u.ng der werk-I die für die Erh~ltu~g von Gebä.~~en ~~fge.wendet 
nutzung (WerknutzungsbewIlligung, Wetk- werden und dIe mcht regelmaßIg phrlich er­
nutzungsrecht) im Sinne des Urheberrechts-. wachsen (Großreparaturen), auf Antrag gleich-' 
gesetzes vom 9. April' 1936,BGBI. Nr. 111, und mäßig auf zehn Jahre zu verteilen. 
aus der überlassung von gewerblichen Schutz­
rechten, von gewerblichen Erfahrungen und von 
Berechtigungen oder aus der Gestattung der Ver­
wertung solcher Rechte; 

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet­
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die 
Einkünfte im Veräußerungspreis von Grund­
stücken enthalten sind und die Miet- oder Pacht­
zinse sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem 
der Veräußerer noch Besitzer war. 

(2) Zu den Einkünften aus· Vermietung und 
Verpachtung gehört auch der Nutzungswert der 
Wohnung im eigen<;n Haus und der Nutzungs­
wert einer dem Steuerpflichtigen ganz oder teil­
weise unentgeltlich überlassenen Wohnung ein­
schließlich der zugehörigen sonstigen Räume und 
Gärten. Der Nutzurigswert der se~bst benutzten 
Eigentumswohnung (§ 1 des W ohnungseigen­
turrisgesetzes, BGBL Nr. 149/1948) und der Woh­
nungim eigenen Einfamilienhaus (§ 54 Abs. 1 
Z. 4 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 148) 

(4) Einkünfte der im Abs. 1 und 2 bezeich­
neten Art sind Einkünften aus anderen Ein­
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen 
gehören. 

g) Sonstige Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Z. 7) 

Arten der sonstigen 

§ 22. Sonstige Einkünfte sind: 

Einkünfte 

1. . Wiederkehrende Bezüge, soweit sie' nicht 
zu den anderen Einkunftsarten (§ 2 Abs. 3 Z. 1 
bis 6) gehören, insbesondere 

a) vererbliche Renten, 
b) Leibrenten, Leibgedinge, Zeitrenten und 

andere unvererbliche Renten, 
c) Zuschüsse und sonstige Vorteile, die als 

wiederkehrende Bezüge gewährt werden. 
Wird die Zuwendung freiwillig oder an 
eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person 
gewährt, so ist sie nicht dem Empfänger 
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zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt 
steuerpflichtig ist. 

Werden die wiederkehrenden Bezüge als Ge­
genleistung für die übertragung von nicht in 
Bargeld bestehenden Wirtschaftsgütern geleistet, 
sind sie nur insoweit steuerpflichtig, als die 
Summe der vereinnahmten Beträge den Wert 
des übertragenen Wirtschaftsgutes im Zeitpunkt 
der übertragung übersteigt. Als Wert des über­
tragenen Wirtschaftsgutes sind die um die zu­
lässigen Absetzungen (§ ?, § 99) gekürzten An­
schaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. 
Wurde das Wirtschaftsgut unentgeltlich erwor­
ben, so tritt an die Stelle der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der Betrag, den der Empfän­
ger für das Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des un­
entgeltlichen Erwerbes hätte aufwenden müssen; 

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im 
Sinre des § 23; . 

Höhe der Gewinnausschüttungen des Schuldners 
richtet, eingeräumt ist. oder daß sie von dem 
Steuerpflichtigen im Ausland erworben worden 
sind; 

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent­
liches Schuldbuch eingetragen sind. 

(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, 
wenn 

a) Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren 
Wert bei den Einkünften im Sinne des § 2 
Abs. 3 Z. 1 bis 6 anzusetzen ist, 

b) Grundstücke im Wege eines Enteignungs­
verfahrens oder freiwillig zur Abwendung 
eines nachweisbar unmittelbar drohenden 
Enteignungsverfahrens veräußert werden. 

(4) Gewinn oder Verlust. aus Spekulations­
geschäften ist der Unterschied zwischen dem 
Veräußerungspreis einerseits und den Anschaf­
fungs- oder Herstellungskosten und den Wer­
bungskosten anderseits. Gewinne a~s Speku­
lationsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn der aus 
Spekulationsgeschäften erzielte GesamtgewInn im 
Kalenderjahr weniger als 6000 S betragen hat. 
Verluste aus Spekulationsgeschäften dürfen nur 
bis zur Höhe des Spekulationsgewinnes, den der 
Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr erzielr 
hat, ausgeglichen werden. 

h) Gemeinsame Vorschriften 

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder 
zu anderen Einkunftsarten (§ 2 Abs. 3 Z. 1 bis 6) 
noch zu den Einkünften im Sinne derZ. 1, 2 
oder 4 gehören, zum Beispiel Einkünfte aus ge­
legentlichen Vermittlungen und aus der Vermie­
tuhg beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte 
sind nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als 
2000 $ im Kalenderjahr betragen haben. über­
steigen die WerbungskQsten die Einnahmen, so 
darf der übersteigende Betrag bei der Ermittlung 
des Einkommens nicht ausgeglichen werden (§ 2 
Abs. 2); 

4. Funktionsgebühren der Funktionäre von § 24. Zu den Einkünften im Sinne des. § 2 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften (§ 9 Abs. 2 Abs. 3 gehören auch: 
und 3).· 1. Entschädigungen, die gewährt worden sind 

Sp e k u l,a t ion s g e s ch ä f t e 

§ 23. (1) Spekulationsgeschäfte (§ 22 Z. 2) sind: 

1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeit­
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung 
beträgt: 

a) Bei Grundstücken und Rechten, die den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über 

. Grundstücke unterliegen (zum Beispiel 
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin­
nungsrecht), nicht mehr als fünf Jahre; 

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbeson­
dere bei Wertpapieren, nicht mehr als ein 
Jahr; . 

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver­
äußerung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt ais 
der Erwerb. 

. (2). Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus 
der VeräußeruIig von: . 

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von 
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 
Sitz im Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen 
neben der festen Verzinsung ein Recht auf Um­
tausch in Gesellsch~ftsanteile (Wandelanleihen) 
oder eine Zusatzverzil!sung, die siCh nach der 

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende 
Einnahmen oder 

b) für die Aufgabe oder NichtausübuJ?g einer 
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn­
beteiligung oder einer Anwartschaft auf 
eine solche; 

2. Einkünfte aus einer ehemaligen' Tätigkeit 
im Sinne des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 oder aus 
einem früheren Rechtsverhältnis im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Z. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn 
sie dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger 
zufließen. 

III. VERANLAGUNG 

Ver a n lag u n g s zeit rau m 

§ 25. (1) Die Einkommensteuer wird nach Ab­
lauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeiwiumes) 
nach dem Einkommen veranlagt, das der Steuer­
pflichtige in diesem Veranlagungszeitraum be­
zogen hat, soweit nicht nach § 93 eine Veran­
lagung unterbleibt. 

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des 
vollen. Veranlagungszeitraumes bestanden, so 
wird das während der Dauer der. Steuerpflicht 
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bezogene Einkommen zugrunde gelegt. In diesem 
Falle kann die Veranlagung bei Wegfall der 
Steuerpflicht sofort vorgenommen werden. 

Haush altsbesteuerung 

§ 26. (1) Wenn Ehegatten unbeschränkt steuer­
pflichtig sind und in dauernder Haushaltsgemein­
schaft leben, sind sie bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer zusammen zu veranlagen; da­
bei sind ihre Einkünfte zusammenzurechnen. Die 
genannten Voraussetzungen müssen im Veran­
lagungszeitraum gleichzeitig mindestens vier Mo­
nate bestanden haben. 

(2) Das gleiche gilt, wenn zwei andere unbe­
schränkt steuerpflichtige Personen dauernd in 
einer Haushaltsgemeinschaft leben, die in wirt­
schaftlicher Hi!1sicht gleich einer Ehe eingerichtet 
ist. 

(3) Zusammen veranlagte Personen sind Ge­
samtschuldner. Die zwangsweise Einbringung der 
aushaftenden Einkommensteuerschuld ist jedoch 
über Antrag eines Gesamtschuldners bei jedem 
Gesamtschuldner auf jenen Teilbetrag zu be­
schränken, der sich aus dem Verhältnis seiner 
Einkünfte zum Gesamtbetrag der Einkünfte er­
gibt. 

§ 27. (1) Der Haushaltsvorstand und seine 
minderjährigen Kinder, die zu seinem Haushalt 
gehören und für die ihm Kinderfreibeträge nach 
§ 32 Abs. 4 Z. 1 zustehen, werden zusammen 
veranlagt, solange er und die Kinder' unbe­
schränkt steuerpflichtig sind. 

(2) Ein minderjähriges Kind gehört vorbehalt­
lich der Vorschriften der Abs. 3 bis 5 zum Haus­
halt des Steuerpflichtigen (Haushaltsvorstand), 
wenn das Kind unter der Leitung des Steuer­
pflichtigen dessen Wohnung teilt oder sich mit 
seiner Einwilligung außerhalb der Wohnung 'zu 
anderen als Erwerbszwecken aufhält. 

(3) Ein Steuerpflichtiger ist, solange er eigene 
Kinder hat, selbst als Haushaltsvorstand zu be­
trachten, auch' wenn er minderjährig ist und 
allein oder zusammen mit seinen Kindern zur 
Wohngemeinschaft eines anderen Haushaltes ge­
hört. 

(4) Durch eine Verheiratung entsteht in jedem 
Fall ein neuer Haushalt, auch wenn die Verhei­
ra teten zur Wohngemeinschaft eines anderen 
Haushaltes .gehören. Eine Ehefrau gehört dem-· 
gemäß in' jedem Fall zum Haushalt ihres Ehe­
mannes, solange beide in dauernder Haushalts­
gemeinschaft (§ 26) leben. 

(5) Liegen bei einem minderjährigen Steuer­
pflichtigen während eines Teiles' des Veran­
lagungszeitraumes die Voraussetzungen ·für seine 
Zusammenveranlagung mit seinen minderjähri­
gen Kindern und während des anderen Teiles 
des Veranlagungszeitraumes die Voraussetzungen 

für seine Zusammenveranlagurtg mit einem 
anderen Haushaltsvorstand vor, so wird der 
Steuerpflichtige nur mit seinen Kindern zusam­
men veranlagt. 

(6) Bei der Zusammenveranlagung sind die 
Einkünfte des Haushaltsvorstandes und der 
Kinder zusammenzurechnen; ausgenommen sind 
jedoch die Einkünfte der Kinder aus nichtselb­
ständiger Arbeit aus einem Betrieb, der weder 
ganz oder teilweise im Eigentum des Haushalts­
vorstandes noch der mit ihm gemäß § 26 zu­
sammen veranlagten Person steht. 

(7) Die Vorschriften des § 26 Abs. 3 gelten 
sinngemäß., 

S t eu er er k I ä run g s p f I ich t 

§ 28. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat 
eine Steuererklärung für das abgelaufene Kalen­
derjahr (Veranlagungszeitraum) abzugeben: 

1. Wenn er vom Finanzamt dazu aufgefordert 
wird, oder 

2. wenn das Einkommen ganz oder teilweise 
aus Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, 
aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit 
bestanden hat und der Gewinn auf Grund eines 
Buchabschlusses zu ermitteln war oder ermittelt 
worden ist, oder 

3. wenn das Einkommen mehr als 13.900 S 
betragen hat und darin Einkünfte von mehr als 
5000 S enthalten sind, von denen ein Steuer­
abzug nicht vorgenommen worden ist, oder 

4. wenn in dem Einkommen kapitalertrag­
steuerpflichtige Einkünfte von mehr als 3600 S 
enthalten sind, oder 

5. wenn die Voraussetzungen für eine Veran­
lagung nach § 93 Abs. 1 lit. a vorliegen. 

(2) Der beschränkt Steuerpflichtige hat eine 
Steuererklärung über die inländischen Einkünfte 
für das abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungs-
zeitraum) abzugeben: '.. 

1. Wenn er vom Finanzamt dazu aufgefordert 
wird, oder 

2. wenn die inländischen Einkünfte ganz oder 
teilweise aus Einkünften aus Land- und Forst­
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selb­
ständiger Arbeit bestanden haben und der Ge­
winn auf Grund eines Buchabschlusses zu ermit­
teln war oder ermittelt worden ist, oder 

3. wenn die gesamten inländischen Einkünfte 
nach Abzug der Einkünfte, von denen ein 
Steuerabzug vorgenommen worden ist, mehr als 
300S betragen haben. 

Erklärungspflicht im Falle der 
Haushaltsbesteuerung 

§ 28 a. Der Haushaltsvorstand hat in seiner 
Steuererklärung auch die Einkünfte jener Per­
sonen anzugeben, die gemäß §§ 26 und 27 mit 
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ihm zusammen zu veranlagen sind. Diese Per- i rungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
sonen haben dem Haushaltsvorstand vor Ablauf bei der jeweiligen Gruppe von Steuerpflichtigen 
der Frist für die Abgabe der Steuererklärung festzusetzen. 
alle für die Durchführung der V eranlag~ng be­
deutsamen Umstände bekanntzugeben und die 
entsprechenden Unterlagen zur _ Verfügung zu 
stellen; sie -können jedoch diese Verpflichtungen 
unmittelbar dem Finanzamt gegenüber erfüllen. 

Er k I ä run g bei ge s 0 nd e rt e r Fes t­
s tel I u n g der B e s t eu er u n g s g run d­

lagen 

§ 28 b. {l) Der Steuerpflichtige hat eine be­
sondere Erklärung über den Gewinn abzugeben, 
wenn der Gewinn gemäß § 187 der Bundesabga­
benordnung, BGBI. Nr. 194/1961, gesondert fest­
zustellen ist. 

(2) Die zur Geschäftsführung oder Vertretung 
einer Gesellschaft oder Gemeinschaft befugten 
Personen sind, wenn die Einkünfte einheitlich 
und gesondert festzustellen _ sind, verpflichtet, 
eine Erklärung zur einheitlichen Feststellung der 
Einkünfte der einzelnen Beteiligten abzugeben. 

Form der Erklärungen 

§ 28 c. (1) Die Erklärungen (§§ 28 bis 28 b) 
müssen auf den amtlichen Vordrucken abgegeben 
werden. Sie müssen eigenhändig oder durch einen 
Bevollmächtigten unterschrieben sein. Das Fi­
nanzamt kann die Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht verlangen, wenn Zweifel über die Er­
teilung der Vollmacht bestehen. 

(2) Wer Bücher führt und regelmäßig Ab­
schlüsse macht, muß seiner Erklärung eine Ab­
schrift der Vermögensübersicht (Bilanz) beifügen. 
Diese muß auf dem Zahlenwerk der Buchführung 
beruhen; 

(3) Beträge, die in den übersichten nicht den 
steuerlichen Erfordernissen entsprechen, sind 
durch - geeignete Zusätze oder Anmerkungen 
diesen anzupassen, wenn nicht eine besondere 
übersicht mit dem Zusatz "für steuerliche 
Zwecke" beigefügt wird. 

(4) - Liegen Jahresberichte (Geschäftsberichte) 
oder Treuhandberichte _ (Wirtschaftsprüfungs­
berichte) vor, so mÜssen diese der Erklärung bei­
gefügt werden. 

(5) Hat eine natürliche Person, eine Personen­
geseUschaft oder eine juristische Person, die ge­
schäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leistet, bei 
der Anfertigung der Anlagen (Abs. 2 bis 4) mit­
gewirkt; sei sind ihr Name und ihre Anschrift 
in der Erklärung anzugeben.-

Durchschnittssätze 

§ 29. (1) Für die Ermittlung des Gewinnes 
können mit Verordnung des Bundesministeriums 
für Finanzen Durchschnittssätze für Gruppen 
von Steuerpflichtigen _ aufogestellt werden. Die 
Durchschnittssätze sind auf Grund von Erfah-

(2) Solche Durchschnittssätze sind in den Fällen 
anzuwenden, in denen weder ordnungsmäßig<! 
Bücher noch Aufzeichnungen geführt weiden, 
die eine Gewinnermittlung nach § 4 und eint 
Umsatzermittlung ermöglichen. 

(3) In der Verordnung werden bestimmt: 

1. Die Gruppen von Betrieben, für die Durch­
schnittssätze anzuwenden- sind; 

2. die für die Einstufung jeweils maßgeblichen 
Betriebsmerkmile. 

Als solche kommen insbesondere in Betracht: 
a) Bei land- und forstwirtschatfliehen Betrie­

ben die Betriebsart und der Einheitswert, 
b) bei gewerblichen Betrieben die örtliche 

Lage, die Ausstattung, die Konkurrenzver­
hältnisse, der Wareneingang oder Waren­
einsatz und die Zahl der Arbeitskräfte der 
Betriebe; 

3. die Art der Gewinnermittlung für die ein­
zelnen Gruppen von Betrieben durch Aufstellung 
von Reingewinnsätzen und Reingewinnprozent­
sätzen vom Einheitswert oder vom Umsatz, der 
ebenfaUs auf Grund von Durchschnittssätzen 
für bestimmte Gruppen ermittelt werden kann. 
In der Verordnung kann bestimmt werden, daß 
für die Gewinnermittlung nur die Betriebsaus­
gaben oder Betriebsausgabenteile nach Durch­
schnittssätzen ermittelt werden; 

4. der Veranlagungszeitraum, für den die 
Durchschnittssätze anzuwenden sind; 

5. der Umfang, in dem Abogabepflichtigen, 
deren Gewinn nach diesen Durchschnittssätzen 
zu ermitteln ist, Erleichterungen in der Führung 
von Aufzeichnungen gewährt werden_ 

(4) In Fällen, in denen die gen aue Ermitt­
lung von Werbungskosten mit unverhältnismäßi­
gen Schwierigkeiten verbunden ist, können vom 
Bundesministerium für Finanzen DutchsChnitts­
sätze für Werbungskosten für einen einzelnen 
Steuerpflichtigen oder im Verordnungswege für 
bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen nach 
den jeweiligen Erfahrungen der Praxis festgelegt 
werden. 

B e s t e u e run g bei Aus I a n d s­
b e z i e hu n gen 

§ 30. Das Bundesministerium für Finanzen 
kann bei Einkünften aus Land- und Forstwirt­
s.chaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger 
Arbeit ohne Rücksicht auf das ausgewiesene Er;.. 
gebnis die Einkommensteuer in einem Pausch­
betrag festsetzen, wenn besondere unmittelbare 
oder mittelbare wirtschaftliche Beziehungen des 
Betriebes zu einer -Person, die im Inland ent­
weder nicht oder nur beschränkt steuerpflidltig 
ist, eine Gewinnminderung ermöglichen. 
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Besteuerung bei Zuzug aus dem. 
Ausland 

§ 31. (1) Das Bundesministerium für Finanzen 
kann bei Personen, die ihren Wohnsitz aus dem 
Ausland ins Inland verlegen und hier, ohne er­
werbs~ätig zu werden, ihre Verbrauchswin­
schaft nach Art und Umfang in einer für das 
Inland nützlichen Weise einrichten, für einen 
bestimmten, jedoch zehn Jahre nicht übersteigen­
den Zeitraum die Besteuerung abweichend von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes anordnen. 
Dabei können bestimmte, insbesondere auslän­
dische Einkünfte ganz oder teilwelse aus der 
Besteuerungsgrundlage ausgeschieden oder es 
kann. der Besteuerung lediglich der dem in län­
dischen Verbrauch entsprechende Betrag zu­
grunde gelegt werden; im zweiten Falle sind die 
Vorschriften des § 95 nicht al1iZuwcnden. Die 
Besteuerungsgrundlage oder die Steuer können 
auch mit einem Pauschbetrag festgesetzt werden. 
Iriländische Einkünfte im Sinne des § 96 müssen 
jedoch stets von von der Besteuerung erfaßt wer­
den. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind auf 
Personen, die ihren Wohnsitz aus österreich 
wegverlegt haben, nur dann anzuwenden, wenn 
zwischen dem Wegzug und dem Zuzug mehr als 
drei Jahre verstrichen sind. 

(3) Die Vorschriften des Abs. 1 können auch 
auf Personen angewendet werden, die unter Bei­
behaltung ihres ausländischen Wohnsitzes einen 
zweiten Wohnsitz in österreich lediglich zu dem 
Zweck begründen, um sich hier der Erholung 
halber zeitweise aufzuhalten. 

IV. TARIF 

Steuergruppen und Steuersätze 

§ 32. (1). Die Einkommensteuer bemißt sich 
nach Maßgabe der in den folg~nden Absätzen 
enthaitenen Bestimmungen. 

(2) Steuergruppe A. 

1. In die Steuergruppe A fallen Personen, die 
weder zu Beginn des Veranlagungszeitraumes 
noch mindestens vier Monate im Veranlagungs­
zeitraum ve'rheiratet waren. 

2. In die Sreuergruppe A fallen nid1t: 
a) Unverheiratete Personen, die mindestens 

vier Monate vor dem Ende des Veran­
lagungszeitraumes das 43. Lebensjahr voll­
endet haben; 

b) 

. .c) 

Personen, denen mindestens ein Kinderfrei­
betrag zusteht oder a\lf Antrag gewährt 
wird; 
Vollwaisen, die das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und sich in der Aus­
bildung für einen Beruf befinden. Die Vor-

aussetzungen müssen im Veranlagungszeit· 
raum gleichzeitig mindestens vier Monate 
bestanden haben; 

d) verwitwete oder geschiedene Personen, aus 
deren Ehe ein Kind hervorgegangen ist; 

e) Witwen nach Opfern des Kampfes um ein 
freies, demokratisches österreich; 

f) Witwen nach gefallenen Wehrmachtsange­
hörigen des letzten Weltkrieges. 

(3) Steuergruppe B. 

1. In die Steuergruppe B fallen alle Personen, 
die nicht in die Steuergruppe A fallen. 

2. Bei gemäß § 26 zusammen zu veranlagen­
den Personen ist vor Anwendung des Tarifes e:n 
Freibetrag in Höhe VOJ;l 4000 S (Alleinvetdiener­
freibetrag) abzuziehen, wenn nur eine dieser Per­
sonen Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 
4 erzielt. Dabei sind solche .Einkünfte der ande­
reri Person bis zu einem J;lhresbetrag von 
3000 S unbeachtlich. Der Alleinverdienerfrei­
betrag kann nicht in Ah~pruch genommen wer­
den, wenn der Absetzungsbetrag gemäß § 4 
Abs. 4 Z. 4 mit mehr als 3000 S gewährt wird. 

(4) Kinderfreibeträge. 

. 1. Dem Steuerpflichtigen stehen Kinderfrei­
beträge zu für minderjährige Kinder, bei denen 
die zwei folgenden Voraussetzungen erfülltsiHd: 

a) Die Kinder müssen im Veranlagungszeit­
raum mindestens vier Monate zum Haus­
halt des Steuerpflichtigen gehört haben 
oder im Veranlagungszeitraum überwie-· 
gend auf Kosten des Steuerpflichtigen 
unterhalten und erzogen worden sein. Im 
zweiten Falle muß der Steuerpflichtige die 
Kosten des Unterhaltes und der Erziehung 
mindestens vier Monate getragen haben. 
Zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehö­
ren der Kinder dann, wenn sie bei einheit­
licher Wirtschaftsführung - unter T.eitung 

, des Steuerpflichtigen dessen Wohnung tei­
len oder sich mit seiner Einwilligung 
außerhalb seiner Wohnung nicht zu Er­
werbszwecken, sondern zu Zwecken der 
Erziehung oder Ausbildung im Inland oder 
Ausland aufhalten; 

b) die Kinder müssen während dieser Zeit 
(lit. a) minderjährig gewesen sein. 

2. Dem Steuerpflichtigen werden auf Antrag 
Kinderfreibeträge gewährt für vclljährige K:n­
der, bei denen die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: . 

a) Di.e Kinder müssen im Veranlagungszeit­
raum überwiegend auf Kosten des Steuer­
pflichtigen unterhalten und für einen Be­
ruf ausgebildet worden sein. Der Steuer­
pflichtige muß die. Kosten des Unterhaltes 
und der Berufsausbildung mindestens vier 
Monate getragen haben; 
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b)die Kinder; dürfeb. während dieser Zeit für alle weiteren Beträge' des Einkom-
(lit. a zweiter Satz),das 21. Lebensjahr nicht mens (Abs. 6) .................... 47 v. H. 
vollendet haben. 

3. Kiriderim Sinne der Z. 1 und 2 sind: 
a) Leibliche Kinder und deren Nachkommen, 
b) Stiefkinder und Wahlkinder, 
c) andere als unter a) und b) fallende minder­

jährige Personen, die dauernd in den Haus­
halt des Steuerpflichtigen aufgenommen 
sind und von ihm unterhalten und erzo­
gen werden, ausgenommen Kostki~der. ' 

4. Als Kinderfreibeträge 'sind .vor Anwendung 
des Tarifes für das erste und zweite Kind je 
7000 S, für das dritte und jedes weitere Kind je 
8000 S abzuziehen. ' 

(5) Fallen Personen, die gemäß §§ 26 und 27 
zusammen zu veranlagen sind, nicht in die 
gleiche Steuergruppe, so ist auf das zusammen­
gerechnete Einkommen die Stooergruppe jenes 
Haushaltsangehörigen anzuwenden, der in die 
günstig~re Steuergruppe fällt. 

(6) Wenn das Einkommen nicht durch 100 S 
teilbar' ist, so sind Restbeträge bis einschließlich 
50 S zu vernachlässigen und Restbeträge von 
mehr als 50 S als volle 10'0 S zu rechnen. 

(7) Die Einkommensteuer der Steuergruppe B 
beträgt jährlich 

für die ersten 11.800 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 0 v. H. 

für die weiteren 3.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) ....... ;............ 8 v. H. 

für die weiteren 3.000 S des Einkom-
mens (Abs.6) .................... 10 v.H. 

für die weiteren 3.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 12 v. H. 

für die weiteren 3.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................. ;. 14 v. H. 

für die weiteren 5.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 17 v. H. 

für die weiteren 10.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 20 v. H. 

für die weiteren 20.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 23 v. H. 

für die weiteren 40.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 26 v. H. 

für die weiteren 50.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) .................... 30 v. H. 

für die weiteren 50.000 S des Einkorn.-
mens (Abs. 6) .................... 34 v. H. 

für die weiteren 100.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) ...................... 40v. H. 

für die weiteren 100.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) ....... ; ............ 41 v. H. 

für die weit~ren 600.000 S des Einkom-
mens (Abs. 6) ....•............... 42 v. H. 

für die weiteren 1,000.000 S des Ein-
ko.mmens (Abs. 6) ............... 45 v. H. 

(8) Die Einkommensteuer der Steuergruppe A 
beträgt bis zu einem Einkommen von 38.800 S 
das l' 45fache der Steuer der Steuerg~uppe B. 
Fü~ Mehrbeträge über 38.800 S sind die um 
7, v. H. vermehrten Steuersätze der Steuer~ 
gruppe B (Abs. 7) ,anzuwenden. Die Einkommen­
steuer der Steuergruppe A darf 52 v. H. des 
Einkommens (Abs. 6) nicht übersteigen. 

(9) Wenn die Einkommensteuer nicht durch 
volle SchiHing teilbar ist, so sind Restbeträge 
bis einschließlich 50 g zu vernachlässigen und 
Restbeträge von mehr als 50 g als volle Schilling 
zu rechnen. 

(10) Die sich gemäß den Abs. 6 bis 9 ergebende 
Einkommensteuer .wird nicht erhoben, wenn sie 
den Betrag von 100 S nicht übersteigt. Ist das 
Einkommen (Abs. 6) in den einzelnen Steuer~ 
gl'uppen um nicht mehr als 300 S höher als jenes 
Einkommen (Abs. 6), von dem nach dem ersten 
Satz eine Einkommensteuer noch nicht' erhoben 
wird, dann darf die Einkommensteuer nicht 
mehr als 40 v. H. des übersteigenden Ein­
kommensteiles betragen. 

§ 32 a. (1) Bezieht jeder der nach § 26 Abs. 1 
zusammen zu veranlagenden Ehegatten Ein­
künfte aus einer od'er mehreren Einkunftsarten 
des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 und witd der Ab­
setzungsbetrag gemäß § 4 Abs. 4 Z. 4 nicht ge~ 
währt, dann ist das Einkommen (§ 2 Abs. 2) 
vor Anwendung des Einkommensteuertarifes 
um die Summe dieser Einkünfte jenes Ehegatten, 
bei dem 'diese Summe niedriger ist, zu kürzen. 
Sind die Summen der genannten Einkünfte bei 
jedem Ehegatten gleich hoch, dann ist nach Wahl 
des Steuerpflichtigen das Einkom~en vor An~ 
wendung des Einkommensteuertarifes um die 
Summe der genannten Einkünfte eines der zu­
sammen· zu veranlagenden Ehegatten zu kürzen. 
Der nach dem ersten oder zweiten Satz in Ver:. 
bindung mit Abs. 2 begünstigte Betrag darf 
nicht höher als 10.0005 zuzüglidl 15 v. H. des 
30.0005 übersteigenden Teiles des Einkommens 
(§ 2 Abs. 2) sein, er darf aber insgesamt 20.000 S 
nicht übersteigen. 

(2) Bei der Festsi:ellung des nach Abs. 1 be­
günstigten Betrages ist zunächst die Summe der 
Einkünfte jedes Ehegaüen für sich gesondert zu 
ermitteln. Hiebei ist die Summe der Einkünfte 
aus den Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 
4 um einen Verlust zu mindern, der sich aus 
der Summe der Einkünfte aus den Einkunfts­
arten des § 2 Abs. 3 Z . .5 bis 7 ergibt. 

(3) Ergibt die Summe der Einkünfte' aus den 
Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 bei 
einem Ehegatten einen Verlust, sind die Abs. 1 
und 2 nicht anzuwenden. 
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(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
llichtselbständiger Arbeit ~ind sonstige Bezüge 
nur insoweit zu berücksichtigen, als sie gemäß 
§ 67 Abs. 3 den laufenden Bezügen beim Steuer­
abzug vom Arbeitslohn zuzurechnen oder gemäß 
§ 67 Abs. 7 oder 11 nach dem Lohnsteuertarif 
zu versteuern waren. Bei Anwendung der Be­
stimmungen ·der Abs. 1 und 2 bleiben Ein­
künfte, soweit sie gemäß den §§ 34, 34 a oder 93 
Abs. 5 gesondert zu behandeln sind, außer Be­
tracht. 

(5) Durch die Anwendung des Kürzungs­
betrages nach. Abs. 1 darf das zu versteuernde 
Einkommen nicht unter den Betrag sinken, den 
der Ehegatte mit den höheren Einkünften zu 
versteuern hätte, wenn die Ehegatten' nicht zu­
sammen zu veranlagen wären. 

§ 32 b.Bei der Veranlagung zur Einkommen­
steuer ist das Einkommen vor Anwendung des 
Einkommensteuertarifes (§ 32 Abs. 7 bis 10) um 

. einen Pauschbetrag von 1200 S zu kürzen. 

Außergewöhnliche Belastung 

§ 33. (1) Auf Antrag werden außergewöhn­
liche Belastungen, die dem Steuerpflichtigen 
zwangsläufig (Abs_ 3) erwachsen, insoweit vor 
Berechnung der Steuer vom Einkommen abge­
zogen, als sie die wirtschaftliche Leistungsfähig­
keit wesentlich beeinträchtigen (Achs. 4). Auf­
wendungen, die zu den Betriebsausgaben, Wer­
bungskosten oder Sonderausgaben gehören,blei­
ben außer Betracht. 

(2) Eine außergewöhnliche Belastung, die zu 
einer Ermäßigung der Einkommensteuer führt, 
liegt vor, wenn einem Steuerpflichtigen zwangs­
läufig (Abs. 3) größere Aufwendungen als der 
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein 
kommensverhältnisse, gleicher Vermögensver­
hältnisse und gleichen Familienstandes erwachsen. 

(3) Die Belastung erwächst dem Steuerpflichti­
gen zwangsläufig, wenn er sich ihr aus tatsäche 
lichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht 
entziehen kann. Unterhaltsleistungen an geschie­
dene Ehegatten gelten stets dann als zwangs­
läufig erwachsen, wenn der den Unterhalt lei­
stende Ehegatte wieder verheiratet ist. 

(4) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird 
durch außergewöhnliche Belastungen nur inso­
weit wesentlich beeinträchtigt, als 

1. die Aufwendungen die zumutbare Mehrbe­
lastung (Abs. 5) übersteigen und 

2. bei nicht laufend wiederkehrenden Aufwen­
dungen - ausgenommen Krankheitskosten und 
Aufwendungen als Folge unabwendbarer und 
unvorhersehbarer Ereignisse - die Deckung 
des übersteigenden' Betrages (überbelastungs­
betrages) aus vorhandenem Vermögen gemäß 
Abs. 7 nicht zumutbar ist. 

(5) Die zumutbare Mehrbelastung beträgt in 
Prozenten des nach Abs. 6 errechneten Einkom­
mens 

bei einem Einkommen von 
Sdlilling 

höchstens 30.000 
mehr als 30.000 bis 60.000 
mehr als 60.000 bis 120.000 
mehr als 120.000 bis 240.000 
mehr als 240.000 bis 300.000 
mehr als 300.000 

bei einem Steuerptlid.tigen 
der SteuergruPlji 

mit Kinderfrei-

A B 
beträgen für 

3 oder 
1 oder 2 mehr 

Personen 

5 4 2 1 
6 5 3 2 
7 6 4 3 
8 7 5 4 
9 8 6 5 

10 9 7 6 

(6) Der Feststellung der zumutbaren Mehr­
belastung ist das nach § 2 Abs. 2 ermittelte Ein­
kommen des Steuerpflichtigen und der mit ihm 
nach den §§ 26 und 27 zusammen zu veranlagen­
den Personen, vermehrt um die steuerfreien Ein­
künfte und um die bei dieser Ermittl~ng abge~ 
zogenen Beträge nach § 4 Abs. 4 Z. 4, § ~3 
Abs. 4, § 93 a und § 100 zugrunde .zu legen. 

(7} Die Deckung des überbelastungsbetrages 
aus dem Vermögen ist nur insoweit zumutbar, 
als das Gesamtvermögen die Freibeträge gemäß 
§ 5 des Vermögensteuergesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung übersteigt; sie ist nicht zu­
mutbar, soweit sie zu einer GeHihrdung der 
wirtschaftlichen Existenz des Steuerpflichtigen 
und der mit ihm nach den §§ 26 und 27 zusam­
men zu veranlagenden Personen führen würde. 

(8) Bei Aufwendungen zur Beseitigung von 
Katastrophenschäden, insbesondere Hochwasser-, 
Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden, 
ist Abs. 4 nicht anzuwenden. 

§ 33 a. (1) Aus Anlaß der Neugründung eines 
Ha,usstandes nachweisbar getätigte Aufwendun­
gen für die Beschatfung lebensnotwendiger Ein­
richtungs- und Gebrauchsgegenstände sind bis 
zu einem Jahresbetragvom 2500 S als außer­
gewöhnliche Belastung gemäß § 33 zu berück­
sichtigen; die Aufwendungen sind bis iu einem 
Jahresbetrag von 12.000 S zu berücksichtigen, 
wenn der Steuerpflichtige sich mit seinem Ehe­
gatten die erste gemeinsame Wohnunng einrich­
tet. Dabei ist § 33 Abs. 4 nicht anzuwenden. 
Aufwendungen im Sinne des ersten Satzes liegen 
vor, wenn sie innerhalb von fünf Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Neugründung des Hausstandes 
getätigt werden. Auf Antrag des Steuerpflichti­
gen sind an Stelle der fünf Jahresbeträge Auf­
wendungen bis zur Höhe des fünffachen Jahres­
betrages zu berucksichtigen, wenn diese Auf­
wendungen innnerhalb von zwölf Monaten an- . 
läßlich der Neugründung des Hausstandes ge­
tätigt werden. 

(2) Eine Neugründung eines Hausstandes liegt 
nur vor, wenn sich der Steuerpflichtige erstmalig 
eine Wohnung oder wegen Verehelichung mit 
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seinem Ehegatten die ente gemeinsame Woh­
nung einrichtet. 

(3) Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn 
(§ 19) von zwei oder mehreren Arbeitgebern 
oder sind beide Ehegatten erwerbstätig, dann 
gebührt der Höchstbetrag gemäß Abs. 1 nur 
einmal, 

Steuersätz-e bei außerordent­
lichen Einkünften 

§ 34. (1) Sind im Einkommen außerordent­
liche Einkünfte enthalten, so ist auf Antrag die 
Einkommensteuer für die außerordentlichen Ein­
künfte auf 10 bis 25 v. H. der außerordent­
lichen Einkünfte zu bemessen. Auf die anderen 
Einkünfte ist, soweit sie nicht nach § 34 a zu 
besteuern sind, der Einkommensteuertarif (§ 32) 
anzuwenden. 

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne 
des Abs. 1 kommen nur in Betracht: 

1. Einkünfte, welche die Entlohnung für eine 
Tätigkeit darstellen, die sich über mehrere Jahre 
erstreckt; 

2. Veräußerungsgewinne im Sinne der §§ 14, 
16, 16 a, 17, 18 Abs. 4; 

3. Gewinne, die infolge des überganges von 
der Gewinnnermittlung nach § 4 Abs. 3 oder 
nach Durchschnittssätzen (§ 29) zur Gewinn­
ermittlung nach § 4 Abs. 1 oder nach§ 5 ent­
stehen; 

4. Entschädigungen im Sinne des § 24 Z. 1. 

(3) Die Steuersätze nach Abs. 1 sind auf An­
trag auch' auf Einkünfte :liUS außerordentlichen 
Waldnutzungen anzuwenden, wenn ein Bestands­
vergleich für das stehende Holz nicht vorgenom­
men wird. Als außerordentliche Waldnutzungen 
gelten ohne Unterschied der Betriebsart alle aus 
wirtschaftlichen Gründen gebotenen Nutzungen, 
die über die nach forstwirtschaftlichen Grund­
sätzen nachhaltig zu erzielenden jährlichen regel­
mäßigen Nutzungen hinausgehen. Bei Wa1d­
nutzungen infolge höherer Gewalt (Eis-, Schnee-, 
Windbruch, Insektenfraß oder Brand) ermäßigt 
sich die nach Abs. 1 zu berechnende Einkom­
mensteuer auf die HäUte. 

(4) Bei aussetzenden forstwirtschaftlichen Be­
trieben werden auf Antrag zur Abgeltung aller 
Betriebsausgaben, die bei außerordentlichen 
Waldnutzungen entstehen, 40 v. H. der Be­
triebseinnahmen abgezogen. Voraussetzung hie­
für ist, daß 

1. die forstwirtschaftlich genutzte Fläche 
150 ha nicht übersteigt, 

2. ordnungsmäßige Buchführung nicht vor­
h<1nden ist und 

3. ein Bestandsvergleich für das stehende Holz 
nicht vorgenommen wird. 

Der Pauschsatz von 4<l v. H. ist bis auf 
20 v. H. der Betriebseinnahmen herabzusetzen, 
wenn das Holz, das den Gegenstand der außer­
ordentlichen Waldnutzung bildet, auf dem 
Stamm verkauft wird. 

(5) Werden Wirtschaftsgüter des Anlagever­
mögens im Wege eines Enteignungsverfahr,ens 
oder freiwillig zur Abwendung eines nachweise 
bar unmittelbar drohenden Enteignungsver­
fahrens veräußert, ist die Einkommensteuer auf 
Antrag für den Unterschiedsbetrag zwischen der 
um die Veräußerungskosten verminderten Ent­
eignungsentschädigung (Veräußerungserlös) und 
dem sich nach § 6 ergebenden Wert des Wirt­
schaftsgutesmit der Hälfte des sich nach Abs. 1 
ergebenden Betrages festzusetzen. 

§ 34 a. (1) Sind im Einkommen Einkünfte aus 
der Verwertung patentrechtlich geschützter 
volkswirtschaftlich wertvoller Erfindungen durch 
andere l'ersonen (Lizenzeinkünfte) enthalten, so 
ist' die Einkommensteuer für diese Einkünfte auf 
Antrag mit 10 bis 30 v. H. dieser Einkünfte 
z;u bemessen. Innerhalb dieses Rahmens ist der 
Steuersatz wie folgt festzusetzen: 

a) Wenn die Lizenzeinkünfte nicht höher 
sind als das übrige Einkommen, mit dem 
Prozentsatz, der sich bei Anwendung des 
Einkommensteuertarifes (§ 32) auf das 
übrige Einkommen ergibt; 

b) wenn die Lizenzeirikünfte höh~r sind als 
das übrige Einkommen, mit dem Durch­
schnitt der Prozentsätze, die sich bei An­
wendung des Einkommensteuertarifes auf 
die Lizenzeinkünfte beziehungsweise auf 
das übrige Einkommen ergeben würden. 

(2) Auf das übrige Einkominen ist der Ein~ 
kommensteuertarif (§ 32) anzuwenden. 

(3) Das iibrige Einkommen im Sinne der 
Abs. 1 und 2 wird ermittelt, indem das Ein­
kommen um die Lizenzeinkünfte und die gemäß 
§ 34 zu versteuernden Einkünfte gekürzt wird. 

(4) Der volkswirtschaftliche Wert des Patentes 
ist durch eine Bescheinigung des Bundesmini­
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
nachzuweisen. 

§ 34 b. Wenn nach den Bestimmungen der 
§§ 34 und 34, a die Einkommensteuer für be­
stimmte Einkünfte gesondert zu berechnen ist 
und die Summe der Sonderausgaben, außerge­
wöhnlichen Belastungen und des Freibetrages 
gemäß § 101 die Summe jener Einkünfte, für 
die die Einkommensteuer nicht gesondert zu be­
rechnen ist, übersteigt, ist der übersteigende Be­
trag in der Reihenfolge der oben angeführten 
Paragraphen von den tariflich begünstigten Ein­
künften insgesamt einmal abzuziehen. 
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V. ENTRICHTUNG DER STEUER 

1. Vorauszahlungen 

§ 35. (1) Der Steuerpflichtige hat auf die Ein­
kommensteuer Vorauszahlungen zu 'entrichten. 
Die Vorauszahlung für ein Kalenderjahr ist 
gleich der um die Steuerabzugsbeträge vermin­
derten Einkommensteuerschuld, die sich bei der 
Veranlagung für das letztvorangegangene ver­
anlagte Kalenderjahr ergeben hat. ' 

(2) Die Vorauszahlung ist zu je einem Viertel 
am 10. März, 10. Juni, 10. September und 
10. Dezember zu leisten. 

(3) Bereits fällig gewordene Vorauszahlungs­
teilbeträge werden durch eine Änderung in der 
Höhe der Vorauszahlung (Abs. 1) nicht berührt. 
Der Unterschiedsbetrag ist anläßlich der der 
Änderung nächstfolgenden Vierteljahresfällig­
keit (Abs. 2) auszugleichen; Unterschiedsbetrag 
ist die Differenz zwischen einem Viertel der im 
laufenden Kalenckrjahr bis zur Änderung gültig 
gewesenen Vorauszahlung und einem Viertel der 
neu festgesetzten Vorauszahlung, vervielfacht 
mit der Zahl der im laufenden Kalenderjahr bis 
zur Änderung bereits abgelaufenen Fäl'ligkeits­
termine (Abs. 2). Nach dem 30. Septemb~r darf 
das Finanzamt Bescheide über die Anpassung 
von Vorauszahlungen für das laufende Kalender-
jahr nidlt mehr erlassen. ' 

(4) Das Finanzamt kann die Vorauszahlung der 
Steuer anpassen, die sich, für .. das li'ufende Kalen­
derjahr voraussichilich ergeben wird. Die Vor­
schriften des Abs. 3 sind hiebei anzuwenden. 

2. Steuerabzug vom Arbeit~lohn (Lohnsteuer) 

Ar bei t n eh m e r, Ar bei t g e b e r 

§ 36. (1) Bei Einkünften aus nichtselbstän­
diger Arbeit (§ 19) wird die Einkommensteuer 
durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben (Lohn> 
steuer). Natürliche Personen, die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit beziehen, sind Arbeit­
nehmer im Sinne dieses Gesetzes. Arbeitgeber 
im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Bezüge im 
Sinne des § 19 auszahlt. 

(2) Arbeitnehmer ist nicht, wer Lieferungen 
und sonstige Leistungen innerhalb der von ihm 
selbständig ausgeübten gewerblichen oder be­
ruflichen Tätigkeit im Inland gegen Entgelt aus­
führt, soweit es sich um die Entgelte für diese 
Lieferungen und sonstige Leistungen handelt 
(umsatzsteuerpflichtige Entgelte). 

(3) Ein Dienstverhältnis liegt vor, wenn der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber (öffentlich-recht-' 
liche Körperschaft, Unternehmer, Haushaltsvor­
stand) seine Arbeitskraft schuldet. Dies ist der 
Fall, wenn die tätige Person in der Betätigung 
ihres geschäftlichen Willens unter der Leitung des 

Arbeitgebers steht oder im geschäftlichen Orga­
nismus des Arbeitgebers dessen Weisungen zu 
folgen verpflichtet ist. 

(4) Fur den Bereich des Abgabenrechtes ist die 
Tätigkeit des öffentlichen Verwalters als die eines 
unselbständig Erwerbstätigen (Arbeitnehmers) zu 
behandeln. Die Pflichten des Arbeitgebers hat 
der V erwalter selb~t zu erfüllen. 

(5) Tritt ein Arbeitnehmer seine Renten­
ansprüche aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
kraft besonderer Rechtsvorschriften oder frei­
willig an seinen früheren Arbeitgeber ab, der 
ihm Arbeitslöhne im Sinne. des § 19 Abs. 1 Z. 2 
zahlt, dann sind. die Pflichten des Arbeitgebers 
hinsichtlich des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
ausschließlich vom früheren Arbeitgeber wahr-' 
zunehmen. Dem Träger der gesetzlichen Sozial­
versicherung ist in diesem Fall keine Lohnsteuer­
karte vorzulegen. 

Loh n s t e u e r 'k art e 

§ 37. (1) Der Arbeitnehmer muß sich für die 
Lohnsteuerberechnung grundsätzlich vor Beginn 
des Kalenderjahres oder vor der erstmaligen Aus­
zahlung von Bezügen im Sinne des § 19 von der 
Gemeinde eme Lohnsteuerkarte" ausschreiben 
lassen. 

(2) Die Lohnsteuerkarten sind auf Grund einer 
Personenstandsaufnahme für drei Jahre auszu­
schreiben. 

(3) Für Steuerpflichtige, die nur eine Pension 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung oder nur 
eine Pension von einer Gebietskörper$chaft be­
ziehen, in die Steuergruppe B fallen und be"i ihrer 
bezugsauszahlenden Stelle eine Erste Lohnsteuer­
karte vorgelegt haben, behält diese ohne Rück­
sicht auf den allgemeinen Geltungszeitraum der 
Lohnsteuerkarten ihre Gültigkeit dauernd (Dauer­
lohnsteuerkarte). Erstmalig sind Dauerlohnsteuer­
karten nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
auf Grund, der Personenstandsaufnahme 1967 
auszuschreiben. 

Verpflichtung der Gemeinde 

§ 38. (1) Die Gemeinde hat, soweit nichts ande­
res bestimmt ist, auf Grund des Ergebnisses der 
Personenstandsaufnahme unentgeltlich Lohn~ 
steuerkartell mit Wirkung für drei aufeinander­
folgende Kalenderjahre (§ 37 Abs. 2) für sämt­
liche Arbeitnehmer - ausgenommen Arbeitneh-, 
mer, die nur eine Pension aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung oder nur eine Pension von 
einer Gebietskörperschaft beziehen und in die 
Steuergruppe B fallen - auszuschreiben; die im 
Zeitpunkt der Personenstandsaufnahme in ihr~m 
Bezirk einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 

545 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)26 von 67

www.parlament.gv.at



545 der Beilagen 27 

(2) Die Gemeinde hat ferner auf Antrag Lohn­
steuerkarten auszuschreiben 

1. für alle Arbeitnehmer, die durch die Per­
sonenstandsaufnahme zu erfassen waren, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie tatsächlich erfaßt worden 
sind, 

2. für die Arbeitnehmer, die in dem Gemeinde­
bezirk einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, es sei denn, daß nach Z. 1 eine 
andere Gemeinde zuständig ist, -

3. für Arbeitnehmer, die nur eine Pension 
entweder aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
oder von einer Gebietskörperschaft beziehen. 

(3) Soweit Arbeitnehmer einen mehrfachen 
Wohnsitz haben, ist 

J. bei verheirateten Arbeitnehmern eine Lohn-. 
steuer karte von der Gemeinde des Ortes auszu­
schreiben, an dem sich ihr gemeinsamer Haushalt 
befindet, -

2. bei. unverheirateten Arbeitnehmern eine 
Lohnsteuerkarte von der Gemeinde des Ortes 
auszuschreiben, von dem aus sie ihrer Beschäfti­
gung nachgehen. 

(4) Die Gemeinde hat entsprechend dem Vor­
druck der Lohnsteuerkarte jeweils die Steuer­
gruppe und bei Steuergruppe B gegebenenfalls 
den Alleinverdienerfreibetrag - diesen nur auf 
der Ersten Lohnsteuerkarte - sowie die Zahl 
der beim Lohnsteuerabzug zu berücksichtigenden 
Kinderfreibeträge (in Worten) zu bescheinigen. 
Für die Bescheinigung der Steuergruppe, des 
Alleinverdienerfreibetrages und der Zahl der beim 
Lohnsteuerabzug zu berücksichtigenden Kind-er­
freibeträge sind die Vorsduiften des § 46 maß­
gebend. 

K e n n z e ich nun g der Loh n s t e u e r­
karten 

§ 39. Die Lohnsteuerkarten sind von der Ge­
meinde fortlaufend mit Nummern" zu venehen. 
In den Haushaltslisten sind die laufende Nummer 
sowie der Vermerk StK (Steuerkarte), die Steuer­
gruppe, der Alleinverdienerfreibetrag und die 
Zahl der zu berücksichtigenden Kinderfreibeträge 
(§ 46 Abs. 3) sowie das Jahr (die Jahre), für das 
(die) die Lohnsteuerkarte gilt, einzutragen. 

Aus h ä n d i gun g der Loh n s t e u e 1'­
karten 

-
§ 40. (1) Die Ausschreibung ,der Lohnsteuer-

karten ist so durchzuführen, daß sich die Lohn­
steuerkarten am 10. Dezember im Besitz der Ar­
beitnehmer befinden'. 

(2) Die Gemeinde hat die Lohnsteuerkarte so­
fort nach der Ausschreibung durch ihr Außen­
dienstpersonal oder durch die Post den Arbeit­
nehmern auszuhändigen. Ist die Aushändigung 
der Lohnsteuerkarten beendet, ,so ist dies mit der 

Aufforderung, die Ausschreibung etwa fehlender 
Lohnsteuerkarten zubearitragen (§ 41), öffent­
lich bekanntzumachen. 

Verpflichtung des Arbeitnehmers 

§41. Der Arbeitnehmer hat bei der nach § 38 
zuständigen Gemeinde die Ausschreibung einer 
Lohnsteuerkarte zu beantragen 

1. vor Beginn des Kalenderjahres, wenn ihm 
die Lohnsteuerkarte nicht gemäß § 40 Abs. 2 
zugeht, 

2. vor der erstmaligen Auszahlung von Bezü­
gen im Sinne des § 19, wenn die Lohnsteuerkarte 
nicht schon gemäß Z. 1 ausgeschrieben worden 
ist. 

Nachträgliche Ausschreibung von 
Loh n st eu e r kar t e n 

§ 42. (1) Die Gemeinde hat über Lohnsteuer­
karten, die sie ausschreibt, nachdem sie die für 
das Finanzamt bestimmte Ausfertigung der Haus­
haltslisten an dieses abgeliefert hat, die durch 
§ 39 zweiter Satz vorgeschriebenen Vormerkun­
gen in der bei ihr verbli~benenAusfertigung 
der Haushaltsliste vorzunehmen. 

(2) Die nach Abs. 1 ausgeschriebenen Lohn­
steuerkarten hat die Gemeinde den Arbeitneh­
mern auszuhändigen. Die Gemeinde ist verpflich­
tet, dem Finanzamt ein Verzeichnis über solche 
nachträglich ausgeschriebenen Lohnsteuerkarten 
vierteljährlich zur Ergänzung der beim Finanzamt 
befindlichen Haushaltslisten zu übersenden. Das 
Verzeichnis muß folgende Spalten enthalten: 

1. Laufende Nummer der Lohnsteuerkarte, 
2. Name, Stand; Wohnort (Wohnung) des 

Arbeitnehmers, 
3. Steuergruppe, Alleinv~rdienerfreibetrag und 

die Zahl der zu berücksichtigenden Kinderfrei­
beträge (§ 46 Abs. 3), 

4. Bemerkungen. 

(3) Hat die Gemeinde auf der Ersten Lohn­
steuerkarte des Arbeitnehmers den Alleinverdie­
nerfreibetrag (§ 46 Abs. 2 Z. 2) eingetragen, dann 
ist dieser gleichzeitig mit der Ausschreibung einer 
Lohnsteuerkarte für die mit ihm gemäß § 26 
grundsätzlich zusammen zu veranlagende Person 
rückwirkend ab dem Begirin des Kalenderjahres 
zu streichen. 

Mehrere Lohnsteuerkarten 

§ 43. (1) Die Gemeinde hat einem Arbeit­
nehmer, der Arbeitslohn (§ 19) von verschiede­
nen Arbeitgebern erhält, eine Zweite oder weitere 
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. In diesem Fall 
hat die Gemeinde auf der Vorderseite der Zweiten 
oder weiteren Lohnsteuerkarte folgenden Hinzu­
rechnungsvermerk aufzunehmen: 

"Zweite (Dritte usw.) Lohnsteuerkarte. 

5 
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Fü.r die Berechnung der Lohnsteuer sind vor 
Anwendung des Lohnsteuertarifes dem ,tatsäch­
lichen Arbeitslohn folgende 'Beträge hinzuzurech-
nen: 

monatlich 
858 S 

wöchentlich 
198 S 

täglich 
33 S." 

2. Bei gemäß § 26' grundsätzlich zusammen zu 
veranlagenden Personen ist vor Anwendung des 
Tarifes ein Freibetrag (Alleinverdienerfreibetrag) 
in der Höhe von 4000 S jährlich . abzuziehen, 
wenn nur eine dieser Personen Einkünfte im 
Sinne des §' 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 erzielt. Dabei sind 
solche Einkünfte der anderen Person bis zu einem 

(2) Erst im Zeitpunkt der Ausschreibung der Jahresbetrag v~n 3000 S unbeachtlich. Wurde auf 
Zweiten Lohnsteuerkarte ist die vOrher ausge- der Lohnsteuerkarte' des Arbeitnehmers kein 
schriebene als "Erste" zu bezeichnen. Alleinverdienerfreibetrag eingetragen oder wurde 

(3) Eine Zweite oder weitere Lohnsteuerkarte dieser gestrichen, weil die andere Person Ein" 
ist nicht auszuschreiben, wenn der aus mehreren künfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 bezog, 
gegenwärtigen oder früheren Dienstverhältnissen. und sind diese Einkünfte im Kalenderjahr unter 
herrührende Arbeitslohn (§' 19) von derseloen dem. Betra~ von ?OOO S ~~blieben, dan~ ist der 
öffentlichen Kasse, das heißt von demselben Ar- Allemverdienerfreibetrag uber Antrag 1m Wege 
beitgeber, gezahlt wird (§ 75). . des Jahresausgleiches zu berücksichtigen. 

Verlust der Lohnsteuerkarte 

§ 44. Verlorene, unbrauchbar' gewordene oder 
zerstörte Lohnsteuerkarten werden durch die 
nach § 38 für die Ausschreibung der Lohnsteuer­
karte zuständige Gemeinde gegen eine Gebühr 
von höchstens 10 S, die der Gemeinde zufließt, 
ersetzt. 

Verbot privater Anderungen 

§ 45. (1) Die Eintragungen auf der Lohnsteuer­
karte dürfen durch den Arbeitnehmer, den Ar­
beitgeber oder andere Personen nicht geändert 
oder ergänzt werden. 

(2) Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte, die 
nachweislich unrichtig sind, sind auf Antrag durch 
die Behörde, die die Eintragung vorgenommen 
hat, zu ändern. . 

Steuergruppen 

§ 46. (1) Steuergruppe A. 

1. In die Steuergruppe ,A fallen Arbeitnehmer, 
die nicht verheiratet sind. 

2. In die Steuergruppe A fallen nicht: 
a) Unverheiratete Arbeitnehmer die das 

43., Lebensjahr voll~ndet haben~ 
b)Arbeitnehmer, denen mindestens ein Kin­

derfreibetrag zusteht oder auf Antrag ge-
währt wird; , ' 

c) Vollwaisen, die das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und sich in der Aus­
bildung für einen Beruf befinden; 

d) verwitwete oder geschiedene Personen, aus 
deren Ehe ein Kind hervorgegangen ist; 

e) Witwen nach Opfern des Kampfes um ein 
freies demokratisches österreich; 

f) Witwen nach gefallenen Wehrmachtsange­
hörigen des letzten Weltkrieges; 

(2) Steuergruppe B. 

1. In die Steuergruppe B fallen alle Arbeit­
nehmer, die nicht in die Steuergruppe A fallen. 

(3) Kinderfreibeträge. 
1. Dem Arbeitnehmer stehen Kinderfreibeträge 

zu für 'ininderjährige Kinder, wenn die Kinder 
zum Haushalt des Arbeitnehmers gehören, und 
zwar auch dann, wenn die Kinder eigene Ein­
künftebeziehen. Zum Haushalt des Arbeitneh': 
mers gehören minderjährige Kinder dann, wenn 
sie bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter 
Leitung des Arbeitnehmers dessen Wohnung tei­
len oder sich mit seiner Einwilligung allßerhalb 
seiner Wohnung nicht zu Erwerbszwecken, son­
dern zu Zwecken der Erziehung oder Ausbildung 
im Inland oder Ausland aufhalten. Leben beide 
Ehegatten zusammen, so gelten die Kinder als 
zum gemeinsamen Haushalt gehörig. Kinderfrei­
beträge stehen dann, wenn beide Ehegatten Be­
züge im Sinne des § 19 beziehen, sowohl dem 
Ehemann als auch der Ehefrau zu. 

Dem Arbeitnehmer stehen auch Kinderfrei­
beträge zu für minderjährige Kinder, die nicht zu 
seinem Haushalt gehören, wenn die Kinder über­
wiegend auf seine Kosten unterhalten und erzo­
gen werden. 

2. Dem Arbeitnehmer werden auf Antrag Kin­
derfreibeträge gewährt für volljährige Kinder. 
die übenviegend auf Kosten des Arbeitnehmers 
unterhalten und für einen Beruf ausgebildet wer­
den und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Sind die Voraussetzungen für die Gewäh­
rung der Kinderfreibeträge bei einem Ehegatten 
erfüllt, so werden die Kinderfreibeträge auch dem 
anderen Ehegatten gewährt, wenn beide Ehe­
gatten Bezüge im Sinne des § 19 beziehen und .sie 
nicht dauernd getrennt leben. 

3. Kinder im Sinne der Z. 1 und 2 sind die 
im § 32 Abs. 4 Z. 3 genannten Personen. 

4. Als Kinderfreibeträge sind vor Anwendung 
des Tarifes für das 'erste und das zweite Kind je 
7000 S jährlich, für das dritte und jedes weitere 
Kind je 8000 S jährlich abzuziehen. 

(4) Für die Bescheinigung der Steuergruppen, 
des Alleinverdienerfreibetrages und der Zahl der 
Kinderfreibeträge (Abs. 1 bis 3) sind bel Aus-
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schreibung der Lohnsteuerkarte (§ 38) grundsätz­
lich die Verhältnisse am Stichtag der Personen­
standsaufnahme vor Beginn des Kalenderjahres, 
ab dem die Lohnsteuerkarte zu gelten hat, maß­
gebend. Die Steuergruppe und die Zahl der Kin­
derfreibeträge sind für das zweite und dritte 
Kalenderjahr auf der Lohnsteuerkarte gesondert 
zu bescheinigen, wenn haushaltszugehörige Kin­
der (Abs. 3 Z. 1) vor dem 11. Oktober des ersten 
Jahres der Geltungsdauer aer Lohnsteuerkarte 
großjährig werden. Sinngemäß gilt das gleiche 
für das dritte Kalenderjahr, wenn haushaltszuge­
hörige Kinder (Abs. 3 Z. 1) vor dem 11. Oktober 
des zweiten Jahres der Geltungsdauer der Lohn­
steuerkarte großjährig werden. 

l\ n der u n g der S t e u erg r u p p e, des 
Alleinverdienerfreibetrages und 

der Kinderfreibeträge 

§ 47. (1) Weist ein Arbeitnehmer, auf dessen 
Lohnsteuerkarte die Steuergruppe A bescheinigt 
ist, nach, daß er infolge Eheschließung nicht mehr 
ip die Steuergruppe A, sondern in die Steuer­
gruppe B fällt, oder weist ein Arbeitnehmer, auf 
dessen Lohnsteuerkarte die Steuergruppe A 
oder B bescheinigt ist, nach, daß bei ihm die 
Steuergruppe B anzuwenden und die Zahl der 
Kinderfreibeträge für die beim Steuerabzug zu 
berücksichtigenden minderjährigen Kinder, die zu 
seinem Haushalt gehören, nach dem Stichtag der 
Personenstandsaufnahme größer geworden ist als 
die auf der Lohnsteuerkarte vermerkte Zahl der 
Kinderfreibeträge, so ist die Lohnsteuerkarte auf 
'Antrag durch die Gemeinde entsprechend zu 
ergänzen. 

(2) Weist ein Arbeitnehme'r, auf dessen Lohn­
steuerkarte die Steuergruppe A oder B beschei­
nigt ist, nach, daß minderjährige Kinder, die nicht 
zu seinem Haushalt gehören, überwiegend auf 

,seine Kosten unterhalten und erzogen werden 
oder daß volljährige' Kinder' im Alter von nicht 
mehr als 27 Jahren überwiegend auf seine Kosten 
für einen Beruf ausgebildet werden, so ist auf 
Antrag auf der Lohnsteuerkarte außer der Steuer­
gruppe B die Zahl der Kinderfreibeträge für diese 
Kinder zu bescheinigen. Weist ein Arbeitnehmer, 
auf dessen Lohnsteuerkarte die $teuergruppe A 
bescheinigt ist, nach, daß bei ihm die Voraus­
setzungen des § 46 Abs. 1 Z. 2 lit. c bis f vor­
liegen, so ist auf Antrag auf der Lohnsteuerkarte 
die Steuergruppe B zu bescheinigen. Der Antrag 
kann nach dem Stichtag der Personenstandsauf­
nahme bei dem nach dem Wohnsitz des Arbeit­
nehmers zuständigen Finanzamt gestellt werden. 

(3) Der Arbeitnehmer ist verpfliChtet, die Be­
richtigung der Eintragungen auf der Lohnsteuer­
karte zu beantragen, 

1. wenn die Steuergruppe B eingetragen ist, die 
Voraussetzungen für die 5teuergruppe Bin der 

Zeit ab Geltungsbeginn der Lohnsteuerkarte; aber 
vor dem 11. Oktober des ersten Jahres oder vor 
dem 11. Oktober des zweiten Jahres der Gel­
tungsdauer der Lohnsteuerkarte weggefallen sind, 

2. weml Kinderfreibeträge wegen Haushaltszu­
gehörigkeit eingetragen sind, die Voraussetzungen 
für die Gewährung dieser Kinderfreibeträge in 
der Zeit ab Ge1tungsbeginn der Lohnsteuerkarte, 
aber vor dem 11. Oktober des ersten Jahres oder 
vor dem 11. Oktober des zweiten Jahres der Gel­
tungsdauer der Lohnsteuerkarte weggefallen sind, 

3. wenn Kinderfreibeträge wegen übernahme 
der Kosten des Unterhaltes und der Erziehung 
oder der Berufsausbildung eingetragen sind, die 
V, oraussetzungen für die Gewährung dieser Kin­
derfreibeträge aber weggefallen sind, 

4. wenn der Alleinverdienerfreibetrag (§ 46 
Abs. 2 Z. 2) eingetragen ist, die Voraussetzungen 
für die Gewährung dieses Freibetrages aber weg-
gefallen sind. . 

Der Arbeitnehmer hat den. Antrag innerhalb 
eines Monates nach dem Eintritt des Ereignisses 
in den Fällen der Z. 1 und 2 bei der Gemeinde, 
im Falle der Z. 3 und 4 beim Finanzamt zu 
stellen. Kommt der Arbeitnehmer seiner Ver­
pflichtung nicht nach, so ist die Berichtigung der 
Lohnsteuerkarte von Amts wegen vorzunehmen. 

(4) Hat der Arbeitnehmer nach der Ausschrei­
bung der Lohnsteuerkarte seinen Wohnsitz ver­
legt, so ist die nach dem neuen Wohnsitz zustän­
dige Behörde berufen, die in den Abs: 1 bis 3 
vorgesehenen Ergänzungen vorzunehmen. 

Z e i t p unk t, von dem a n die 
l\nderung oder Ergänzung der 
Lohnsteuerkarte wirksam wird 

§ 48. (1) Wird die Lohnsteuerkarte eines 
Arbeitnehmers geändert (§ 45) oder gemäß § 47 
Abs. 1 oder 2 ergänzt, so ist der Zeitpunkt ein­
zutragen, ab dem die l\nderung oder die Ergän­
zung gilt. Als Zeitpunkt kommt der Tag in Be­
tracht, an dem alle Voraussetzungen für die 
l\nderung oder ,die Ergänzung der Lohnsteuer­
karte erstmalig vorhanden waren. Es darf jedoch 
kein Tag eingetragen werden, der vor dem Beginn 
des Kalenderjahres liegt, in' dem der Antrag ge­
stellt wird. Als Zeitpunkt, ab dem die Berichti­
gung im Sinne des § 47 Abs. 3 wirksam wird, ist 
in den Fällen des § 47 Abs. 3 Z. 1 und 2 der auf 
den Eintritt des -Ereignisses folgende 1. Jänner, 
in den Fällen des § 47 Abs. 3 Z. 3 der Tag des 
Ereignisses auf der Lohnsteuerkarte einzutragen 
und in den: Fällen des § 47 Aos. 3 Z. 4 der Allein­
verdienerfreibetrag rückwirkend ab dem Beginn 
des Kalenderjahres, in, dem die Voraussetzungen 
weggefallen sind, zu streichen. 

(2) Hat die l\nderung oder die Ergänzung der 
Lohnsteuerkarte durch Eintragung eines zurück­
liegenden Zeitpunktes rückwirkende Kraft 
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(Abs.1), so wird zuviel einbehaltene Lohnsteuer 
auf Antrag durch d'as Finanzamt erstattet, soweit 
nicht gemäß§ 55 zweiter Satz eine Aufrechnung 
durch den Arbeitgeber geschieht. Das Finanzamt 
hat zuwenig einbehaltene Lohnsteuer vom 
Arbeitnehmer nachzufordern. Die Nachforderung 
unterbleibt, wenn sie unbillig wäre. 

Vermerk in der Haushaltsliste 

§ 49. In den Fällen des § 45 Abs. 2 und § 47 
hat die hienach zuständige Behörde dafür zu 
sorgen, daß die Knderung in der Bemerkungs­
spalte der Haushaltsliste vermerkt wird. Zu die­
sem Zweck hat 

1. die Gemeinde, wenn die für das Finanzamt 
bestimmte Ausfertigung der Haushaltsliste bereits 
an das Finanzamt abgeliefert ist, diesem eine von 
ihr vorgenommene Knderung zum Vermerk in 
der Haushaltsliste mitzuteilen, 

2. das Finanzamt, wenn die Haushaltsliste bei 
ihm noch nicht eingegangen ist, eine von ihm 
vorgenommene Knderung nach Eingang der 
Haushaltsliste in dieser nachzutragen. 

W e i t e r e A n 0 r d nun g en übe r Loh n­
steuerkarten 

§ 50. Die Gemeinden sind verpflichtet, den 
Anweisungen des Finanzamtes zur Durchführung 
der §§ 38 bis 49 nachzukommen. Das Finanzamt 
kann erforderlichenfalls Handlungen im Sinne 
dieser Anweisungen selbst vorzunehmen. 

Berücksichtigung besonderer 
Verhältnisse 

§ 51. (1) Für Werbungskosten (§ 9) sind beim 
Steuerabzug vom Arbeitslohn ohne weiteren 
Nachweis die folgenden Pauschbeträge abzu­
setzen: 

Bei täglicher Lohnzahlung . . . . . . 10'50 S, 
bei wöchentlicher Lohnzahlung . . 63·- S, 
bei monatlicher Lohnzahlung .. 273'- S, 
bei jährlicher Lohnzahlung .... 0> 3276·-S. 

Werden Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit zur Einkommensteuer veranlagt ' oder 
durch den Jahresausgleich erfaßt, so ist für Wer­
bungskosten unbeschadet des Abzuges der im 
Abs. 2 genannten Werbungskosten ohne besonde­
ren Nachweis ein Pauschbetrag von 3276 S ab­
zusetzen. Hat die Steuerpflicht nicht während des 
vollen Kalenderjahres bestanden, ·so ermäßigt sich 
dieser Betrag auf 273 S für jeden vollen Kalender­
monat, in dem die Steuerpflicht bestanden hat. 
Erwerbstätigen Körperbehinderten wird zusätz­
lich ein Pauschbetrag für erhöhte Werbungs­
kosten nach § 102 gewährt. Ein Abzug dieser 
Pauschbeträge -ist bis zur Höhe der Einnahmen 
aus nichtselbständiger Arbeit zulässig. 

(2) Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind 
Beiträge im Sinne des § 10 Abs. 1 Z. 2, minde-

stens aber ein Betrag von 65 S monatlich (15 S 
wöchentlich, 2'50 S täglich), der entrichtete Wohn­
bauförderungsbeitrag im Sinne des Bundesgesetzes 
vom 17. Dezember 1951, BGB1. Nr. 13/1952, in 
der jeweils geltenden Fassung, ferner Pflichtbei­
träge zu gesetzlichen Interessenvertretungen 
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage und der sich 
gemäß § 9 Abs. 1 Z. 4 ergebende Pauschbetrag 
vor Anwendung des Lohnsteuertarifes (§ 61) vom 
Arbeitslohn abzuziehen. 

(3) Auf Antrag des Arbeitnehmers werden für 
die Berechnung der Lohnsteuer die folgenden 
Beträge vom Arbeitslohn abgezogen: 

1. Wenn die Werbungskosten die Summe der 
Jahrespauschbeträge gemäß Abs. 1 übersteigen, 
der übersteigende Betrag, 

2. wenn die Sonderausgaben im Sinne des § 10 
Abs. 1 Z. 1, 3, 4 und Abs. 2 den Jahrespauscb­
betrag gemäß § 10 Abs. 3 übersteigen, der über­
steigende Betrag. Macht der Steuerpflichtige Son­
derausgaben eines mitverdienenden Haushalts­
angehörigen (§ 53) geltend, so sind diese Sonder­
ausgaben bei ihm nur mit dem den Jahrespausch­
betrag gemäß § 10 Abs. 3 übersteigenden Betrag 
zu berücksichtigen, 

3. wenn dem Arbeitnehmer außergewöhnliche 
Belastungen gemäß den §§ 33, 33 a und 10-2 er­
wachsen, der sich nach diesen Bestimmungen er­
gebende Betrag; das gleiche gilt für den Frei­
betrag gemäß § 10L 

(4) Das Finanzamt hat die nach Abs. 3 vom 
Arbeitslohn abzuziehenden Beträge, abgestellt 
auf den für den Arbeitnehmer in Betracht kom­
menden Lohnzahlungszeitraum und den Zeit­
raum, für den die Eintragung gilt (§ 54), auf 
der Lohnsteuerkarte einzutragen. 

(5) Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind 
vor Anwendung des Lohnsteuertarifes (§ 61) die 
folgenden Pauschbeträge abzusetzen: 

Bei täglicher Lohnzahlung ....... . 
bei wöchentlicher Lohnzahlung ... . 
bei monatlicher Lohnzahlung ..... . 

4 S, 
24 S, 

104 S. 

Ar bei t s loh n von me h r e re n A rb ei t­
gebern 

§ 52. Weist ein Arbeitnehmer, dem eine Zweite 
oder weitere Lohnsteuerkarte ausgeschrieben ist 
(§ 43), die Werbungskosten aus dem zweiten 
oder weiteren Dienstverhältnis nach, so hat das 
Finanzamt den nachgewiesenen Betrag abwei­
chend von der Ariordnung des § 51 Abs. 3 Z. 1 
in voller Höhe auf der Lohnsteuerkarte als 
steuerfrei zu vermerken (§ 51 Abs. 4). Weist ein 
Arbeitnehmer, dem eine Zweite oder weitere 
Lohnsteuerkarte ausgeschrieben ist, nach, daß 
ihm Sonderausgaben im Sinne des § 10 Abs. 1. 
Z. 1, 3, 4 und Abs. 2 erwachsen, die nicht schon 
bei der Ersten Lohnsteuerkarte berücksichtigt 
sind, so hat das Finanzamt die Sonderausgaben 
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auf der Zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte r 
gemäß § 51 Abs. 3 Z .. 2 und Abs. 4.als steuer­
frei zu vermerken. 

Mit v·e r die n end e Hau s hai t san g e-
hör ig e . 

§ 53. (1) Weist die mit dem Steuerpflicl1tigen 
grundsätzlicl1 zusammen zu veranlagende Ehe­
frau nacl1, daß ihr nicht schon bei der Besteue­
rung des Ehemannes berücksimtigte Sonderaus­
gaben im Sinne des § 10 Abs. 1 Z. 1, 3, 4 und 
Abs. 2 erwachsen, so hat das Finanzamt die Son~ 
derausgaben auf der Lohnsteuerkarte gemäß 
§ 51 Abs. 3 Z. 2 und Abs. 4 als steuerfrei zu 
vermerken. Die gemäß § 10 Abs. 2 Z. 4 letzter 
Satz nam dem Familienstand maßgeblimen 
Höcl1stbeträge für Sonderausgaben im Sinne des 
§ 10 Abs. 1 Z. 3 und 4 dürfen von der Ehefrau 
insoweit in Anspruch. genommen werden, als sie 
nimt bereits bei der Besteuerung der anderen 
Haushaltsangehörigen berücksichtigt worden 
sind. 

(2) Weist ein minderjähriges Kind (§ 27 
Abs. 1) nam, daß ihm nicht scl10n bei der Be­
steuerung des Haushaltsvorstandes berücksim­
tigte Sonderausgaben im Sinne des § 10 Abs. 1 
Z. 1, 3 und 4 und Abs. 2 erwacl1sen, so hat das 
Finanzamt die Sonderausgaben auf der Lohn­
steuerkarte gemäß § 51 Abs. 3 Z. 2 und Abs. 4 
als steuerfrei zu vermerken. Die gemäß § 10 
Abs. 2 Z. 4 letzter Satz nacl1 dem Familienstand 
maßgeblichen Höchstbeträge für Sonderausgaben 
im Sinne des § 10 Abs. 1 Z. 3 und 4 dürfen 
vom minderjährigen Kind insoweit in Anspruch 
genommen werden, als sie nicht bereits bei der 
Besteuerung der anderen Haushaltsangehörigen 
berücksicl1tigt worden sind. 

Art der Berücksichtigung 

§ 54. (1) Das Finanzamt hat auf Grund eines 
Antrages, der spätestens bis zum Ablauf des in 
Betracht kommenden Kalenderjahres zu stellen 
ist, den nach §§ 51 Abs. 3 und Abs. 4 beziehungs­
weise 52 und 53 insgesamt steuerfrei bleibenden 

. Betrag für tägliche, wöchentlicl1e und monatliche 
Lohnzahlung .auf der Lohnsteuerkarte zu ver­
merken. Dabei -ist 

1. ·der Tagesbetrag mit einem Sechsundzwan­
zigstel des Monatsbetrages, 

2. der Wochenbetrag mit dem Sechsfamen des 
Tagesbetrages anzugeben. Brumteile eines Gro­
schens, die sieh nam Z. 1 ergeben können, blei­
ben außer Betramt. Die Beträge sind für die Ein­
tragung auf der Lohnsteuerkarte in der folgen­
den Weise aufzurunden: 

durch 

3. der Monatsbetragauf den näcl1sten vollen 
Schillingbetrag. 
Der Vermerk auf -der Lohnsteuerkarte hat 

folgenden Wortlaut: 
"Vor Anwendung des Lohnsteuertarifes 

sind als steuerfrei abzuziehen: 
monatlich wöchentlich 

S S 
täglich 

S 

Der als steuerfrei zu vermerkende Betrag ist 
in Worten einzutragen. Für andere als die vor­
stehend genannten Lohnzahlungszeiträume sind 
die steuerfrei bleibenden Beträge nam § 61 Abs. 1 
umzurechnen. Werden Anträge auf Eintragung 
eines steuerfreien Betrages auf der Lohnsteuer~ 
karte bis ZUm Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Aufwendungen entstanden sind, gestellt, 
kann die Eintragung des entspremenden Frei­
betrages auf der Lohnsteuerkarte auch nach Ab­
lauf des in Betramt kommenden Kalenderjahres 
erfolgen. 

(2) Das Finanzamt hat auf der Lohnsteuer­
karte zu vermerken, daß die Eintragung nach 
Abs. 1 auf Widerruf erfolgt. Die Eintragung des 
steuerfreien Betrages hat gleimmäßig auf alle 
Lohnzahlungszeiträume des betreffenden Kalen­
derjahres verteilt zu erfolgen. Der Widerruf. 
einer Eintragung auf der Lohnsteuerkarte kann 
auch nach Ablauf des in Betramt kommenden 
Kalenderjahres unter Bedachtnahme auf die Be­
stimmungen des § 72 Abs. 2 rückwirkend erfol­
gen. 

Z e i ·t p unk t der B e r ü c k s ich t i gun g 
der Xnderurigen 

§ 55. Der Arbeitgeber darf die Xnderungen 
und Ergänzungen der Lohnsteuerkarte bei der 
Berechnung der Lohnsteuer erst bei den Lohn­
zahlungen berücksichtigen, die er nach Vorlage 
der geänderten oder ergänzten Lohnsteuerkarte 
leistet. In den Fällen, in denen die Xnderung und 
Ergänzung nach der Eintragung auf der Lohn­
steuerkarte (§§ 48 und 54 Abs. 2) auf eine Zeit 
vor Vorlage der geänderten (ergänzten) Lohn­
steuerkarte zurückwirken, ist ,der Arbeitgeber 
aber beremtigt, bei den a1.lf die Vorlage der ge­
änderten (ergänzten) Lohnsteuerkarte folgenden 
Lohnzahlungen soviel weniger an Lohnsteuer 
einzubehalten, als er bei den vorhergegangenen 
Lohnzahlungen seit dem Tage der Rückwirkung 
zuvieI. einbehalten hat. Stimt~gseintragungen 
auf der Lohnsteuerkarte sind bereits für den 
Lohnzahlungszeitraum zu berücksichtigen, in den 
der Stimtag fällt. 

Vorlegung und Aufbewahrung 
der Lohnsteuerkar-ten 1. Der Tagesbetrag auf den nächsten 

fünf teilbaren Groschenbetrag, 
2. der Wochenbetrag auf den nädlsten 

zehn teilbaren Groschenbetrag, 

§ 56. (1) Der Arbeitnehmer hat seine Lohn­
durch steuerkarte dem Arbeitgeber nach ihrer Aus­

I schreibung oder vor der erstmaligen Auszahlung 
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von; Bezügen im Sinne des § 19 vorzulegen. Der 
Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte so lange 
aufzubewahren, als dem Arbeitnehmer Arbeits­
lohn zufließt. 

(2) Macht der Arbeitnehmer glaubhaft, daß er 
die Lohnsteuerkarte zur Vorlage bei einer Be­
hörde benötigt, so hat der Arbeitgeber ihm die 
Lohnsteuerkarte vorübergehend auszuhändigen. 
Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Lohn­
steuerkarte oder nach der letztmaligen -Auszah­
lung von Bezügen im Sinne des § 19 hat der 
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte dem Arbeitneh­
mer zurückzugeben, wenn das Bundesmini­
sterium für Finanzen zu statistischen Zwecken 
nicht ein anderes Verfahren vorschreibt; diese 
Bestimmung gilt nicht für Dauerlohnsteuer­
karten im Sinne des § 37 Abs. 3. Weigert sich 
der - Arbeitgeber, die Lohnsteuerkarte dem 
Arbeitnehmer zurückzugeben oder vorüber­
gehend auszuhändigen, so hat das Finanzamt der 
Betriebsstätte (§ 69) die körperliche übergabe 
der Lohnsteuerkart.e an den Arbeitnehmer mit 
Bescheid anzuordnen. 

(3) In den Fällen des § 64 braucht der Arbeit­
nehmer eine Lohnsteuerkarte nicht vorzulegen. 
In den Fällen der §§ 65 und 66 ist keine Lohn­
steuerkarte vorzulegen. 

(4) Wurden dem Arbeitnehmer mehrere Lohn­
steuerkarten ausgeschrieben, kann während der 
Geltungsdauer der Lohnsteuerkarten ein Aus­
tausch derselben während des Laufes eines Kalen~ 
derjahres nicht vorgenommen werden, es wäre 
denn, daß der Arbeitslohn, der auf der Ersten 
Lohnsteuerkarte versteuert wird, nicht mehr zu­
fließt. Der Antrag ist vor Ablauf des Kalender­
jahres beim Wohnsitzfinanzamt zu stellen. 

(5) Wenn nach einem verstorbenen Arbeit­
nehmer an dessen Rechtsnachfolger kein laufen­
der Arbeitslohn gezahlt wird, hat die Ver­
steuerung von Arbeitslohn auf Grund der dem 
Arbeitgeber vorliegenden Lohnsteuerkarte des 
verstorbenen Arbeitnehmers zu erfolgen. Soweit 
solche Bezüge in den Jahresausgleich einzube­
ziehen ,sind, sind sie bei Durchführung des 
Jahresausgleiches des verstorbenen Arbeitnehmers 
zu berücksichtigen. 

Ein b eh alt u n-g der Loh n s te u e r 

§ 57. (1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer 
für den Arbeitnehmer bei jeder Lohnzahlung ein-­
zubehalten und an das Finanzamt abzuführen 
(§ 68). Lohnzahlungen sind auch Vorschuß- oder 
Abschlagszahlungen oder sonstige vorläufige 
Zahlungen auf erst später fällig werdenden Ar­
beitslohn. 

(2) Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern den 
Arbeitslohn für den üblichen Lohnzahlungszeit­
raum(§ 59) nur in ungefähr er Höhe auszahlen 

(Abschlagszahlung) und somit eine genaue Lohn­
abrechnung erst für einen längeren Zeitraum 
vornehmen, können den Lohnabrechnungszeit­
raum als Lohnzahlungszeitraum betrachten und 
die Lohnsteuer abweichend von der Vorschrift 
des Abs. 1 erst bei der Lohnabrechnung einbe­
halten. Das Finanzamt kann im einzelnen Fall 
anordnen, daß die Lohnsteuer gemäß Abs. 1 ein­
zubehalten ist. 

(3) Reichen die dem Arbeitgeber zur Ver­
fügung stehenden Mittel zur Zahlung des vollen 
vereinbarten Arbeitslohnes nicht aus, so hat er 
die Lohnsteuer von dem tatsächlich zur Aus­
zahlung gelangenden niedrigeren Betrag zu be­
rechnen und einzubehalten. 

(4) Besteht der Arbeitslohn ganz oder teilweise 
aus Sachbezügen und reicht der Barlohn zur 
Deckung der unter Berücksichtigung des Wertes 
der Sachbezüge (§ 8 Abs. 2) einzubehaltenden 
Lohnsteuer nicht aus, so hat der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber den zur Deckung der Lohn­
steuer erforderlichen Betrag, soweit er nicht durch 
Barlohn gedeckt ist, zu zahlen. Soweit der Arbeit­
nehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, 
hat der Arbeitgeber einen dem Betrag im Wert 
entsprechenden Teil des Arbeitslohnes (der Sach­
bezüge) nach seinem Ermessen zurückzubehalten 
und daraus die Lohnsteuer für Rechnung des Ar­
beitnehmers zu decken. 

Lohnkonto 

§ 58. Der Arbeitgeber hat am Ort der Be­
triebsstätte (§ 69) für jeden Arbeitnehmer ein 
Lohnkonto zu führen. In dem Lohnkonto hat 
der Arbeitgeber nach den Eintragungen auf der 
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers folgendes an­
zugeben: Name, Beruf, Geburtsdatum, Steuer­
gruppe, Alleinverdienerfreibetrag, Kinderfrei­
beträge, W ohnsitz, Wohnung, die Gemeinde und 
das Finanzamt, in deren Bezirk die Lohnsteuer­
karte ausgeschrieben ist, Nummer der Lohn­
steuerkarte und etwaige Vermerke über hinzu­
zurechnende (§ 43) oder abzuziehende (§§ 51 
bis 53) Beträge. Außerdem sind anzugeben fort­
laufend in Schilling der gezahlte Arbeitslohn 
ohne jeden Abzug unter Angabe des Zahltages 
und des Lohnzahlungszeitraumes, und zwar ge­
trennt -nach laufenden und nach sonstigen Be­
zügen (§ 67), Barlohn, Sachbezügen und einbe­
haltener Lohnsteuer. Auch Bezüge, die nicht zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören (§§ 3 und 
19 Abs. 2), sind im Lohnkonto anzugeben. Das 
Finanzamt kann aber auf Antrag zulassen, daß 
die im § 19 Abs. 2 bezeichneten Reisekosten, 
durchlaufenden Gelder und der Auslagenersatz 
und die im § 3 Abs. 1 Z. 6 bezeichneten Bezüge 
im Lohnkonto nicht angeführt zu werden 
brauchen, wenn es sich um Fälle von geringer 
Bedeutung handelt oder wenn die Möglichkeit 
der Nachprüfung (§§ 78 tf.) in anderer Weise 
sichergestellt ist. 
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Loh n z a h lu n g s z e i t rau m 

§ 59. (1) Lohnzahlungszeitraum ist der Zeit­
raum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird. 
Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitslohn nicht 
nach der Dauer der Arbeit, sondern zum Beispiel 
nach der Stückzahl der hergestellten Gegenstände 
berechnet wird. Maßgebend ist,' daß ein Zeit­
raum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird, 
festgestellt werden kann. Dies trifft insbesondere 
dann zu, wenn zwischen Arbeitgeber und Ar­
beitnehmer 'regelmäßig abgerechnet wird. Es ist 
nicht erforderlich, daß stets nach gleichmäßigen 
Zeitabschnitten abgerechnet wird. Wenn der, Ar­
beitslohn des einzelnen Arbeitnehmers einmal 
nach einer Woche, das nächste Mal nach zehn 
Tagen abgerechnet wird, so ist Lohnzahlungs­
zeitraum der jeweilige Lohnabrechnungszeitraum. 
Kann wegen der besonderen Entlohnungsart ein 
Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird, 
ausnahmsweise nicht festgestellt werden, so gilt 
als Lohnzahlungszeitraum mindestens die tatsäch­
lich aufgewendete Arbeitszeit. 

(2) Steht der Arbeitnehmer während eines 
Lohnzahlungszeitraumes dauernd und derart im 
Dienst eines Arbeitgebers, daß seine' Arbeitskraft 
nach dem Dienstverhältnis während dieses Zeit­
raumes vollständig oder doch hauptsächlich dem 
Arbeitgeber zur Verfügung steht, so sind, solange 
das Dienstverhältnis fortbesteht, die in den 
Lohnzahlungszeitraum fallenden Arbeitstage auch 
dann mitzuzählen, wenn der Arbeitnehmer für 
einzelne Tage keinen Lohn bezogen hat. Dies 

I gilt insbesondere bei Kurzarbeit infolge Betriebs­
einschränkung sowie in Krankheitsfällen. 

(2) Die Lohnsteuersätze werden 'aus dein Ein­
kommensteuertarif (§ 32) abgeleitet. Wenn sich 
hiebei Beträge ergeben, die nicht durch volle 
Groschen' teilbar sind, so sind Restbeträge bis 
einscliließlich 0'5 g zu vernachlässigen und Rest­
beträge von mehr als 0'5 g als volle Groschen zu 
rechnen. 

(3) Für andere als eintägige Lohnzahlungszeit­
räume sind die nach Abs. 2 erster Satz auf den 
Taglohn entfallenden Lohnsteuersätze mit der 
Zahl der Arbeitstage des Lohnzahlungszeitraumes 
(Abs. 1) zu vervielfachen. Wenn die sonach auf 
den W ochen- oder Monatslohn entfallenden 
Lohnsteuerbeträge der Steuergruppen A und B, 
nicht durch lOg teilbar sind, so sind Restbeträge 
bis einschließlich 5 g zu vernachlässigen und Rest­
beträge von mehr als 5 g als volle 10 g zu 
rechnen.' 

(4) Bei Anwendung des Lohnsteuertarifes 
(Abs. 1 bis 3) sind für die Berücksichtigung von 
Hinzurechnungen (§ 43) und von Abzügen (§ 51 
Abs. 3 und 4, §§ 52 und 53) und für die An­
wendung der Steuergruppen, des Alleinverdiener­
freibetrages und der Kinderfreibeträge die Ein­
tragungen auf der Lohnsteuerkarte, und zwar des 
Kalenderjahres maßgebend, in dem 

1. bei Vorauszahlung des' Arbeitslohnes der 
Lohnzahlungszeii:raum (§59) beginnt, 

2. bei nachträglicher Zahlung des Arbeitslohnes 
der Lohnzahlungszeitraum (§ 59) endet. 

Arbeitslohn von mehreren 
Arbeitge'bern 

§ 62. Bezieht ei~ Arbeitnehmer Arbeitslohn 
überwälzung der Lohnsteuer 

(§ 19) gleichzeitig von verschiedenen Arbeit-
§ 60. Trägt oder übernimmt der Arbeitgeber gebern, so ist die Lohnsteuer von jedem Arbeits­

entgegen der Bestimmung des § 98 die auf den lohn gesondert zu berechnen, es sei denn, daß 
Arbeitslohn entfallende Lohnsteuer, so ist der der Arbeitslohn aus derselben öffentlichen Kasse, 
übernommene Betrag als Vorteil aus dem Dienst- das heißt vOn demselben Arbeitgeber, gezahlt 
verhältnis zu behandeln. Der Arbeitgeber hat wird (§ 75 Abs. 1 zweiter Satz). Die Lohnsteuer 
für die Berechnung der Lohnsteuer dem Arbeits- ist von jenem Arbeitgeber, bei dem die Erste 
lohn (§ 19) die darauf entfallende Lohnsteuer Lohnsteuerkarte vorgelegt ist, nach § 61 Abs. 1 
einmalhinzuzurechnen. Die nach dem Gesamt~ bis 3 zu berechnen. Bei Berechnung der Lohn" 
betrag berechnete Lohnsteuer hat der Arbeit- steuer hat der Arbeitgeber, bei dem eine Zweite 
geber abzuführen. Nachforderungen auf Grund oder weitere Lohnsteuerkarte vorliegt, den Hin­
der Haftung des Arbeitgebers (§ 72 Abs. 1) sind zurechnungsvermerk auf der Zweiten oder wei­
nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen zu, teren Lohristeuerkarte (§ 43) zu beachten. 
behandeln. 

Lohnsteuertarif 

§ 61. (1) Die Lohnsteuer wird nach dem Tag­
lohn bemessen. Taglohn ist der durch die Zahl 
der Arbeitstage des Lohnzahlungszeitraumes ge­
teilte steuerpflichtige Lohn. Hiebei ist die Woche 
mit sechs, der Monat mit 26 und das Jahr mit 
312 Arbeitstagen zu berechnen. Bei mehrtägigen 
Lohnzahlungszeiträumen, die nicht in vollen 
Wochen oder in vollen Monaten bestehen, ist 
zur Feststellung der Zahl der Arbeitstage für je 
sieben Kalendertage ein Tag abzuziehen. 

Nie h t vor leg u n g der Loh n s t e u e r­
k a rt e 

§ 63. (1) Legt der Arbeitnehmer seine f-ohn­
steuerkarte dem Arbeitgeber schuldhaft nicht vor 
oder verzögert er schuldhaft die Rückgabe der 
Lohnsteuerkarte, so hat der Arbeitgeber für die 
Berechnung der Lohnsteuer vor Anwendung 
des Lohnsteuertarifes dem tatsächlichen Arbeits­
lohn (laufende Bezüge) 

monatlich 
'858 S 

wöchentlich 
198 S 

täglich 
33 S 
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hinzuzurechnen. Wird der Arbeitslohn für! stimmungen. dieses Paragraphen sind nicht 
andere als die hier genannten Lohnzahlungszeit- zuwenden, wenn der Taglohn 200 S oder 
räume gezahlt, .so sind die vorstehend .genannten Wochenlohn 800 S übersteigt. 

an­
der 

Beträge nach § 61 Abs. 1 umzurechnen. Für den 
nach der Hinzurechnung sich ergebenden Betrag 
'ist die Lohnsteuer nach Steuergruppe A so lange 
einzubehalten, bis der Arbeitnehmer die Lohn­
steuerkarte dem Arbeitgeber vorlegt oder zu­
rückgibt. Bei schuldhafter Nichtvorlage der Lohn­
steuerkarte ist § 3 Abs. 1 Z. 12 nicht anzuwen­
den und die Lohnsteuer von sonstigen Bezügen 
nach Steuergruppe A einzubehalten. 

(2) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von 
dem Arbeitslohn für die Monate Jänner und 
Feber eines Kalenderjahres abweichend von der 
Vorschrift des Abs. 1 nach den Eintragungen auf 
der ihm vorliegenden Lohnsteuerkarte für das 
vorhergehende Kalenderjahr berechnen, w,enn der 
Arbeitnehmer die nach § 61 Abs. 4 maßgebende 
Lohnsteuerkarte für das neue Kalenderjahr bis 
zur Zahlung des Arbeitslohnes nicht vorgelegt 
hat. Einen nach Vorlegung der Lohnsteuerkarte 
für das neue Kalenderjahr erforderlichen Aus­
gleich in der Lohnsteuerberechnung für die 
Monate Jänner und Feber hat der Arbeitgeber 
bei den Zahlungen des Arbeitslohnes in den un­
mittelbar darauffolgenden Monaten vorzunehmen. 
Dabei sind Änderungen oder Ergänzungen der 
Lohnsteuerkarte (§§ 47 bis 55) für das neue 
Kalenderjahr schon vom 1. Jänner ab zu berück­
sichtigen, auch wenn die Änderung (Ergänzung). 
erst in einem späteren Monat eingetragen worden 
ist, es sei denn, daß die Änderung (Ergänzung) 
nach der Eintragung auf der Lohnsteuerkarte erst 

. von einem späteren Zeitpunkt an gilt (§ 48). 

(3) Die Vorschriften des Abs. 1 sind auf Ar­
beitnehmer, für die nach den §§ 64 bis 66 keine 
Lohnsteuerkarten auszuschreiben sind, nicht an­
zuwenden. 

Vorübergehend beschäftigte 
Arbeitnehmer 

§ 64. Das Bundesministerium für Finanzen 
kann bestimmte Gruppen von ausschließlich 
körperlich tätigen Arbeitnehmern sowie Arbeit­
nehmer der Berufsgruppen Musiker, Bühnen­
angehörige, Artisten und Filmschaffende, die un­
unterbrochen nicht länger als eine Woche be­
schäftigt werden, von der Pflicht zur Vorlage 
einer Lohnsteuerkarte befreien und die Einbe .. 
haltung und Abfuhr der Lohnsteuer abweichend 
von den Bestimmungen der §§ 46 bis 56 und 61 
bis 63 mit einem Pauschbetrag gestatten. Der 
Pauschbetrag für ausschließlich körperlich tätige 
Arbeitnehmer darf höchstens 5 v. H., für die 
anderen Berufsgruppen höchstens 10 v. H. des 
vollen Betrages der Bezüge betragen. Die Bestim­
mungen über den Jahresausgleich (§§ 76 und 77) 
finden keine Anwendung. Die Einkommensteuer 
ist durch den Pauschbetrag abgegolten. Die Be-

Im Ausland wohnhafte Beamte 

§ 65. (1) Auslandsbeamte der Republik öster­
reich, die ihren Dienstort im Ausland haben, 
sind wie Personen zu behandeln, die ihren ge­
wöhnlichen Aufenthalt an dem Ort haben, an 
dem sich die inländische öffentliche Kasse be­
findet, die die Dienstbezüge zu zahlen hat. 

(2) Für die im Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
sind keine Lohnsteuerkarten auszuschreiben; Die 
Lohnsteuer richtet sich nach den Bestimmungen 
der §§ 46 und 47. Der Arbeitnehmer hat die 
für die Anwendung auf Grund der Bestimmun­
gen der §§ 46 und 47 maßgebenden Verhältnisse 
durch eine amtliche Bescheinigung nachzuweisen. 

(3) Weisen die im Abs. 1 genannten Arbeit­
nehmer nach, daß bei ihnen die V oraussetzungtm 
vorliegen, nach denen gemäß §§ 51 bis 54 Beträge 
vom Arbeitslohn steuerfrei bleiben dürfen, so 
stellt das für den Arbeitgeber zuständige Finanz­
amt auf Antrag des Arbeitnehmers eine den Vor­
schriften des § 54 entsprechende Bescheinigung 
aus. Auf Grund dieser Bescheinigung darf der 
Arbeitgeber in entsprechender Anwendung des 
§ 55 die bescheinigten Beträge steuerfrei lassen. 

Beschränkt Steuerpflichtige 

§ 66. (1) Beschränkt lohnsteuerpflidltig sind 
Arbeitnehmer, bei denen die Voraussetzungen 
der §§ 1 Abs. 2 und 96 Z. 4 vorliegen. 

(2) Die Lohnsteuer bemißt sich: 

1. Wenn es sich um Bezüge aus inländischen 
öffentlichen Kassen - ausgenommen Theater 
von Gebietskörperschaften - oder von Trägern 
der gesetzlichen Sozialversicherung handelt, nach 
der maßgebenden Steuergruppe, zutreffendenfalls 
sind Kinderfreibeträge zu berücksichtigen (§§ 46 

. und 47). Der Arbeitnehmer hat die für die An-
wendung der Steuergruppe und der Kinderfrei­
beträge maßgebenden Verhältnisse (§§ 46 und 47) 
dem Arbeitgeber durch eine amtliche Bescheini­
gung nachzuweisen; 

2. wenn die Voraussetzungen der Z. 1 nicht 
vorliegen, bei Zahlung von laufendem Arbeits­
lohn mit 8 v. H. des vollen Betrages der steuer-· 
pflichtigen Bezüge, .soweit 

der Taglohn ................... . 
der Wochenlohn ............... . 
der Monatslohn ................ . 

100 S, 
600 S, 

2600 S 

nicht übersteigt, für die übersteigenden Beträge 
des laufenden Arbeitslohnes sowie für sonstige 
Bezüge mit 17 v. H. des vollen Betrages der 
steuerpflichtigen Bezüge. Für aussdlließlich kör­
perlich tätige Arbeitnehmer, die in der Land-
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und Forstwirtschaft tätig sind, beträgt der 
Steuersatz 8 v. H. 

Die Vorschriften der §§ 37 bis 56 sind nIcht 
anzuwenden. 

(3) Weist der beschränkt Steuerpflichtige 
(Abs. 2 Z. 1) nach, daß seine Werbungskosten 
mehr als 273 S monatlich betragen, so ist der 
übersteigende Betrag von dem zu versteuernden 
Arbeitslohn abzusetzen, wenn das für den Ar­
beitgeber zuständige Finanzamt eine den Vor­
schriften des § 54 entsprechende Bescheinigung 
ausstellt und der Arbeitnehmer diese dem Ar­
beitgeber vorlegt. 

(4) Der an ausländische Arbeitnehmer gezahlte 
Arbeitslohn unterliegt nicht der Lohnsteuer, 
wenn es sich um eine Arbeitsleistung von nur 
vorübergehender Dauer während des Aufent­
haltes eines österreichischen Schiffes in einem aus­
ländischen H<tfen handelt. 

Bemessung der Lohnsteuer bei 
s 0 n s t i ge n B e z ü gen 

§ 67. (1) Erhält der Arbeitnehmer neQen dem 
laufenden Arbeitslohn von demselben Arbeit­
geber sonstige, insbesondere einmalige Bezüge 
(zum Beispiel Tantiemen, Belohnungen), so be­
trägt die Lohnsteuer vorbehaltlich des Abs. 2 

in der Steuergruppe n 
A ............... . 6 v . H. 15 v. H. 
B ... : ............ 4"5 v . H. 11 v. H. 
B mit Kinderfrei-

beträgen für 
1 Person ....... . 2 v . H. 9 v. H. 
2 Personen ..... . 1 v . H. 6 v. H. 
3 Personen ..... . 0 v. H. 3'5 v . H. 
mehr als 3 Personen 0 v. H. 2 v. H. 

(2) Die Sreuersätze der Spalte I des Abs. 1 
sind auf steuerpflichtige sonstige Bezüge anzu­
wenden, soweit sie innerhalb eines Kalenderjahres 
insgesamt 8000 S nicht übersteigen; auf weitere 
steuerpflichtige sonstige Bezüge sind die Steuer­
sätze der Spalte II anzuwenden. Der Höchst­
betrag für die Anwendung des Steuersatzes der 
Spalte I des Abs. 1 darf auch dann nicht über­
schritten werden, wenn der Arbeitnehmer von 
mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn erhält. Auf 
Abs. 3 ist Bedacht zu ,nehmen. 

(3) Soweit die sonstigen, insbesondere ein­
maligen Bezüge (Abs. 1) innerhalb eines Kalen­
derjahres ein Sechstel der bereits zugeflossenen, 
auf das Kalenderjahr umgerechneten laufenden 
Bezüge übersteigen, sind ,sie dem laufenden Bezug 
des Lohnzahlungszeitraumes zuzurechnen, in 
dem sie ausbezahlt werden. Wird ein sonstiger 
:t3ezug in einem Kalenderjahr vor Fälligkeit des 
ersten laufenden Bezuges ausgezahlt, ist dieser 
erste laufende Bezug in seiner voraussichtlichen 
Höhe auf das Kalenderjahr umzurechnen. 

(4) Die Lohnsteuer von Abfertigungen, deren 
Höhe sich nach einem von der Dauer des Dienst­
verhältnisses abhängigen Mehrfachen des laufen­
de'n Arbeitslohnes bestimmt, wird so berechnet, 
daß die auf den laufenden Arbeitslohn ent­
fallende tarifmäßige Lohnsteuer mit der gleichen 
Zahl vervielfacht wird, die dem' bei der Berech­
nung des Abfertigungsbetrages angewendeten 
Mehrfachen entspricht. Ist die Lohnsteuer bei 
Anwendung der festen Steuersätze der Abs. 1 
:und 2 niedriger, so erfolgt die Besteuerung der 
Abfertigungen nach dieser Bestimmung. Unter 
Abfertigung ist die einmalige Entschädigung zu 
verstehen, die einem Arbeitnehmer bei Auf­
lösung des Dienstverhältnisses auf Grund gesetz­
licher Anordnung oder auf Grund eines Kollek­
tivvertrages oder aufsichtsbehördlich genehmigter 
Dienst(Besoldungs )ordnungender Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes oder der für Bedienstete 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes gelten­
den Arbeitsordnung, soweit das Ausmaß der Ab­
fertigungen nach dieser Arbeitsordnung dem 
Ausmaß nach dem Angestelltengesetz entspricht, 
vom Arbeitgeber zu leisten ist. Bei der Veran­
lagung der Einkommensteuer bleiben derart be­
günstigte Abfertigungen außer Betracht. 

(5) Die Lohnsteuer von Abfertigungen der 
Witwenpensionen, die auf Grund bundes- oder 
landesgesetzlicher Vorschriften aus dem Grunde 
der Wiederverehelichung geleistet werden, wird 
so berechnet, daß di'e auf die letzte laufende 
Witwenpension entfallende tarifmäßige Lohn­
steuer mit der gleichen Zahl vervielfacht wird, 
die dem bei der Berechnung des Abfertigungsbetra­
ges angewendeten Mehrfachen entspricht. Ist· die 
Lohnsteuer bei Anwendung der festen Steuer­
sätze der Abs. 1 und 2 niedriger, so erfolgt die 
Besteuerung der Abfertigungen der Witwen­
pension nach dieser Bestimmung. Die Ablösung 
von Pensionen des unmittelbar Anspruchsberech­
tigten auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher 
Vorschriften ist sinngemäß zu behandeln. 

(6) Von dem Urlaubsentgelt oder der Abfin­
dung gemäß den §§ 13 und 14 des Bauarbeiter­
Urlaubs gesetzes 1957, BGB!. Nr. 128/1957, in der 
jeweils geltenden Fassung, ist ein Drittel als 
sonstiger Bezug zu behandeln, es sei denn, daß 
Abs. 7 anzuwenden ist. 

(7) Sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendi­
gung des Dienstverhältnisses anfallen (wie zum 
Beispiel freiwillige Abfertigungen, Abfindungen, 
Todfallsbeiträge und Sterbegelder, die nicht aus 
öffentlichen Mitteln gezahlt werden) und nicht 
neben laufenden Bezügen des Arbeitnehmers oder 
dessen Rechtsnachfolgers aus demselben Dienst­
verhältnis gewährt werden, sind mit den festen 
Steuersätzen gemäß Abs. 1 und 2 zu verste.uern, 
soweit sie insgesamt ein Viertel der laufenden 
Bezüge der letzten zwölf Monate nicht über­
steigen; Abs. 3 ist nicht anzuwenden. Ober das 
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Ausmaß des ersten Satzes hinaus sind freiwillige tracht· kommenden Lohnzahlungszeiträume zu 
Abfertigungen bei einer nachgewiesenen berechnen. 

Dienstzeit von bis zur Höhe von 

3 Jahren ........ 2/12 der laufenden Bezüge 
der letzten 12 Monate 

5 Jahren ........ 3/12 der laufenden Bezüge 
der letzten 12 Monate 

10 Jahren ........ 4112 der laufenden Bezüge 
der letzten 12 Monate 

15 Jahren ....... . 6/12 der laufenden Bezüge 
der letzten 12 Monate 

20 Jahren ........ 9/12 der laufenden Bezüge 
der letzten 12 Monate 

25 Jahren •••••• 0,0 

12112, der laufenden Bezüge 
der letzten 12 Monate 

mit den festen Steuersätzen gemäß Abs. 1 und 2 
zu versteuern; Abs. 3 ist nicht anzuwenden; 
während dieser Dienstzeit bereits erhaltene Ab­
fertigungen gemäß Abs. 4 oder gemäß den Be­
·stimmungen dieses Absatzes sowie bestehende 
Ansprüche auf Abfertigungen gemäß Abs. 4 
kürzen das steuerlich begünstigte Ausmaß. 
Den Nachweis über die zu berücksichtigende 
Dienstzeit sowie darüber, ob und in welcher 
Höhe Abfertigungen im Sinne des Abs. 4 oder 
dieses Absatzes bereits früher ausgezahlt worden 
sind, hat der Arbeitnehmer zu erbringen; bis 
zu welchem Zeitpunk't zurück die Dienstverhält­
nisse nachgewiesen werden, bleibt dem Arbeit­
nehmer überlassen. Der Nachweis ist vom Ar­
beitgeber zum Lohnkonto (§ 58) zu nehmen. So­
weit die Grenzen des ersten und zweiten Satzes 
überschritten werden, sind solche sonstigen Be­
züge wie ein laufender Bezug nach dem Lohn­
steuertarif der Besteuerung zu unterziehen; 
hiebei ist ein monatlicher Lohnzahlungszeitraum 
zu unterstellen. 

(8) Als sonstige Bezüge gelten auch auf Grund 
von kollektivvertraglichen Regelungen im Sinne 
des § 3 Abs. 2 gewährte Prämien für Verbesse­
rungsvorschläge 'im Betrieb sowie Vergütungen 
an Arbeitnehmer für Diensterfindungen, wenn 
solche Zuwendungen nicht öfter als zweimal 
jährlich ausgezahlt werden; die Besteuerung hat 
gemäß Abs. 1 und 2 zu erfolgen, Abs. 3 ist nicht 
anzuwenden. 

(9) Nachzahlungen und nachträgliche Zahlun­
gen von laufenden und sonstigen Bezügen für ab­
gelaufene Kalenderjahre, die neben laufendem 
Arbeitslohn von demselben Arbeitgeber gewährt 
werden und nicht auf einer willkürlichen Ver­
schiebung des Auszahlungszeitpunktes beruhen, 
sind mit dem Steuers atz zu besteuern, der auf 
den laufenden Bezug beim Steuerabzug vom Ar­
beitslohn entfällt. Soweit die Nachzahlungen 
oder nachträglichen Zahlungen laufenden Ar­
beitslohn für das laufende Kalenderjahr betreffen, 
ist die Lohnsteuer durch Aufrollung der in Be-

(10) Bei der Veranlagung von Arbeitnehmern, 
die im Inland bei Arbeitgebern beschäftigt sind, 
welche nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Völkerrechtes oder auf Grund von Staats­
verträgen nicht zur Vornahme des Steuerabzuges 
vom Arbeitslohn verhalten werden können, sind 
die Abs. 1 bis 3 auf sonstige, neben dem laufen­
den Arbeitslohn von demselben A;rbeitgeber ge­
zahlte Bezüge anzuwenden . 

(11) Sonstige Bezüge, die nicht unter eine der 
Begünstigungsbestimmungen der Abs. 1 bis 9 
fallen, sind wie ein laufender Bezug nach dem 
Lohnsteuertarif der Besteuerung zu unterziehen; 
hiebei ist ein monatlicher Lohnzahlungszeitraum 
zu unterstellen. Fließen derartige sonstige Bezüge 
einem beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer 
zu, dann ist an Stelle eines monatlichen Lohn­
zahlungszeitraumes ein jährlicher Lohnzahlungs­
zeitraum zu unterstellen. 

Abfuhr 

§ 68. Der Arbeitgeber hat die gesamte Lohn­
steuer, die er in einem Kalendermonat einbe­
halten hat, spätestens am zehnten Tag nach Ab­
lauf des Kalendermonates in einem Betrag an das 
Finanzamt der Betriebsstätte abzuführen. Der 
Arbeitgeber muß auf dem Zahlungsabschnitt an­
geben oder durch die von ihm beauftragte über­
weisende Stelle angeben lassen: Die Steuernum­
mer, das Wort Lohnsteuer und den Zeitraum, 
für den die Lohnsteuer einbehalten worden ist. 
Die Namen der Arbeitnehmer, auf die die Lohn­
steuerbeträge entfallen, sind nicht anzugeben. 

Betriebsstätte 

§ 69. Betriebsstätte ist für Zwecke des Steuer­
abzuges vom Arbeitslohn der Betrieb oder Teil 
des Betriebes des Arbeitgebers, in dem die Be­
rechnung des Arbeitslohnes und der Lohnsteuer 
vdrgenommen wird und die Lohnsteuerkarten 
der Arbeitnehmer aufbewahrt werden (§§ 126 
und 131 BAO.). Als Betriebsstätte gilt auch der 
Heimathafen österreichischer Handelsschiffe, 
wenn die Reederei im Inland keine Niederlassung 
hat. 

Lohnsteueranmeldung 

§ 70. (1) Das Finanzamt der Betriebsstätte 
kann verlangen, daß der Arbeitgeber eine Lohn­
steueranmeldung abgibt. Die Lohnsteueranmel­
dung ist in diesem Falle spätestens am zehnten 
Tag nach Ablauf des Kalendermonates dem Fi­
nanzamt der Betriebsstätte zu übersenden. Der 
Arbeitgeber hat in der Lohnsteueranmeldung 
unabhängig' davon, ob er die einbehaltene Lohn­
steuer an das Finanzamt abgeführt hat, nach 
bestem Wissen und Gewissen zu versichern, wie-
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viel Lohnsteuer er im Kalendermonat (§ 68) ein­
behalten hat. 

(2) Hat· das' Finanzamt der Betriebsstätte die 
Abgabe der Lohnsteueranmeldung verlangt, so 
muß der Arbeitgeber die Lohnsteueranmeldung 
auch dann abgeben, wenn er in dem Anmel­
dungszeitraum Lohnsteuer nicht einzubehalten 
hatte. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall in der 
Lohnsteueranmeldung zu bescheinigen, daß er im 
Anmeldungszeitraum keine Lohnsteuer einzu­
behalten hatte. Der Arbeitgeber wird von der 
Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer­
anmeldungen befreit, wenn er Arbeitnehmer, für 
die gemäß § 58 ein Lohnkonto zu führen ist, 
nicht mehr beschäftigt und das dem Finanzamt 
mitteilt. . 

.U n r e gel m ä ß i g k e i t e n bei der 
Abfuhr 

§ 71. Bleiben die fälligen Zahlungen (§ 68) 
eines Arbeitgebers aus oder erscheinen die ge­
leisreten Zahlungen auffallend gering und hat 
auch: eine besondere Erinnerung keinen Erfolg, 
so kann das Finanzamt die Höhe der rückstän-

. digen Lohnsteuer schätzen und den Arbeitgeber 
in . Höhe des geschätzten Rückstandes haftbar 
machen (§ 72). 

Haftung 

§ 72. (1) Der Arbeitnehmer ist beim Lohn­
steuerabzug Steuerschuldner. Der Arbeitgeber 
haftet aber dem Bund für die Einbehaltung und 
Abfuhr der vom Arbeitslohn einzubehaltenden 
Lohnsteuer. 

- .(2) Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird 
nur in Anspruch genommen, wenn 

1. der Arbeitnehmer die ihm nach § 47 Abs. 3 
obliegende Verpflichtung, die Berichtigung der 
Lohnsteuerkarte zu beantragen, nicht rechtzeitig 
erfüllt hat, 

2. ein Jahresausgleich von Amts wegen (§ 76 
Abs. 3) durchgeführt wird oder wenn der Ar­
beitgeber einen Jahresausgleich auf Antrag (§ 76 
Abs. 2 lit. a) durchgeführt hat, obwohl der. Ar­
beitnehmer noch von einem anderen Arbeitgeber 
Arbeitslohn erhalten, dies aber nicht bekannt­
gegeben hat,. 

3. die Voraussetzungen für eine Nachver­
steuerung gemäß § 9 Abs. 1 Z. 4 o~er § 10 
Abs. 1 Z. 3 oder Z. 4 vorliegen, 

4. Freibeträge wegen Sonderausgaben. oder 
außergewöhnlicher Belastung auf der Lohnsteuer­
karte für künftige Lohnzahlungszeiträume ein­
getragen worden sind und sich nachträglich er­
gibt, daß die bezüglichen Aufwendungen nicht in 
der berücksichtigten Höhe getätigt worden sind. 

Lohnsteuerbescheinigung 

§ 73. (1) Der Arbeitgeber hat nach Ablauf des 
Kalenderjahres auf der Lohnsteuerkarte des Ar-

beitnehmers für das abgelaufene Kalenderjahr 
dem Vordruck auf der Lohnsteuerkarte ent­
sprechend zu bescheinigen, während welcher Zeit 
der Arbeitnehmer im abgelaufenen Kalenderjahr 
bei ihm beschäftigt gewesen ist. und wieviel in 
dieser Zeit der Arbeitslohn (einschließlich Sach­
bezüge) und die davon einbehaltene Lohnsteuer 
betragen haben (Lohnsteuerbescheinigung). 

(2) Endet das Dienstverhältnis vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer der Lohnsteuerkarte, so hat der 
Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung schon 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses auszu­
schreiben. 

(3) In den Fällen des § 64 ist erst nach Ablauf 
des Kalenderjahres für jede im abgelaufenen Ka­
lenderjahr beschäftigt gewesene Aushilfskraft eine 
besondere Lohnsteuerbescheinigung dem Finanz­
amt der Betriebsstätte einzusenden. Diese Er­
mächtigung bezieht sich nur auf diese Aushilfs­
kräfte (Taglöhner), nicht dagegen auf die sonsti­
gen Arbeitnehmer des Betriebes. 

(4) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer­
bescheinigung auf Grund der Eintragungen im 
Lohnkonto (§ 58) auszuschreiben: 

(5) Dem Arbeitnehmer ist jede Änderung der 
vom Arbeitgeber vorgenommenen Eintragungen 
verboten. 

Lohnzettel 

§ 74. Der Arbeitgeber hat unbeschadet der 
Vorschrift des § 73 dem Arbeitnehmer über 
besondere Aufforderung Lohnzettel nach dem 
amtlichen Vordruck ausgefüllt für Zwecke seiner 
Einkommensteuerveranlagung zu übergeben. 

Behörden 

§ 75. (1) Die Behörden des Bundes, der Länder 
und Gemeinden (Gemeindeverbände) und die 
sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
haben die Lohnsteuer nach diesem Gesetz wie 
alle sonstigen Arbeitgeber einzubehalten. Die 
öffentliche Kasse hat bei Auszahlung des Arbeits­
lohnes die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers 
im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Wird ein Arbeitnehmer, der den Arbeits­
lohn im voraus für einen Lohnzahlungszeitraum 
erhalten hat, während dieser Zeit einer anderen 
Dienststelle überwiesen und geht die Zahlung 
des Arbeitslohnes auf die Kasse dieser Dienststelle 
über, so hat die früher zuständige Kasse in der 
Lohnsteuerbescheinigung (§ 73) den vollen von 
ihr gezahlten Arbeitslohn und die davon einbe­
haltene Lohnsteuer auch dann aufzunehmen, 
wenn ihr ein Teil des Arbeitslohnes von der 
nunmehr zuständigen Kasse erstattet wird. Die 
nunmehr zuständige Kasse hat den der ·früher 
zuständigen Kasse erstatteten Teil des Arbeits­
lohnes in die von ihr auszuschreibende Lohn­
steuer bescheinigung nicht aufzunehmen. 
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(3) Die Finanzlandesdirektionen können zu­
lassen, daß die von mehreren Kassen einer Ver­
waltung einbehaltene Lohnsteuer an das Finanz­
amt, an die Buchhaltung der Finanzlandesdirek­
tion oder unmittelbar an die Staatshauptkassf' 
abgeführt wird. Liegen die auszahlenden Kassen 
in den Bereichen mehrerer Finanzlandesdirek­
tionen, so entscheidet das Bundesministerium . für 
Finanzen. 

(4) öffentlidJ.e Kassen haben alljährlich späte­
stens bis zum 31. Jänner dem für sie zuständigen 
Finanzamt ein Verzeichnis der außerhalb des 
Bundesgebietes wohnenden oder sich aufhalten­
den Personen zu übersenden, an die sie während 
des abgelaufenen Kalenderjahres regelmäßig 
wiederkehrende Bezüge mit Rücksicht auf eine 
gegenwärtige oder frühere Dienstleistung oder 
Berufstätigkeit gezahlt haben. 

Jahresausgleich 

§ 76. (1) Arbeitnehmer können die Durch­
führung eines Jahresausgleiches beantragen, wenn 
sie im Kalenderjahr 

a) nicht ständig beschäftigt waren oder 
b) sonstige Bezüge (§ 67) erhalten haben oder 
c) Arbeitslöhne bezogen haben, die in den 

einzelnen Lohnzahlungszeiträumen nicht 
gleiCh hoch waren, oder 

cl) Freibeträge gemäß § 51 Abs. 3 auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragen erhalten haben 
und der Arbeitgeber von seiner Berechti­
gung gemäß § 55 keinen Gebrauch ge-
macht hat, oder . 

e) die Voraussetzungen für den AHeinver­
dienerfreibetrag erfüllt .haben, ihnen dieser 
aber auf der Ersten. Lohnsteuerkarte ent­
weder nicht eingetragen oder nachträg­
lich gemäß § 42 Abs. 3 oder gemäß § 47 
Abs. 3 Z. 4 in Verbindung mit § 48 Abs. 1 
gestrichen worden ist. 

(2) Der Antrag auf Durchführung des Jahres­
ausgleiches gemäß Abs. 1 ist bis längstens 
31. März des folgenden Kalenderjahres bei der 
für die Durchführung zuständigen Stelle einzu­
bringen. Der Jahresausgleich ist durchzuführen 

a) vom Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer 
nur von ein und demselben Arbeitgeber 
während des ganzen Kalenderjahres Ar­
beitslohn erhalten hat und die Voraus­
setzungen des Abs. 1 lit. b bis d gegeben 
waren, 

b) vom Wohnsitzfinanzamt des Arbeitneh­
mers in allen übrigen Fällen. 

(3) Das Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers 
hat einen Jahresausgleich von Amts wegen durch­
zuführen, wenn im Kalenderjahr Einkünfte zu­
mindest zeitweise. gleichzeitig von zwei oder 
mehrepen Arbeitgebern (§ 36 Abs. 1) bezogen 
worden sind, deren Summe 48.000 S übersteigt. 

Zur Durchführung des Jahresausgleiches haben 
die Arbeitgeber Namen und Anschrift jener 
Arbeitnehmer, die keine· oder eine Zweite 
(Dritte usw.) Lohnsteuerkarte vorgelegt haben, 
bis 31. Jänner des folgenden Kalenderjahres dem 
Wohnsitzfinanzamt der Arbeitnehmer bekannt­
zugeben. Von dieser Verpflichtung sind die 
Träger der gesetzlichen Sozialversicherung be­
freit, soweit sie Pensionsbezüge aus der gesetz­
lichen Sozialversicherung auszahlen. 

(4) Ein Jahresausgleich gemäß .Abs. 3 hat zu 
unterbleiben, wenn die Einkünfte aus nichtselb­
ständiger Arbeit gemäß §. 93 zur Einkommen­
steuer unter Anrechnung der einbehaltenen 
Lohnsteuer veranlagt werden, es sei denn, daß 
die Veranlagung gemäß § 93 Abs. 2 Zu erfolgen 
hat und die Einkommensteuer auf Grund dieser 
Bestimmung nicht in voller Höhe erhoben wird. 

(5) Ein Jahresausgleich gemäß Abs. 2 lit. b 
oder gemäß Abs. 3 ist nur durchzuführen, wenn 
sich hiedurch eine Anderung gegenüber der ein­
behaltenen Lohnsteuer um mehr als 24 S ergibt. 

§ 77. (1) Bei Durchführung des Jahresaus­
gleiches gemäß § 76 Abs. 1 oder Abs. 3 ist die 
Lohnsteuer neu zu berechnen. In diese Berech­
nung sind sonstige Bezüge nur insoweit einzu­
beziehen, als sie gemäß § 67 Abs. 3 den laufen­
den Bezügen beim Steuerabzug vom Arbeitslohn 
zuzurechnen oder gemäß § 67 Abs. 7 und 11 
nach dem Lohnsteuertarif zu versteuern waren. 

(2) Bei der Neuberechnung sind die im Kalen­
derjahr tatsächlich zugeflossenen steuerpflichtigen 
Bezüge (§ 19) unter Beachtung der Anordnungen 
des Abs. 1 zweiter Satz um 

a) die Pauschbeträge gemäß § 10 Abs. 3, § 51 
Abs. 1 und 5, 

b) die Summe der auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragenen steuerfreien Beträge (§ § 51 
Abs. 3 und 4, bzw. 52 und 53), 

c) die vom Arbeitnehmer tatsächlich geleiste­
ten Beträge gemäß § 51 Abs. 2 und den 
vom Arbeitgeber gemäß § 9 Abs. 1 Z. 4 
berücksichtigten Pauschbetrag, 

d) den Landarbeiterfreibetrag bei Zutreffen 
der Voraussetzungen des § 100 

zu mindern. Der sich so ergebende Unter­
schiedsbetrag ist in zwölf gleichen Teilen auf die 
Monate des Kalenderjahres als Lohnzahlungszeit­
räume zu verteilen. Auf den sich so ergebenden 
Monatslohn wird unter Berücksichtigung der auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragenen persönlichen 
Verhältnisse (Steuergruppe, Alleinverdienerfrei­
betrag, Kinderfreibeträge) der Lohnsteuertarif 
angewendet; für Lohnzahlungszeiträume, für die 
aus Verschulden des Arbeitnehmers keine Lohn­
steuerkarte vorliegt, ist der Monatslohn um die 
entsprechenden Hinzurechnungsbeträge gemäß 
§ ·63 zu erhöhen und der Lohnsteuertarif nach 
Steuergruppe A anzuwenden. 

o 
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(3) Die Summe der auf die zwölf monatlichen 
Lohnzahlungszeiträume entfallenden Lohnsteuer 
ist der einbehaltenen Lohnsteuer gegenüberzu­
stellen; vorher ist die einbehaltene Lohnsteuer 
um jene Steuerbeträge zu kürzen, die von solchen 
sonstigen Bezügen einbehalten worden' sind, die 
gemäß Abs. 1 in die Durdlführung des Jahres­
ausgleiches nicht einzubeziehen sind. Ist der ver­
bleibende Teil der einbehaltenen Lohnsteuer 
höher (§ 76 Abs. 1), so ist der Mehrbetrag zu 
erstatten; ist er niedriger (§ 76 Abs. 3), so ist 
der Unterschiedsbetrag durch Steuerbescheid vor­
zuschreiben. Der vorzuschreibende Steuerbetrag 
darf nicht höher sein als der 48.000 S über­
steigende Betrag im Sinne des § 76 Abs. 3. Der 
vorgeschriebene Steuerbetrag ist innerhalb eines 
Monates nach Zustellung des Steuerbescheides zu 
entridlten. 

Außenprüfung 

§ 78. (1) Das Finanzamt überwacht die ord­
nungsgemäße . Einbehaltung und Abfuhr der 
Lohnsteuer durch eine Prüfung (Außenprüfung) 
sowohl der privaten als auch der öffentlich­
rechtlichen Arbeitgeber, die im Bezirk des 
Finanzamtes eine Betriebsstätte unterhalten. 

(2) Die Außenprüfung hat sich hauptsächlich 
darauf zu erstrecken, ob sämtliche Arbeitnehmer, 
auch die nicht ständig beschäftigten, und alle 
zum Arbeitslohn gehörigen Einnahmen, gleich­
gültig, in welcher Form sie gewährt werden, dem 
Steuerabzug unterworfen werden und ob bei der 
Berechnung der Lohnsteuer von der richtigen 
Lohnhöhe ausgegangen worden ist. 

(3) Ergibt sich bei einer Außenprüfung, daß 
die genaue Ermittlung der auf den einzelnen 
Arbeitnehmer infolge einer Nachforderung ent­
fallenden Lohnsteuer mit unverhältnismäßi­
gen Schwierigkeiten verbunden ist, so kann die 
Nachforderung in einem Pauschbetrag erfolgen. 
Bei der Festsetzung dieses Pauschbetrages ist auf 
die Anzahl der durch die Nachforderung er­
faßten Arbeitnehmer, auf die hauptsächlich in 
Betracht kommende Steuergruppe, den Allein­
verdienerfreibetrag, die Kinderfreibeträge sowie 
auf die durchschnittliche Höhe des Arbeitslohnes 
der durch die Nachforderung erfaßten Arbeit­
nehmer Bedacht zu nehmen. 

§ 79. Für die Überwachung und Nachprüfung 
des Steuerabzuges ist beim Finanzamt eine Ar­
beitgeberkartei zu führen. 

V e rp f I ich tun g des Ar bei t g e b e r s 

§ 80. (1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den 
mit der Nachprüfung des Steuerabzuges Beauf­
tragten des Finanzamtes, wenn sie einen mit 
Lichtbild und Dienststempel versehenen Ausweis 
der zuständigen Finanzbehörde vorlegen, das 
Betreten der Geschäftsräume in den üblichen Ge-

schäftsstunden zu gestatten und ihnen die er­
forderlichen Hilfsmittel (Geräte, Beleuchtung) . 
und einen angemessenen Raum oder 'Arbeitsplatz 
zur Erledigung ihrer Aufgaben zur Verfügung 
zu stellen. 

(2) Die Arbeitgeber und ihre Angestellten 
haben d~m Beauftragten des Finanzamtes Ein­
sicht in die von ihnen aufbewahrten Lohnsteuer­
karten der Arbeitnehmer,. in die nach § 58 vor­
geschriebenen Aufzeichnungen und in die Lohn­
bücher der Betriebe sowie in die Gesdläftsbüdler 
und Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die 
Feststellung der den Arbeitnehmern gezahlten 
Vergütungen aller Art und für die Lohnsteuer­
prüfung erforderlich ist. 

(3) Die Arbeitgeber haben ferner jede zum 
Verständnis der Buchaufzeichnungen vom 
Prüfenden verlangte Erläuterung zu geben. 

(4) Die Arbeitgeber haben auf Verlangen dem 
Beauftragten des Finanzamtes auch über sonstige 
für den Betrieb tätige Personen, bei- denen be­
stritten ist, ob sie Arbeitnehmer des Betriebes 
sind, jede gewünschte Auskunft zur Feststellung 
ihrer Steuerverhältnisse zu geben. 

Verpflichtung des Arbeitnehmers 

§ 81. (1) Die Arbeitnehmer des Betriebes haben 
dem mit dei Prüfung Beauftragten jede ge­
wünschte Auskunft über Art und Höhe ihres 
Arbeitslohnes zu geben und auf Verlangen die 
etwa in ihrem Besitz befindlichen Lohnsteuer­
karten (§ 56) sowie die Belege über bereits ent­
richtete Lohnsteuer vorzulegen. 

(2) Der mit der Prüfung Beauftragte ist auch 
berechtigt, von Personen, bei ,denen bestritten 
ist, ob sie Arbeitnehmer des Betriebes sind, jede 
Auskunft zur Feststellung ihrer Steuerverhält-
nisse zu verlangen. . 

Mit 'w i r k u n g der Ver sie her u n g s­
träger 

§ 82. Die Träger der gesetzlichen Sozialver­
sicherung haben den Finanzbehörden jede zur 
Durchführung des Steuerabzuges und der den 
Finanzämtern obliegenden Prüfung und Aufsicht 
dienliche Hilfe zu leisten (§ 158 Abs. 1 BAO.)_ 

Auskunftspflicht der BehÖrde 

§ 83. Das Finanzamt der Betriebsstätte hat ~uf 
Anfrage eines Beteiligten darüber Auskunft zu 
gebell, ob und inwieweit im einzelnen Fall die 
Vorschriften über die Lohnsteuer anzuwenden 
sind. Hat ein Arbeitgeber, dessen Geschäfts­
leitung sich im Inland befindet, Betriebsstätten 
in verschiedenen Finanzamtsbezirken, so ist zur 
Erteilung von Auskünften über Anfragen des 
Arbeitgebers das Finanzamt zuständig, in dessen 
Bezirk sich die Geschäftsleitung des Arbeitgebers 
befindet. . 
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§ 84. Soweit in diesem Unterabschnitt der 
Wohnsitz des Arbeitnehmers maßgebend ist, ein 
inländischer . Wohnsitz jedoch nicht besteht, tritt 
an seine Stelle der inländische gewöhnliche Auf­
enthalt und, wenn ein solcher nicht besteht, die 
Betriebsstä tte. 

§ 84 a. (1) Arbeitnehmern (§ 36), die nach dem 
31. Dezember 1957 Teilschuldverschreibungen 
inländischer Gebietskörperschaften, des Wohn­
haus-Wiederaufbaufonds oder inländischer Elek­
trizitätsversorgungsunternehmungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des .Elektrizitätsförderungsge­
setzes 1953, BGBl. Nr. 113, bei einer österreichi­
schen Kreditunternehmung ,erwerben und hinter­
legen, wird auf Antrag die Lohnsteuer ein­
schließlich des Beitrages vom Einkommen zur 
Förderung des Wohnbaues und für Zwecke des 
Familienlastenausgleiches pauschal im Ausmaß 
von 15 v. H. des Nennbetrages der erworbenen 
Wertpapiere, soweit dieser im Kalenderjahr 
50.000 S nicht übersteigt, durch die Kreditunter­
nehmung, bei der sie die' Wertpapiere erworben 
und hinterlegt haben, erstattet. 

(2) Die Kreditunternehmung, bei der die 
Wertpapiere erworben und hinterlegt worden 
sind, fordert den Steuerbetrag bei der für sie 
zuständigen Finanzlandesdirektion an. Die 
Finanzlandesdirektion überweist ihr den Betrag 
zugunsten des Arbeitnehmers. 

(3) Dem Arbeitnehmer steht das Recht zu, 
die Wertpapiere jederzeit dem Depot zu entneh­
men. In diesem Fall hat die Kreditunternehmung 
15 v. H. des Nennbetrages der entnommenen 
Wertpapiere als Lohnsteuer einschließlich de~ 
Beitrages vom· Einkommen zur Förderung des 
Wohnbaues und für Zwecke des Familienlasten:­
ausgleiches für Rechnung des Arbeitnehmers an 
die für sie zuständige Finanzlandesdirektion bar 
abzuführen; diese Beträge sind nach den für die 
Einhebung und Verrechnung der Lohnsteuer gel­
tenden Bestimmungeri zu behandeln. 

(4) Kreditunternehmungen, die hinterlegte 
Wertpapiere ausfolgen und die Abgabenabfuhr 
gemäß Abs. 3 schuldhaft unterlassen, haben -
unbeschadet des Fortbestehens der Verpflichtung 
für diese Abfuhr - 50 v. H.des Nennbetrages 
dieser Wertpapiere bar an das Bundesministe­
rium für Finanzen abzuführen. 

(5) Eine Konvertierung von Teilschuldver­
schreibungen gjlt weder als Erwerb noch als Ent­
nahme aus dem Depot im Sinne der vorstehenden 
Vorschriften, wenn die Konvertierung im Auf­
trag des Arbeitnehmers durch die Kreditunter­
nehmung, bei der die Wertpapiere hinterlegt 
worden sind, durchgeführt wird' und die einge­
tauschten Wertpapiere bei dieser Kreditunter:­
nehmung im Depot bleiben. Werden Teilschuld­
verschreibungen im Jahre ihrer Begebung ange-

schafft, hinterlegt und bis zur Tilgung im Depot 
belassen, entfällt die Abgabenabfuhr nach Abs. 3. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 sind 
auf nach dem 31. Dezember 1967 angeschaffte 
Teilschuldverschreibungen nicht mehr anzuwen­
den. 

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapital­
ertragsteuer ) 

Steuerabzugspflichtige 
Kapitalerträge . 

§ 85. (1) Bei den folgenden inländischen Kapi­
talerträgen wird die Einkommensteuer durch 
Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) 
erhoben: . 

1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen und 
sonstigen Bezügen aus Aktien, Genußscheinen, 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und an Erwerbs- und Wirtschaftsge­
nossenschaften; 

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem 
Handelsgewerbe als stiller . Gesellschafter; 

3. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen,. bei 
denen neben der festen Verzinsung ein Redlt 
auf Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandel­
anleihen) oder eine Zusatzverzinsung, die sich 
nach der Höhe der Gewinnausschüttungen des 
Schuldners richtet (Gewinnobligationen), . einge­
räumt ist. Die Zinsen aus Teilschuldverschreibun­
gen unterliegen der Kapitalertragsteuer jedoch 
nicht, wenn der Zinsfuß nur vorübergehend her­
abgesetzt und gleichzeitig eine von dem jeweili­
gen Gewinnergebnis des Unternehmens ab­
hängige Zusatzverzinsung bis zur Höhe 'des ur­
sprünglichen Zinsfußes festgelegt worden ist. 

(2) Steuerabzugspflicl;ttige Kapitalerträge sind 
auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben 
den im Abs. 1 bezeichneten Kapitale~trägen oder 
an deren Stelle gewährt werden. Zu den beson­
deren Entgelten· oder Vorteilen gehören amh 
die Gewährung von Freianteilen, Genußscheinen, 
Sachleistungen, Bonis und ähnlichen. Bestehen die 
Kapitalerträge nicht in Geld, so sind sie mit den 
üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzu­
setzen (§ 8 Abs. 2). 

(3) Kapitalerträge sind als inländische anzu­
sehen, wenn der Schuldner Wohnsiti, Geschäfts­
leitung oder Sitzim Inland hat. 

B e f r e i u n g von der Kap i tal e r r r.a g­
steuer 

§ 86. (1) Der Steuerabzug ist nicht vorzu­
nehmen, wenn 

1. Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge 
im Zeitpunkt des ZuflieKens die gleiche Person 
sind, 

545 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)40 von 67

www.parlament.gv.at



545 der Beilagen 41 

2. einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital­
gesellschaft Kapitalertr'äge aus Aktien oder An­
teilen an einer anderen unbeschränkt steuer­
pflichtigen Kapitalgesellschaft zufließen und die 
Gläubigerin nachweislich ununterbrochen seit 
Beginn ihres Wirtschaftsjahres, in' dem ihr der 
Kapitalertrag zufließt, unmittelbar an dem 
Grund- oder Stammkapital der anderen Kapital­
gesellschaft mindestens zu einem Viertel be­
teiligt ist. 

(2) Die Vorschriften des Abs. 1 Z. 2 gelten 
entsprechend. bei Kapitalerträgen, die dem Bund, 
den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän­
den oder Betrieben von inländischen Körperc 

schaften des öffentlichen Rechtes aus der Beteili­
gung an unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital­
gesellschaften zufließen. 

B em e s s u n gun dEn t r ic h tun g der 
Kapitalertragsteue~ 

§ 87. (1) Der Schuldner hat die Kapitalertrag­
steuer mit 15 v. H.der Kapitalerträge für den 
Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuerabzug 
in dem Zeitpunkt vorzunehmen; in dem die 
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen. über­
nimmt der Schuldner der. Kapitalerträge die 
Kapitalertragsteuer zugunsten eines Gläubigers, 
so ist der übernommene Betrag als Leistung des 
Schuldners dem Kapitalertrag hinzuzurechnen. 
Der Steuerabzug ist auch' dann vorzunehmen, 
wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus 

Körperschaft beschlossen wird; fließen dem 
Gläubiger an dem Tag zu (Abs. 1); .der im Be­
schluß als Tag 'der Auszahlung bestimmt worden 
ist. Ist die Ausschüttung nur festgesetzt, ohne 
daß über den Zeitpunkt der Auszahlung ein Be­
schluß gefaßt worden ist, so gilt als Zeitpunkt 
des Zufließens ,der Tag nach der Beschlußfassung. 

(5) Ist bei Einkünften aus der Beteiligung an 
einem Handelsgewerbe als stillcr Gesellsshafter 
in dem Beteiligungsvertrag über df!n Zeitpunkt 
der Ausschüttung keine Vereinbarung getroffen, 
so gilt als Zeitpunkt des Zufließens des Kapital­
ertrages der Tag nach der Aufstellung der Bilanz 
mit der Gewinn- und Verlustrechnung oder 
einer sonstigen Feststellung des Gewinnanteiles 
des stillen Gesellschafters. pie Kapitalertrag­
steuer ist jedoch spätestens s~chs Monate nach 
Schluß des Kalender': oder Wirtschaftsjahres, für 
das der Kapitalertrag ausgeschüttet oder gutge­
schrieben werden soll, abzuführen. 

(6) Haben Gläubiger und Schuldnetvor dem 
Zufließen ausdrücklich Stundung des Kapitaler­
trag es vereinbart, weil der Schuldner vorüber­
gehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist 
der. Steuerabzug erst mit Ablauf der Stundungs­
frist yorzunehmen. Eine Stundung liegt nicht 
vor, wenn der KapitaleJ;"trag dem Gläubiger gut­
geschrieben oder der nicht ausgezahlte Kapital­
crtragals Erhöhung der Einlage oder als Dar­
lehen anzusehen ist. 

Ab fu hr der Kapitalertragsteuer 

Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit. ~der § 88. (1) Der Schuldner der Kapitalerträge hat 
aus Vermietung und Verpachtung gehören. die einbehaltenen Steuerbeträge unter der Be­

zeichnung "Kapitalertragsteuer" binnen einer 
(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Woche nach dem Zufließen der Kapitalerträge 

Kapitalerträgeohne Abzug. Der Steuerbetrag ist· abzuführen, und zwar auch dann, wenn der 
auf den nächsten durch 5 g teilbaren Betrag nach Gläubiger die Einforderung des Kapitalertrages 
unten abzurunden. Die Abrundung ist bei der (zum Beispiel die Einlösung der Gewinnanteil­
Endsumme vorzunehmen, das heißt nach Zu- scheine) unterläßt. Die Kapitalertragsteuer ist an 
sammenrechnung aller Steuerbeträge, die ein das Betriebsfinanzamt des Schuldn.ers (§ 59 BAO.) 
Schuldner zum gleichen Zeitpunkt abzuführen abzuführen. 
hat. d h . (2) Der Schuldner er Kapitalerträge . at mner-

(3) Der Gläubiger ist beim 'Steuerabzug vom 
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuld­
ner. Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber 
dem Bund für die Einbehaltung und Abfuhr der 
Kapitalertragsteuer. Der Gläubiger (Steuer­
schuldner) wird nur in Anspruch genommen, 
wenn 

1. der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor­
schriftsmäßig gekürzt hat oder 

halb der im Abs. 1 festgesetzten Frist dem 
Finanzamt eine Anmeldung nach dem amtlichen 
Vordruck einzureichen. Bei Einkünften aus der 
Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller 
Gesellschafter ist die Anmeldung nach dem amt­
lichen Vordruck in doppelter Ausfertigung ein­
zureichen. Die Anmeldung ist binnen einer Woche 
nach dem Zufließen der Kapitalerträge auch dann 
einzureichen, wenn ein. Steuerabzug nicht vor­
zunehmen ist. Der Grund für die Nichtabfuhr 
ist anzugeben. Die Anmeldung ist mit der Ver­
sicherung zu. versehen, daß die Angaben voll­
ständig und richtig sind. 

2. der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die 
einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschrifts­
mäßig abgeführt hat und dies dem Finanzamt 
nicht unverzüglich mitteilt. 

(3) Der Schuldner der Kapitalerträge ist ver­
(4) Gewinnanteile (Dividenden) und andere pflichtet, dem Gläubiger eine Bescheinigung über 

Kapitalerträge, deren Ausschüttung von einer die Höhe der Kapitalerträge, des Steuerbetrages, 
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über den Zahlungstag und über die Zeit, für 
welche die Kapitalerträge gezahlt worden sind, 
zu erteilen und hierin das Finanzamt, an das der 
Steuerbetrag abgeführt worden ist, anzugeben. 
Diese Verpflichtung des Sd1Uldners entfällt, wenn 
die Kapitalerträge für seine Rechnung durch eine 
Bank oder sonstige Kreditanstalt gezahlt werden 
und wenn über die Zahlung eine Bestätigung 
erteilt wird. 

überwachung des Steuerabzuges 
und Erstattung 

§ 89. (1) Das Finanzamt überwacht die recht­
zeitige und vollständige Abfuhr der Kapitaler­
tragsteuer an Hand der Kapitalertragsteuerliste. 
Bei der Veranlagung der Einkommensteuer, 
Körpctsdlaftsteuer und Vermögensteuer und bei 
allen örtlichen Prüfungen (Buch- und Betriebs­
prüfung, Nachschau, Lohnsteueraußenprüfung 
usw.), die bei dem Schuldner vorgenommen 
werden, ist auch zu prüfen, ob die Kapit!1lertrag­
steuer ordnungsgemäß einbehalten und abge­
führt worden ist. 

(2) Ist ,die Kapitalertragsteuer nicht ordnungs­
gemäß berechnet oder abgeführt worden, so hat 
das Finanzamt von dem Schuldner oder von dem 
Gläubiger (§ 87 Abs. 3) den fehlenden Betrag 
durch Haftungsbescheid anzufordern. 

4. Steuerabzug in besonderen Fällen 

§ 90. (1) Die Einkommensteuer besmränkt 
Steuerpflichtiger wird durm Steuerabzug einge­
hoben: 

1. B,ei Einkünften aus selbständiger literarischer 
(smriftstellerischer), künstlerischer, sportlicher 
oder artistischer Tätigkeit, die im Inland ausge­
übt oder verwertet wird, 

2. bei Einkünften aus ,der überlassung von 
Rechten auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 
oder aus der Gestattung der Verwertung von 
Rechten; insbesondere aus der Einräumung der 
Werknutzung (Werknutzungsbewilligung, Werk­
nutzungsrecht) im Sinne des Urheberrechtsge­
setzes vom 9. April 1936, BGBL Nr.)l1, 

(3) Der Smuldner ist von der Verpflichtung 
zum Steuerabzug befreit, wenn er die geschulde­
ten Beträge auf Grund eines übereinkommens 
nicht an den beschränkt steuerpflichtigen Gläubi­
ger, sondern 'an die Gesellschaft der Autoren, 
Komponisten und Musikverleger (AKM) abführt. 
Diese hat den Steuerabzug vorzunehmen. 

§ 91. (1) Der Schuldner hat die innerhalb eines 
Kalendermonates einbehaltenen Steuerbeträge 
unter der Bezeichnung "Steuerabzug von be­
smränkt steuerpflichtigen Einkünften" bis zum 
10. des folgenden Kalendermonates an sein Be­
triebsfinanzamt (§ 59 BAO.) abzuführen. Sind 
Steuerabzüge für mehrere Gläubiger vorgenom­
men worden, so ist der Gesamtbetrag in einer 
Summe ohne ,Bezeichnung der einzelnen Gläubi­
ger abzuführen. 

(2) Der Schuldner hat die dem Steuerabzug 
unterliegenden Beträge in Smilling laufend auf­
zuzeidmen. Die Aufzeidmungen müssen insbe­
sondere den Zeitpunkt der Zahlung oder der 
Gutschrift oder der Verrechnung sowie die Höhe 
und den Zeitpunkt der Abfuhr der einbehaltenen 
Steuer erkennen lassen. Das nach Abs. 1 zustän­
dige Finanzamt kann den Smuldner ganz oder 
teilweise von dieser Aufzeidmungspflicht be­
freien, soweit andere-zur überprüfung der 
Ordnungsmäßigkeit des Steuerabzuges hinrei­
chende Aufzeichnungen geführt werden. 

(3) Nach Ablauf jedes Kalendermonates hat 
der Smuldner bis zum 10. des folgenden Kalen­
dermonates dem nach Abs. 1 zuständigen Fi­
nanzamt die Höhe der dem Steuerabzug unter­
liegenden Beträge und die Höhe der abgezogenen 
Steuerbeträge mitzuteilen. 

§ 92. (1) Der Smuldner (in den Fällen des 
§ 90 Abs. 3 die Gesellschaft der Autoren, Kompo­
nisten und Musikverleger) haftet für die Ein­
behaltung und Abfuhr der Steuer. 

(2) Der Gläubiger kann neben dem Schuldner 
für die Steuer nur in Anspruch genommen wer­
den, wenn 

1. der Schuldner die geschuldeten Beträge nicht 
vorschriftsmäßig gekürzt hat oder 

3. bei gewerblimen Lizenzgebühren, 2. der Gläubiger weiß, daß der Schuldner (in 
den Fällen des § 90 Abs. 3 die Gesellschaft der 

4. bei Aufsichtsratsvergütungen. Autoren, Komponisten und Musikverleger) den 

(2) Der Steuerabzug beträgt 17 v. H. des vollen einbehaltenen Steuerbetrag nicht vorschriftsmäßig 
abgeführt hat und dies dem Finanzamt nicht un-

Betrages der Einnahmen (Betriebseinnahmen); verzüglich mitteilt. ' 
übernimmt der Schuldner die Steuer zugunsten 
des Gläubigers, so ist der übernommene Betrag (3) Ist die' Steuer nicht ordnungsgemäß ein­
als Leistung des Schuldners den Einnahmen (Be- behalten oder abgeführt worden, so hat das Fi­
triebseinnahmen) hinzuzurechnen. Der Steuer- nanzamt von dem Schuldner (in den Fällen des 
abzug ist vom Schuldner in dem Zeitpunkt vor- § 90 Abs. 3 von der Gesellschaft der Autoren, 
z,unehmen, in dem die im Abs. t genannten Ein-I Komponisten 'und Musikverleger) oder von dem 
künfte dem Gläubiger (Steuerschuldner) zu- Gläubiger (Abs. 2) die Steuer durch Haftungs-
fließen. besdleid anzufordern. 
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5. Veranlagung von steuerabzugspflichtigen Ein­
künften 

§ 93. (1) Sind im Einkommen Einkünfte ent­
halten, von denen ein Steuerabzug vom Arbeits­
lohn vorzunehmen ist, so wird der Steuerpflich­
tige mit dem Einkommen nur veranlagt, wenn 

a) das Einkommen 150.000 S übersteigt und 
darin Einkünfte aus nichtselbständiger Ar­
beit mehrerer Personen (§§ 26 und 27) 
en thalten sind, oder . 

b) die Einkünfte, von denen ein Steuerabzug 
nicht vorzunehmen ist, mehr als 5000 S be­
tragen haben, oder 

c) im Einkommen kapitalertragsteuerpflichtige 
Einkünfte von mehr als 3600 S enthalten 
sind. 

(2) Sind im Einkommen Einkünfte aus nicht­
selbständiger Arbeit beider Ehegatten enthalten 
und liegen 

a) nur die Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a 
vor, dann darf die sich ergebende Einkom­
mensteuer samt Beiträgen nach Abzug der 
einbehaltenen Steuerabzugsbeträge (§ 94 
Abs. 1 Z, 2) nicht höher sein als 40 v. H. 
des Betrages, um den das Einkommen 
150.000 S übersteigt; 

b) die Voraussetzungen des Abs. 1 lit. b oder c 
oder beide zugleich vor und übersteigt das 
Einkommen nicht 150.000 S, so darf die 
sich ergebende Einkommensteuer samt Bei­
trägen nach Abzug der einbehaltenen 
Steuerabzugsbeträge (§ 94 Abs. 1 Z. 2) 
55 v. H. der nicht dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn unterliegenden Einkünfte nicht 
übersteigen; 

c) die Voraussetzungen des Abs. 1 lit. b oder c 
oder beide zugleich vor und übersteigt das 
Einkommen 150.000 S, so darf die sich er­
gebende Einkommensteuer samt Beiträgen 
nach Abzug der einbehaltenen Steuer­
abzugsbeträge (§ 94 Abs. 1 Z.2) nicht 
höher sein ,als die Summe aus 40 v. H. des 
Betrages, um den die Einkünfte aus nicht­
selbständiger Arbeit nach Abzug' der Son­
derausgaben 150.000 S übersteigen, und aus 
55 v.H.der nicht dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn unterliegenden Einkünfte. 

Dieser Höchstbetrag vermindert sich- in den 
Fällen der lit. bund c um die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer samt Beiträgen. 

(3) Sind die Veranlagungsgrenzen des Abs. 1 
nicht erreicht, so findet eine Veranlagung nur 
auf Antrag des Steuerpflichtigen statt, wenn 

a) in seinem Einkommen Gewinnanteile aus 
Aktien (Dividenden), Gewinnanteile und 
Zinsen aus Anteilen an Erwerbs- und Wirt­
schaftsgenossenschaften enthalten sind, oder 

b) die Summe der Einkünfte, von denen ein­
Steuerabzug nicht vorzunehmen ist, einen 
Verlust ergeben hat, oder 

c) zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
eine im Ausland entrichtete Einkommen­
steuer auf die inländische Einkommensteuer 
anzurechnen ist. 

Der Antrag kann bis zum Ende des auf den 
Veranlagungszeitraum zweitfolgenden Kalender­
jahres gestellt werden. Ergibt sich im Falle der 
Wiederaufnahme des Verfahrens, daß die Vor­
aussetzungen der lit. b vorliegen, so ist eine Ver­
lustveranlagung vorzunehmen. Ist ein Jahresaus­
gleich von Amts wegen (§ 76 Abs. 3) nur des­
halb nicht durchzuführen, weil die Summe der 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 48.000 S 
nicht überstt!igt, dann ist die beantragte Ver­
anlagung nur durchzuführen, wenn die im Ab­
zugsweg einbehaltenen Beträge die zu veranla­
gende Einkommensteuer übersteigen. 

(4) Findet eine Veranlagung gemäß Abs. 1 
bis 3 statt, so ist von den Einkiinften, von denen 
ein Steuerabzug nicht vorzunehmen war, ein Be­
trag bis zur Höhe dieser Einkünfte, höchstens 
jedoch ein Betrag von 5000 S, abzuziehen. Dieser 
Freibetrag darf die Einkünfte, von denen ein 
Steuerabzug vom Arbeitslohn vorzunehmen war, 
nicht übersteigen und ist auf Einkünfte, die ge­
mäß den §§ 34 und 34 a gesondert behandelt 
werden, nicht anzuwenden. Sind im Einkommen 
Gewinnanteile aus Aktien (Dividenden) oder Ge­
winnanteile und Zinsen aus Anteilen an Erwerbs­
und Wirtschaftsgenossenschaften enthalten, so 
ist von diesen ein Betrag bis zur Höhe dieser 
Einkünfte, höchstens jedoch ein Betrag von 
3600 S, abzuziehen. 

(5) Stammen im Falle einer Veranlagung ge­
mäß Abs. 1 lit. b die dem Steuerabzug nicht 
unterliegenden Einkünfte lediglich aus der Ver­
wertung von selbstgeschaffenen literarischen oder 
künstlerischen Urheberrechten, so bleiben die 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei der 
Veranlagung außer Betracht. Die Einkommen­
steuer ist jedoch mit dem Prozentsatz zu berech­
nen, der auf das gesamte Einkommen entfallen. 
würde. Diese Bestimmungen sind auch dann an­
zuwenden, wenn neben den Einkünften aus der 
Verwertung von selbstgeschaffenen literarischen 
oder künstlerischen Urheberrechten andere dem 
Steuerabzug nicht unterliegende Einkünfte vor­
liegen, die insgesamt den Freibetrag von 5000 S 
(Abs. 4 erster Satz) nicht übersteigen. Die Be­
stimmungen dieses Absatzes sind nicht anzu­
wenden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
lit. a vorliegen oder der Steuerpflichtige dies be­
antragt. 

(6) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht­
selbständiger Arbeit sind sonstige Bezüge nur in­
soweit zu berücksichtigen, als sie gemäß § 67 
Abs. 3 den laufenden Bezügen beim Steuerabzug 
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vom Arbeitslohn zuzurechnen oder gemäß § 67 
Abs. 7 oder 11 nach dem Lohnsteuertarif zu 
versteuern waren. 

§ 93 a. übersteigt das Einkommen den Betrag 
von 13.900 S und sind nicht die Voraussetzungen 
für eine Veranlaguhg nach § 93 gegeben, so ist 
bei der Veranlagung, wenn im Einkommen Ge­
winnanteile aus Aktien (Dividenden), Gewinn­
anteile und Zinsen aus Anteilen an Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften oder Zinsen festver­
zinslicher österreichischer Wertpapiere enthalten 
sind, ein Betrag bis zur Höhe dieser Gewinn­
anteile und Zinsen, höchstens jedoch ein Betrag 
von 3600 S, abzuziehen; übersteigt das Einkom­
men den Betrag von 13.900 S nicht, so ist die 
von Gewinnanteilen aus Aktien (Dividenden) 
oder Gewinnanteilen und Zinsen aus Anteilen 
an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
einbehaltene Kapitalertragsteuer auf Antrag des 
Steuerpflichtigen zu erstatten. Der Antrag k,ann 
bis zum Ende des auf den Veranlagungszeitraum 
folgenden Kalenderjahres gestellt werden. 

6. Abschlußzahlung 

§ 94. (1) Auf die Einkommensteuerschuld wer­
den angerechnet: 

1. Die für den Veranlagungszeitraum entrich­
tete Vorauszahlung; 

2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Be­
träge, soweit sie auf die im Veranlagungszeit­
raum bezogenen Einkünfte entfallen, mit Aus­
nahme jener Steuerbeträge, die von Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit, die gemäß § 93 
Abs. 5 und 6 bei der Veranlagung außer Betracht 
bleiben, entrichtet worden sind. Ist ein Jahres­
ausgleich (§ 76) durchzuführen, so tritt an die 
Stelle der durch Steuerabzug einbehaltenen Be­
träge die auf Grund des durchgeführten Jahres­
ausgleiches festgestellte Lohnsteuer. 

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als 
die Summe der Beträge, die nach Abs. 1 anzu­
rechnen sind, so ist der Unterschiedsbetrag inner­
halb eines Monates nach Bekanntgabe des Steuer­
bescheides zu entrichten (Abschlußzahlung). Der 
Teil der Abschlußzahlung, der der im Veranla­
gungszeitraum fällig gewordenen, aber nicht ent­
richteten Vorauszahlung entspricht, ist sofort zu 
entrichten. 

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als 
die Summe der Beträge, .die nach Abs. 1 anzu­
rechnen ist, so wird der Unterschiedsbetrag nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides durch Auf­
rechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(4) Findet wede'r eine Veranlagung nach § .93 
noch nach § 93 a statt, so gilt die Einkommen­
steuer, die auf steuerabzugspflichtige Ei~künfte 
entfällt, für diesen Fall für den Bezieher dieser 
Einkünfte als getilgt, wenn er weder gemäß § 721 
Abs. 2 noch gemäß § 87 Abs. 3 in Anspruch 

genommen werden noch auch einen J ahresaus­
gleich gemäß § 76 Abs. 1 beantragen kann. 
Findet eine Veranlagung nach § 93 statt und 
bleiben hiebei Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit gemäß § 93 Abs. 5 und 6 außer Betracht, 
so gilt die Einkommensteuer, die auf die ausge­
schiedenen steuer abzug spflichti gen Einkünfte ent­
fällt, für diesen Fall für den Bezieher dieser Ein­
künfte als getilgt, wenn er weder gemäß § 72 
Abs. 2 in Anspruch genommen werden noch 
auch einen Jahresausgleich gemäß § 76 Abs. 1 
beantragen. kann. 

VI. BESTEUERUNG· NACH DEM VER­
BRAUCH 

§ 95. (1) Der Steuerpflichtige kann nach dem 
Verbrauch besteuert werden, wenn der Ver­
brauch im Kalenderjahr 60.000 S überstiegen hat 
und um mindestens die Hälfte höher ist als das 
Einkommen. Der Betrag von 60.000 S erhöht 
sich um je 12.000 S für jedes Kind, für das dem 
Steuerpflichtigen ein Kinderfreibetrag nach § 32 
zusteht oder gewährt wird. 

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendun­
gen des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und 
für seine Lebensführung und die Lebensführung 
seiner Angehörigen. 

(3) Zum Verbrauch gehören nicht: 

1. Die Sonderausgaben (§ 10); 
2. die Steuern vom Einkommen und sonstigen 

Personensteuern; 
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattun­

gen, soweit sie das den Verhältnissen des Steuer­
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen 
haben; 

4. Ausgaben für politische, wissenschaftliche, 
künstlerische, mildtätige oder gemeinnützige 
Zwecke; 

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes­
fälle oder Unglücksfälle oder durch körperliche 
oder geistige Gebrechen verursacht sind; 

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines 
Kindes entstanden sind; 

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch 
den Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes 
oder den Unterhalt eines bedürftigen Angehöri­
gen entstanden sind; 

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen 
für Arbeitnehmer oder für frühere Arbeitnehmer 
oder für ihre Angehörigen; 

9. der Teil des Verbrauches, den der Steuer­
pflichtige bestritten hat 

a) aus Einkommen, das er in den letzten drei 
Jahren versteuert, aber nicht verbraucht 
hat, 

b) aus Bezügen, die nach § 3 steuerfrei sind, 
oder aus Bezügen, die dem Steuerpflichti-
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g~n nach § 22 Z. 1 lit. c zweiter Satz nicht 
zuzurechnen sind. 

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch 
beträgt die Hälfte der Steuer, die sich aus dem 
Einkommensteuertarif ergibt. Wenn der sich 
danach ergebende Steuerbetrag geringer ist als 
der Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung 
des Einkommens ergeben würde, so ist der Be­
steuerung nicht der Verbrauch, sondern das Ein­
kommen zugrunde zu legen. 

VII. BESTEUERUNG BESCHRÄNKT 
STEUERPFLICHTIGER 

B e s c h r ä n k t s t e u e r p f I ich t i g e E i n­
künfte 

§ 96. Inländische Einkünfte im Sinne der be­
schränkten Einkommensteuerpflicht (§ 1 Abs. 2) 
sind: 

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen 
Land- und Forstwirtschaft (§§ 13 und 14); 

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 
16), für den im Inland eine Betriebsstätte unter­
halten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt 
ist. Einkünfte aus der Veräußerung von inländi­
schen Bodenschätzen (§ 16 a) und Einkünfte aus. 
der Veräußerung eines Anteiles an einer inländi­
schen Kapitalgesellschaft (§ 17); 

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18), 
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder 
worden ist; 

4. Einkünfte aus nichtselbständiger. Arbeit 
(§ 19), die im Inland ausgeübt oder verwertet 
wird oder worden ist, und Einkünfte, die aus 
inländischen öffentlidien Kassen mit Rücksicht 
auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstver­
hältnis gewährt werden. Die Arbeit wird im In­
land ausgeübt, wenn der Arbeitnehmer im In­
land persönlich tätig geworden ist; sie wird im 
Inland verwertet, wenn sie zwar nicht im Inland 
persönlich ausgeübt wird, aber ihr wirtschaft­
licher Erfolg der inländischen Volkswirtschaft 
unmittelbar zu dienen bestimmt ist. Auch Ein­
künfte aus nichtselbständiger Arbeit von Schiffs­
personal auf österreichischen Schiffen unterliegen 
der beschränkten Steuerpflicht, soweit nicht un­
beschränkte Steuerpflicht gegeben ist; 

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne 
des § 20 Abs. 1 Z. 1 und 2, wenn der Schuldner 
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland 
hat, und Einkünfte im Sinne des § 20 Abs. 1 
Z. 3 und 4, wenn das Kapitalvermögen durch 
inländischen Grundbesitz, durch inländische 
Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes über Grundstücke unterliegen, oder 
durch Schiffe, die in ein inländisches Schiffs­
register eingetragen sind, unmittelbar oder mit­
telbar gesichert ist. Ausgenommen sind Zinsen 
aus Anleihen und Forderungen, die in ein öffent-

liches Schuldbuch eingetragen sind oder über die 
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind. Die 
Einkünfte aus Teilschuldverschreibungen unter­
liegen aber der beschränkten Steuerpflicht, wenn 
bei ihnen neben der festen Verzinsung ein Recht 
auf Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandel­
anleihen) oder eine Zusatzverzinsung eingeräumt 
ist, die sich nach der Höhe der. Gewinnausschüt­
tungendes Schuldners richtet (Gewinnobligatio­
nen), und wenn der Schuldner Wohnsitz; Ge­
schäftsleitung oder Sitz im Inland hat; 

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
(§§ 21 und 99), wenn das unbewegliche Ver­
mögen, die Sachinbegriffe oder Rechte im Inland 
belegen oder in ein inländisches öffentliches Buch 
oder Register eingetragen sind oder in einer in­
ländischen Betriebsstätte verwertet werden; 

7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Z. 1; 
8. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Z. 2, 

soweit es sich. um Spekulationsgeschäfte mit in­
ländischen Grundstücken oder mit inländischen 
Rechten handelt, die den Vorschriften des bür­
gerlichen Rechtes über Grundstücke unterliegen. 

Sondervorschriften für 
b e s ehr ä nk t S te u er p f I ich t i g e 

§ 97. (1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen 
Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4) oder Werbungs­
kosten (§ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit 
inländischen Einkünften in wirtschaftlichem Zu­
sammenhang stehen. Die Vorschriften der §§ 10 
und 33 bis 34 b sind nicht anwendbar. 

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug 
unterliegen, und bei Einkünften im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Z. 3 und 4 ist für beschränkt Steuer­
pflichtige ein Ausgleidl mit Verlusten aus ande­
ren Einkunftsarten (§ 2 Abs. 2) nicht zulässig. 

(3) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die 
dem Steuerabzug unterliegen, gilt bei beschränkt 
Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als ab­
gegolten, wenn die Einkünfte nicht Betriebsein­
nahmen eines inländischen Betriebes sind. 

(4) Betragen die gesamten inländischen Ein­
künfte nach Ausscheidung der dem Steuerabzug 
unterliegenden Einkünfte (Abs. 3) nicht mehr 
als 300 S, dann ist die Einkommensteuer nicht 
festzusetzen. . 

(5) Die Einkommensteuer bemißt sieh bei be­
schränkt Steuerpflidltigen, die veranlagt werden, 
nach Steuergruppe B (§ 32 Abs. 7). Sie beträgt 
aber mindestens 17 v. H. der Einkünfte. Diese 
sind gemäß § 32 Abs. 6 ab- oder aufzurunden. 

VIII. üBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIM­
MUNGEN 

§ 98. Die Einkommensteuer (Lohnsteuer) darf 
auf die Arbeitgeber nicht überwälzt werden. Ent­
gegenstehende Vereinbarungen sind rechts-
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unwirksam. Verbotswidrig durch den Arbeit­
geber geleistete Zahlungen können innerhalb 
der im § 1479 des allgemeinen bürgerlichen Ge­
setzbuches festgelegten Verjährungsfrist zuriick­
gefordert werden. 

§ 99. (1) Baukostenzuschüsse sind bei der Er­
mittlung der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung insoweit keine steuerpflichtigen 
Einnahmen, als 

a) Ausgaben zur Wiederherstellung von Ge­
bäuden, die durch Kriegseinwirkung be­
schädigt oder zerstört sind, gemacht wur­
den oder im Jahre des Zufließens der Bau­
kostenzuschüsse gemacht werden und 

'b)diese Ausgaben nieht bereits eine Minde­
rung des Einkommens bewirkt haben. 

(2) Baukostenzuschüsse, denen Ausgaben für 
die Wiederherstellung der im Abs. 1 lit. a ge­
nannten Gebäude noch nicht gegenüberstehen, 
bleiben im Jahre der Vereinnahmung (§ 11) bei 
der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung außer Betracht. Sie werden 
steuerpflichtig, soweit sie die in den nächstfol­
ge.r:tden beiden Kalenderjahren entstehenden Aus­
gaben (Abs. 1 lit. a) übersteigen; § 34 findet 
keine Anwendung. 

(3) Baukostenzuschüsse im Sinne des Abs. 1 
sind Zahlungen, die Mieter zur Wiederherstel­
lung von Gebäuden leisten, die durch Kriegsein­
wirkung beschädigt oder zerstört sind und für 
die als Gegenleistung zeitweilig auf die Ausübung 
des Kündigungsrechtes oder die Forderung des 
üblichen laufenden Mietzinses verzichtet wird. 

{4) Ausgaben zur Wiederherstellung von Ge­
bäuden, die durch Kriegseinwirkung beschädigt 
oder zerstört sind und die nicht Bestandteile 
eines Betriebsvermögens sind, bilden, soweit ihnen 
nicht Baukostenzuschüsse gegenüberstehen, im 
Jahre ihrer E,ntstehung eine Abzugspost; sie 
können auf Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre 
verteilt werden, soweit sie nicht bereits eine 
Minderung des Einkommens bewirkt haben. Die 
Bestimmungen dieses Absatzes sind nicht anzu­
wenden, soweit für die Wiederherstellung öffent­
liche Mittel oder Mittel öffentlicher Fonds in An­
spruch genommen worden sind. 

§ 100. (1) Von den Einkünften aus nichtselb­
ständiger Arbeit der Land- und Forstarbeiter 
ist bei der Berechnung der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) ein besonderer Freibetrag (Land­
arbeiterfreibetrag) abzurechnen. Dieser beträgt 
in den 

Steuergruppen 
A B 

täglich ............ 5'- S 7'50 S 
wöchentlich. . . .. .. . 30'- S 45'- S 
monatlich ......... 130'- S 195'- S 
jährlich ........... 1560'- S 2340'- S 

Der Landarbeiterfreibetrag ist ohne Eintra­
gung auf der Lohnsteuerkarte anläßlich jeder 
Lohnauszahlung zu berücksichtigen. Der Frei­
betrag darf vom Arbeitslohn nicht abgezogen 
w'erden, wenn der Arbeitnehmer 

1. eine Lohnsteuerkarte nicht vorgelegt hat 
oder 

2. eine Lohnsteuerkarte mit einem HinlZurech­
nungsbetrag vorgelegt hat oder 

3. nur kurzfristig beschäftigt wird (§ 64). 

(2) Land- und Forstarbeiter sind Arbeit­
nehmer, die in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben (§ 13) ausschließlich oder überwiegend 
körperlich tätig sind und der Pensionsversiche­
rung der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial­
versicherungsanstalt unterliegen oder nach den 
Merkmalen ihres Dienstverhältnisses unterliegen 
würden; Arbeitnehmer, die der Pensionsversiche­
rung der Angestellten unterliegen oder nach den 
Merkmalen ihres Dienstverhältnisses unterliegen 
würden, haben keinen Anspruch auf einen Land­
arbeiterfreibetrag. 

§ 101. (1) Den Inhabern von Amtsbescheini­
gungen und OpferaUsweisen ist bei der Ermitt­
lung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) auf An­
trag der Abzug eines besonderen Betrages vom 
Einkommen (Arbeitslohn) zu gewähren; dieser 
beträgt, wenn die Einkommensteuer veranlagt 
wird, 4368 S jährlich, wenn die Einkommensteuer 
im Abzugswege erhoben wird (Lohnsteuer), 

bei täglicher Lohnzahlung ........ 14 S 
bei wöchentlicher Lohnzahlung .... 84 S 
bei monatlicher Lohnzahlung .... 364 S 

(2) Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn 
(§ 19) von zwei oder mehreren Arbei'tgebern, 
dann gebührt der Freibetrag nur einmal. ' 

§ 102. (1) Körperbehinderten ist bei der Er­
mittlung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) auf 
Antrag ein Pauschbetrag (Abs. 2) zur Abgeltung 
etwaiger außergewöhnlicher Belastungen, die 
durch die Körperbehinderung veranlaßt sind, zu 
gewähren. Körperbehinderten, die erwerbstätige 
Arbeitnehmer sind, ist außerdem auf Antrag ein' 
Pauschbetrag zur Abgeltung etwaiger erhöhter 
Werbungskosten (Abs. 2) zu gewähren. 

(2) Die Höhe der Pauschbeträge bestimmt sich 
nach dem Ausmaß der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit. Die Tatsache der Körperbehinderung 
und das Ausmaß der Minderung der Erwerbs:... 
fähigkeit sind durch eine amtliche Bescheinigung 
der für diese Feststellung zuständigen Behörde 
nachzuweisen. Zuständige Behörde ist 

a) bei Kriegsbeschädigten das Landesinvaliden­
amt, 

b) bei Berufskrankheiten oder Berufsunfällen 
von Unselbständigen'der Träger der gesetz­
lichen Sozialversicherung, 
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c) in allen übrigen Fällen das Gesundheitsamt, 
im Bereich der Stadt Wien der Amtsarzt 
des jeweiligen Bezirkspolizeikommissariates. 

Es werden jährlich gewährt: 

Bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um 

Pauschbetrag für 
außergewöhnliche 
Belastung bei allen 
Steuerpflichtigen 

25 v. H. bis ausschließlich 
35 v. H. ........ 200 S 

35 v. H. bis ausschließlich 
45 v. H. ........ 300 S 

45 v. H. bis ausschließlich 
55 v. H. ........ 750 S 

55 v. H. bis ausschließlich 
65 v. H. ........ 875 S 

65 v. H. bis ausschließlich 
75 v. H. ........ 1025 S 

75 v. H. bis ausschließlich 
85 v. H. ......... 1150 S 

85 v. H. bis ausschließlich 
95 v. H. ........ 1300 S 

95 v. H. bis einschließlich 
100 v. H. ........ 1500 S 

bei Bezug von Pflegezulage 
oder Blindenzulage. 5000 S 

Pauschbetrag für 
erhöhte Werbung .. 
kosten bei erwerbs-

tätigen Arbeit­
nehmern 

150 S 

200 S 

500 S 

600 S 

700 S 

800 S 

900 S 

1000 S 

2000 S. 

Ein Abzug des Pauschbetrages für erhöhte 
Werbungskosten ist nur bis zur Höhe der Ein­
nahmen ,aus nichltselbS'tändiger Arbeit zulässig. 

(3) Treffen bei körperbehinderten Steuerpflich­
tigen Beschädigungen verschiedener Art zu, so 
ist das amtli,ch anerkannte höchste Ausmaß der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit maßgebend. 

(4) Körperbehinderten Inhabern von Amts­
besch.einigungen oder Opferausweisen sind wahl­
weise entweder der besondere Betrag nach § 101 
oder die Pausch'beträge nach Abs. 1 bis 3 zu ge­
währen. 

(5) Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn von 
zwei oder mehreren Arbeitgebern,' dann gebührt 
der Pauschbetrag nur einmal. 

§ 103. (1) Die Bestimmu~,g über die Alters" 
grenze im § 32 Abs. 2 Z. 2 lit. a hat zu lauten: 

Für.die Veranlagung6'zeiträume 1969 und 1970 
"das 44. Lebensjahr"; 

für die Veranlagungszeiträume 1971 und 1972 
"das 45. Lebensjahr"; 

für die Veranlagungszeiträume 1973 und 1974 
"das 46. Lebens jahr"; 

für die Veranlagungszeiträume 1975 und 1976 
,,.das 47. Lebensjahr"; 

für die VeranLagungs2'Jeiträume 1977 und 1978 
"das 48. Lebensjahr"; 

für die Veranlagungszeiträume 1979 und 1980 
"das 49. Lebensjahr"; 

für die Veranlagungszeiträume ab 1981 
"das 50. Lebensjahr". . 

(2) Die Bestimmung über die Altersgrenze im 
§ 46 Abs. 1 Z. 2 lit. a hat zu lauten: 

Für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 1968, aber vor dem L Jänner 1971 
enden, "das 44. Lebensjahr"; 

für L~hnzahlul1gszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 1970, aber vor dem 1. Jänner 1973 
enden, "das 45. Lebensjahr"; 

für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 1972, aber vor dem 1. Jänner 1975 
enden, "das 46. Lebensjahr"; 

für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 1974, aber vor dem 1. Jänner 1977 
enden, "das 47. Lebensjahr"; 

für Lohnzahlungszeiträume, die na·ch dem 
31. Dezember 1976; aber vor dem 1. Jänner 1979 
enden, "das 48. Lebensjahr";' 

für Lohnzahlungszeiträume, . die nach dem 
31. Dezember 1978, aber vor dem 1. Jänner 1981 
enden,,,das 49. Lebensjahr"; 

für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 1980 enden, "das 50. Lebensjahr". 

Arbeitnehmer, die nach der Bestimm~ng des 
§ 46 Abs. 1 Z. 2 lit. a oder nach den Bestimmun­
gen dieses Absatzes in die Steuergruppe B oder 
in die Steuergruppe lIdes § 46 Einkommen­
steuergesetz 1953 gefallen sind, sind ni,cht mehr 
in die Steuergruppe A rüd{zureihen. 

Beg ü n s t i gun g des We I' t pa pie 1'­

sparens 

§ 104. (1) Bei Erwerb von auf Inhaber lau­
tenden Teilschuldversch,reibungen inländischer 
Schuldner nach dem 31. Dezember 1967 wird 
Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn nicht gemäß 
§ 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, und Arbeitneh­
mern (§ 36) auf Antrag die Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) einschließlich der Beiträge vom Ein­
kommen im Ausmaß von 15 v. H. des Nenn­
betrages der erworbenen Wertpapiere, soweit 
dieser im Kalenderjahr 100.000 S ni,cht übersteigt, 
pauschal erstattet. Den Teilschuldverschreibun­
gen sind Pfandbriefe und Kommunalsdmldver­
schreibung,en gleichgestellt. Voraussetzung ist, 
daß die Wertpapiere mit einer Mindestlaufzeit 
von 15 Jahren ausgestattet sind und im Jahre 
ihrer Begebung (Ausgabe) bei ein und derseloen 
österreichischen Kreditunuernehmung erworben· 
und hinterlegt werden. Als Hinterlegung bei 
dieser Kreditunternehmung gelten auch die Ein­
tragung im Bundesschuldbuch und die Giro­
sammelverwahrung' bei einer Wertpapiersammel­
bank, wenn der Auftrag für diese Verwahrungs­
art der Kreditunternehmung erteilt wird, bei 
der die Wertpapiere erworben worden sind. 

, (2) Die pauschiaLe Erstattung erfolgt durch die 
Kreditunternehmung, bei der die 'Wertpapiere 
erworben und hinterlegt worden sind. Diese 
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fordert den zu erstattenden Steuerbetrag bei tier 
für sie zuständig'en Finanzlandesdirektion an. 
Die Finanzlandesdirektion überweist ihr den Be­
trag zugunsten des Steuerpflhchtigen. 

(3) Dem Steuerpflichtigen steht das Recht zu, 
die Wertpapiere jederzeit dem Depot zu ent­
nehmen. Als Entnahme gilt auch die Entnahme 
aus der Girosammelverw,ahrung - ausgenom­
men die FäHe des Abs. 5 - und di,e Löschung 
der Eintragung im Bundesschuldbuch. In diesem 
Fall hat die Kfledituntemehmung 15 v. H. des 
Nennbetrages der entnommenen Wertpapiere als 
Einkommensteuer (Lohnsteuer) einschließlich der 
Beiträge vom Einkommen für Rechnung des 
Steuerpflichtigen an die für sie zuständige Finanz­
landesdirektion abzuführen; diese Beträge sind 
nach den für die Einhebullig der Lohnsteuer gel­
tenden Bestimmungen zu behandeln. Der abzu­
führende Abgabenbetrag ,ermäßigt si,ch auf 
6 'v. H., wenn die Entnahme aus dem Depot erst 
nach Ablauf von sieben Jahren erfolgt. Die Ab­
gabenabfuhr entfällt, wenn die Wertpapiere bis 
zur Tilgung im Depot belassen werden. Dies gilt 
nidlt, wenn zwischen der Anschaffung und einer 
Tilgung, die auf eine vorzeitige Kündigung 
zurü~zuführen ist, ein Zeitraum von weniger 
als sieben Jahren liegt. 

(4) Kreditunternehmungen, di,e hinterlegte 
Wertpapiere ,ausfolgen und die Abgabenabfuhr 
gemäß Abs. 3 schuldhaft unterlassen, haben 
- unbesch<Vdet des Fortbestandes der Verpflich­
tung für diese Abfuhr - 50 v. H. des Nenn­
betrages dieser Wertpapiere an die zuständige 
Finanzlandesdirektion abzuführen. 

(5) Die übertragung von Wertpapieren aus 
der Girosammelverwahrung in die Sonderver­
wahrung gilt nicht als Entnahme aus dem Depot 
im Sinne des Abs. 3, wenn die Wertpapiere von 
der Kreditunternehmung verwahrt werden, bei 
der sie erworben worden sind. 

(6) Eine Konvertierung von TeilsdlUldver­
schreibungen gilt weder als Erwerb noch als Ent­
nahme aus dem Depot im Sinne der vorstehen­
den Vorschriften, wenn die Konvertierung im 
Auftrag des Steuerpflichtigen durch die Kreait­
unternehmung, bei der die WertpapieJ.'"e hinter­
legt woiden sind, durchgeführt wird und die 
eingetauschten Wertpapiere bei dieser Kredit­
unternehmung im Depot bleiben. 

(7) ,Beim Umtausch von Wandelschuldver­
sch,reibungen in' Aktien gelten die Bestimmungen 
des Abs .. 6 ,sinngemäß. Die Abgabenabfuhr 
(Abs. 3) entfällt in diesem Fall zur Gänze, wenn 
die eingetauschten Aktien bis zum Endzeitpunkt 
der planmäßigen Laufzeit der Wandelsch.uldver­
schreibungen im Depot belassen werden. 

(8) Die zuständige Finanzlandesdirektion kann 
in berü~sichtigungswürdigen Fällen einem Wech­
seI des Depots zu einer anderen inländischen Kre-

ditunternehmung zustimmen, wenn die über­
nehmende Kreditunternehmung die Verpflich­
tungen der übertragenden Kreditunternehmung 
nach den Abs. 2 bis '* übernimmt. 

(9) Die Zinsen aus gemäß Abs. 1 begün5'tigt 
angeschafften 'Wertpapieren sind, soweit sie auf 
die Zeit der HinterlegungentfaUen, steuerfrei. 

§ 105. Für die in den Wirtschaftsjahren 1957 
bis eins·cMießlich 1966 eingetretenen Verluste ist 
§ 10 Abs. 1 Z. 5 des Einkommensteuergesetzes 
1953 in ,der Fassung der Einkommensteuer­
novelle 1957, BGBl. Nr. 283, ,anzuwenden. 

§ 106. Ergeben die Steuersätze der §§ 66 
Abs. 2 Z. 2, 67 Abs. 1, 87 Abs. 1 und 90 Abs. 2 
ein~ch.ließlidJ der Beiträge vom Einkommen 
Hundertsätze mit Hundertstelprozenten, dann 
sind diese bis zu fünf Hundertstelprozent zu 
vernachlässigen und mehr als fünf Hundertstel­
prozent als ein Zehntelprozent zu rechnen. 

§ 107. (1) Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden, 

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt 
wird, erSitmalig bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 1968, 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder du,rch 
Jahresausgleich festgestellt w1ird, für Lohn­
zahlungszeiträume, die nach dem 31. De­
zember 1967 enden, 

c) beim Steuerabzug in sonsrigen Fällen für 
die Zeit ab 1. Jänner 1968. 

(2) Die Bestimmungen des § 26 Abs. 3 und 
des § 27 Abs. 7 treten abweichend von den im 
A bs. 1 getroffenen Anordnungen am 1. Jänner 
1967 mit der Maßgahe in Kraft, daß sie auf 
Einkommensteuerschuldigkeiten für Veran­
lagungszeiträume, die vor dem 1. Jänner 1967 
enden, nicht anzuwenden sind. 

(3) Vor Inkrafureten des § 19 Abs. 2 Z. 2 
dieses Bundesgesetzes ergangene EntscheidWlgen' 
des Bundesministeriums für Fimmzen über die 
steuerliche Behandlung von Reisekostenentschädi­
gungen, soweit sie den Arbeitnehmer günstiger 
stellen, bleiben unberührt. 

(4) Die in anderen Bundesgesetzen enthalte­
. nen einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen 
bleiben in ihrer Geltung unberührt. 

§ 108. Mit der Vollziehung des § 4 Abs. 4 
Z. 3 zweiter Satz und des § 34 a Abs. 4 ist das 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie, mit der der übrngen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes das BundesminiSlte:rium für 
Finanzen betraut. 

/ 
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Anlage zu § 4 Abs. 4 Z. 1 fit. c EStG. 1967 
Die Jahresbeträge der laufenden 

Unterstützungen sind zu vervielfachen 
bei Unter-

Erreimtes Alter des Unterstützungs- bei Unter- stützungen an 
empfängers (Jahre) Stützungen an Witwen (Waisen) 

ehemalige Betriebs- ehemaliger 
zugehörige mit Betriebs-

zugehöriger mit 

bis 24 _ .......... 10 20 
25 .................. . 11 20 
26 .................. . 12 20 
27 b~s 28 .......... . 13 20 
29 his 31 .......... . 14 20 
32 bis 37 .......... . 15 19 
38 bis 43 .......... . 15 18 
44 bis 46 .......... . 15 17 
47 bis 49 .......... . 15 16 
50 ................. . 15 15 
51 bis 52 ••••••••• o' 14 15 
53 bis 55 ........... 14 14-
56 bis 57 ......... o. H 13 
58 bis 60 •••••••• 0" 13 12 
61 bis 62 .......... . 13 11 
63 bis 64 ........... 12 10 

Anlage zu § 6 c Abs. 3 EStG. 1967 

Burgenland 

Sämrliche politischen Bezirke. 

Kärnten 

Die Gebiete südlich der Gail bis zu ihrer 
Mündung in die Drau und von da ab südlich der 
Drau bis zur Staatsgrenzeoowie die Gerichts­
bezirke Völkermarkt und St. Paul im Lavanttal. 

Nieclerösterreich 

politische Bezirke Bruc:k an der Leitha, Gän­
serndorf (ohne die Ortsgemeinden Aderkl;;a, 
Deutsch-Wagram, Groß-Enzersdorf, Großhofen, 

Erreimtes Alter des Unterstützungs­
empfängers (Jahre) 

65 ........................ 
66 bis 67 ............ 
68 ............................ 
69 ..................... 
70 ......................... 
71 bis 72 .................. 
73 ........................ 
74 bis 75 .............. 
76 ............................. 
77 ........................... 
78 bis 79 .................. 
80 ................................. 
81 bis 84 . ................. 
85 bis 87 .................. 
88 bis 91 .................... 
92 bis 97 ............. 
98 bis 100 .. ................. 

Anlage A 

Die Jahresbeträge der laufenden 
Unterstützungen sind zu vervielfachen 

bei Unter-
bei Untet- stützungen an 

stützungen an Witwen (Waisen) 
ehemalige Betriebs- ehemaliger 

zugehörige mit Betriebs-
zugehöriger mit 

11 10 
11 9 
10 9 
10 8 

9 8 
9 7 
8 7 
8 6 
7 6 
7 5 
6 5 
6 4 
5 4-
4- 3 
3 3 
2 2 
1 1 

Anlage B 

Mühlleiten, Oberhausen, Parbasdorf undRaas~ 
dorf), Gmünd, Hollabrunn, Horn,· Mistelbach 
an der Zay,a, Waidhofen an der Thaya, Zwettl. 

Die nördlich der Donau gelegenen Teile des 
politischen Bezirkes Melk und die Gerichts­
bezirke Spitz und Gföhl. 

Oberösterreich 

Politische Bezirke Freistadt, Perg, Rohrbadl, 
Urfahr-Umgebung. 

Steiermark 

Gerichtsbezirke Arnfels, Eibiswald, Fehring, 
Fürstenfeld, Leibnitz, Mureck, Radkersbutg .. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Im Ja,hre 1938 wurde da,s deutsche Ein­
kommensteuerrecht in Österreich eingeführt. 
Das durch die Austrifizierung des deutschen 
Einkommensteuerrechtes entsta,ndene Ein­
kommensteuergesetz 1953 wurde. seit seinem 
Inkrafttreten 31m 1. Jänner 1954 mehr als 
zwa,nzigmal geändert. Durch diese oftmaligen 
Änderungen ist der durch das Einkommen­
steuergesetz 1953 geregelte Rechtsstoff sehr 
unübersichtlich geworden. Die mit dem Ent­
wurf' geplante Einkommensteuerreform hat 
eine Reihe von weiteren wesentlichen Än­
derungen zur Folge. Um allen Personen die 
Handhabung des Einkommensteuerrechtes in 
weitgehend einfacher Form zu ermöglichen, 
erweist sich daher eine Neukodifikation als 
notwendig. Diesen Erfordernissen trägt der 
Entwurf Rechnung. 

Die seit Einführung des deutschen Ein­
kommensteuerrechtes in Österreich durchge­
führten Änderungen haben das Einkommen­
steuergesetz immer mehr von der ursprüng­
lichen Systematik entfernt. Daraus ergeben 
sich eine Reihe von Unebenheiten, die mit 
dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit un­
vereinbar sind. Ziel einer Reform des Ein­
kommensteuerrechtes muß es daher sein, 
·diesen Zustand zu ändern. 

Die Senkung der' Einkommensteuer bietet 
nie Möglichkeit, einen entscheidenden Schritt 
in Richtung auf dieses Ziel dadurch zu tun, 
daß die bisher benachteiligten Gruppen von 
Steuerpflichtigen eine relativ höhere Steuer­
ermäßigung erhalten als die bisher bereits 
Begünstigten. 

Einer vollständigen Verwirklichung dieses 
Zieles sind zwei Grenzen gesetzt: 

1. Der für die Steuersenkung zur Ver­
fügung stehende, mit 3 Milliarden Schilling be­
grenzte Betrag, 

2. der Grundsatz, daß na,ch der Reform 
niema,nd mehr Steuer za,hlen soll a,ls derzeit. 

Auf Grund dieser' Ta,tsachen wird mit 
dem Entwurf ein wesentlicher Schritt in Rich­
tung der steuerlichen Gleichstellung der bis­
her verschieden behandelten Gruppen getan. 

Die wirtschaftliche Entwicklung macht peri­
odische Änderungen des Einkommensteuer­
rechtes notwendig. Es wird Aufga,be künftiger 
Novellierungen des vorliegenden Einkommen­
steuergesetzes sein, den mit diesem Entwurf 
betretenen Weg fortzusetzen, um möglichst 
bald eine völlige Beseitigung der durch diesen 
Entwurf gemilderten Ungleichmäßigkeiten zu 
erreichen. 

Durch das gegenwärtige System der Ein­
kommensbesteuerung wird bewirkt, da.ß Ehe· 
gatten, die beide Einkünfte aus nichtselb­
ständiger Arbeit beziehen und deren Haus­
haltseinkommen jährlich 150.000 S nicht über. 
steigt, infolge Fehlens einer Zusammenver­
anlagung gegenüber allen anderen Gruppen 
von Steuerpflichtigen wesentlich begünstigt 
werden, da sie dafl Existenzminimum des 
Ta,rifes zweimal genießen und die ·getrennte 
Versteuerung ihrer Einkünfte einen Progres­
sionsabfall bewirkt. Darüber hinaus genießen 
sie auch bei Vorhandensein von Kindern die 
Kinderermäßigung zweimal. Um Ehegatten, 
von denen mindestens ein Teil Einkünfte aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit bezieht, a,n­
nähernd analog zu behandeln, wurden seiner. 
zeit die Bestimmungen des § 32 a EStG. ge· 
schaffen. 

Zur Milderung der bisherigen Diskrimi­
nierung jener Ehepaare, bei denen das Ha,us. 
haltfleinkommen ausschließlich aus der Er· 
werbstätigkeit eines Ehegatten sta,mmt, sieht 
der Entwurf die Einführung eines Allein· 
verdienerfreibetrages in Höhe von 4000 S 
jährlich vor. Durch diesen Alleinverdiener­
freibetrag wird das Existenzminimum, das 
bisher einschließlich der Sonderpauschbeträge 
gemäß § 32 bund § 51 Abs. 5 EStG. 1953 
12.200 S betragen hat und im vorliegenden 
Entwurf mit 13.000 S vorgesehen ist, beim 
Alleinverdiener auf .17.000 S erhöht. Ehe­
gatten: die beide Einkünfte aus nichtselb­
ständiger Arbeit beziehen und deren Ha,us­
haltseinkommen 150.000 S jährlich nicht über­
steigt, genießen nach den Bestimmungen des 
Entwurfes zusammen ein Existenzminimum 
von 26.000 S. Das zeigt, daß die nächsten 
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Maßnahmen in erster Linie in einer Erhöhung darf, wobei Gruppen gleicher Leistungsfähig­
des Alleinverdienerfreibetrage" bestehen soll- keit auch gleich besteuert werden sollen. 
ten. Bei gleichhohem Einkommen ist ein Familien-

Ein Vergleich des Einkommensteuertarifes vater mit drei Kindern steuerlich weniger 
1945 mit dem in Geltung stehenden zeigt leistungsfähig als ein Familienvater mit einem 
(unter der Annahme, daß in 20 Jahren seit Kind oder ein Kinderloser. Die Berück-
1945 die Lebenshaltungskosten auf etwa das sichtigung des Familienstandes, insbesondere 
Elffache gestiegen sind), daß das elffache Ein- die Einräumung von steuerlichen Erleich­
kommen in weiten Einkommensbereichen mit terungen für Familien mit Kindern stellt 
mehr als der elffachen Einkommensteuer be- daher keine Begünstigung für die Familien 
lastet ist. Diese Einkommensbereiche liegen dar, sondern lediglich die Anwendung des 
in der Steuergruppe II zwischen 30.000 S in der Bundesverfassung verankerten Gleich­
und 450.000 S, wobei die höchste Über-, heitsgrundsatzes auf das Steuerrecht. Da 
belastung etwa bei Einkommen zwischen ein gewisses Existen-zminimum steuerfrei blei-
150.000 Sund 200.000 S gelegen ist. Der Ent- ben ,muß, ergibt sich als zwangsläufige Folge, 
wurf sieht daher bis zu einem Einkommen daß dieses Existenzminimum umso größer 
von 200.000 Seine Ermäßigung gegenüber sein muß, je größer die Familie ist. Der Ent­
dem bisherigen Tarif vor, die bei einem wUrf sieht daher vor, daß das Existenz­
darüberliegenden Einkommen systematisch ab- minimum durch Einräumung von Kinder­
gebaut wird, sodaß bei einem Einkommen freibeträgen entsprechend erhöht wird. Diese 
von 434.700 S die Ermäßigung aufhört; Da- steuerliche Berücksichtigung muß sich als 
'mit soll gleichzeitig der ,sogenannte Mittel- konsequente Folge eines Progressionstarifes 
standsbauch im Einkommensteuertarif ver- zwangsläufig umso mehr auswirken, je höher 
kleinert werden. der Steuers atz ist, mit dem ein bestimmtes 

Der geltende Einkommensteuertarif (Steuer- Einkommen zur Steuerleistung herangezogen. 
gruppe II) weist weiters in den Einkommens- wird. Dies gilt im übrigen für alle Frei­
bereichen bis 50.000 S, aber auch in Ein- beträge. 
kommensbereichen zwischen 100.000 S und Ein weiteres Ziel der Reform ist es, die 
150.000 S im Vergleich zu den Einkommen derzeitige überhöhte Steuerbelastung der 
zwischen 50.000 Sund 100.000 S und über SteuergTuppe I zu mildern, und den Tarif 
151.000 S verhältnismäßig kurze Stufen auf, I der künftigen Steuergruppe A in eine syste­
die insbesondere in den unteren Einkommens- matischere Relation zum Tarif der Steuer­
bereichen bewirken, daß bei einer verhältnis- gruppe B zu bringen. 
mäßig geringen Erhöhung des Einkommens 
bereits ,ein höherer Steuersa.tz wirksam wird, 
was sich leistungshemmend auswirkt. Zur Ab­
hilfe sieht der Entwurf vor, daß die Ein­
kommimsstufen des Tarifes vor allem in den 
unteren und mittleren Einkommensbereichen 
verbreitert werden. Während der derzeitige 
Tarif mit Jahreseinkommensstufen von 1000 S 
und 2000 S beginnt und bis zu einem Ein­
kommen von 50.000 S Stufen von 3000 S bis 
8000 Senthält, .sieht der Entwurf in diesen 
Einkommensbereichen Tarifstufen von 3000 S 
bis 20.000 S vor. Weiters sollen nach dem 
Entwurf die Einkommensstufen gleichmäßiger 
ansteigen, sodaß zwischen 60.000 Sund 
100.000 S sowie zwischen 100.000 Sund 
150.000 S nur mehr je eine Tarifstufe zur An-
wendung kommt. . 

Auch die im Entwurf vorgeschlagene Er­
höhung des seit 1967 geltenden Sonderaus­
gabenpauschbetrages um jährlich 1248 S wird 
sich praktisch bei den Beziehern von niedrigen 
Renten und Pensionen, Kleingewerbetrei­
benden und Arbeitnehmern mit geringem 
Einkommen als Erhöhung des Existenzmini­
mums auswirken. Für diejenigen Steuer­
pflichtigen, deren Sonderausgaben den Jahres­
betrag von 3276 S nicht übersteigen, wird 
der Weg zum Finanzamt entfallen, wodurch 
überdies eine bedeutende Verwaltungsverein­
fachung erzielt wird. 

Durch die verschiedenen im Entwurf ent· 
haltenen Maßnahmen werden sich Steuer­
ausfälle von rund 3 Milliarden Schilling er­
geben, von denen zirka 600 Millionen Schilling 
auf die veranlagte Einkommensteuer und 
zirka 2400 Millionen Schilling auf die Lohn­
steuer entfallen. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

Der Entwurf soll auch eine stärkere Be­
rücksichtigung der Lasten, die durch die Er­
haltung von Kindern entstehen, bewirken. 
Hiezu muß grundsätzlich festgehalten werden, 
daß die Berücksichtigung des Familienstandes 
bei der Einkommensbesteuerung lediglich det 
Durchsetzung des Gleichheitsgrundsatzes im Zu den §§ 1 und 2: 
Rahmen der Steuergerechtigkeit dient, wo- Unverändert aus geltendem Recht (§§ 1 
nach jedermann nur nach seiner wirtschaft- und 2 EStG. 1953 in der ursprünglichen Fas­
lichen Leistungsfähigkeit herangezogen werden sung des BGBL Nr. 1/1954) übernommen. 
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Zu § 3 Abs. 1 Z. 1: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, 
übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 2: 

Unverändert aus geltendem Recht über. 
nommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 3: 

Durch die materiellrechtliche Änderung 
wurde die Einbeziehung der Bediensteten des 
Bundesheeres bewirkt. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 4: 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 15: 
Die Zeitpunkte für die begünstigte Be­

handlung der Jubiläumsgeschenke wurden, 
entsprechend der bereits bestehenden Praxis, 
in Zeiträume umgewandelt. Die Neufassung 
des letzten Halbsatzes soll in Hinkunft ver­
hindern, daß bei Vorliegen der sonstigem Vor­
aussetzungen für die Steuerfreiheit eines Jubi­
läumsgeschenkes diese zum Anlaß genommen 
wird,' einzelnen Arbeitnehmern unter diesem 
Titel sehr hohe Beträge zuzuwenden, die 
nach der bisherigen Fassung nicht auf das 
Sechstel des § 67 Abs. 3 anzurechnen waren. 

Zu §3 Abs. 1 Z. 16 und 17: 

Unverändert aus geltendem Recht über-
Unverändert aus geltendem Recht über- nommen. 

nommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 5: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1964, BGBl. Nr. 187, 
übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 6 bis 11: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 12: 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 18: 

Um alle Arbeitnehmer, ohne Rücksicht auf 
die Höhe ihres laufenden Bezuges für die 
Normalarbeitszeit, hinsichtlich der Zuschläge 
für die Sonnta.gs-, Feiertags- und Nacht­
·arbeit steuerlich gleich behandeln zu können, 
schlägt der Entwurf in Anlehnung an § 3 
Abs. 1 Z. 17 vor, diese Zuschläge his zu einer 
bestimmten Höhe allgemein steuerfrei zu be­
lassen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 19: 

Unverändert· aus geltimdem Recht in. der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBI. NI'. 283 
übernommen. 

Der Einleitungssatz wurde in Anlehnung 
an den Wortlaut des § 67 Abs. lohne ma­
teriellrechtliche Änderung neu gefaßt. Der 
Freibetrag gemäß Z. 12 hat nach der ur-
sprünglichen Fassung des EStG. 1953 (für Zu § 3 Abs. 1 Z. 20 bis 22: 
die Kalenderjahre 1954 bis 1957) 1200 S Unverändert a.us geltendem Recht in der 
betragen. Durch die EStNov. 1957, BGBI. Fassung des StAG. 1955, BGBI. Nr. 59, über­
Nr. 283, wurde er (für die Kalenderjahre nommen. 
1958 bis 1961) auf 2100 S und durch die 
EStNov. 1962, BGBI. Nr. 167, mit Wirkung Zu § 3 Abs. 1 Z. 23 bis 28: 
ab 1. Jänner 1962 auf 2600 S erhöht. Im 
EStG. 1967 ist eine weitere Erhöhung dieses Unverändert aus geltende;n Recht in der 
Freibetrages auf 3500 S vorgesehen. Fassung der EStNov. 1964, BGBI.Nr. 187, 

übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z.13: 

Aus geltendem Recht übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 14: 

Nach dem derzeit geltenden Recht in der 
Fassung der EStNöv. 1965, BGBI. Nr. 202, 
sind Wohnungsbeihilfen auf Grund der be­
sonderen gesetzlichen Vorschriften und der 
Zuschlag gemäß § 80 Abs. 5 GSPVG. für 
Altersrentner steuerfrei; im EStG. 1967 ist 
eine Erweiterung dieser Steuerbefreiung auf 
den Zuschlag gemäß § 85 Abs. 3 GSPVG. für 
die Empfänger von Witwenrenten vorge­
sehen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 29: 

Materielhechtlich unverändert aus gelten­
dem Recht. übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 30: 
Unverändert aus geltendem Recht in der 

Fassung der EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, 
übernommen .. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 31: 

Der Entwurf schlägt, um Mißbräuche hint­
anzuhalten, eine Begrenzung des begünstigten 
Arbeitnehmerdarlehens vor. 
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Zu § 3 Abs. 1 Z. 32: 

In Anlehnung an die bisherige Praxis wurde 
der geltende Wortlaut hinsiohtlioh der Fahr­
kosten ergänzt. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 33: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, 
übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 34: 

Diese Bestimmung weicht von dem bis­
herigen Wortlaut insoweit ab, als der Aus­
druck "Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln" 
durch den Ausdruck "Zuwendungen aus öffent­
lichen Mitteln" ersetzt wurde; dadurch ist 
die Frage, ob der Steuerpflichtige zur Er­
langung der Steuerfreiheit der Zuwendungen 
aus öffentlichen Mitteln a.uch eigene Mittel 
für die Anßchaffung oder Herstellung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf­
bringen muß, bedeutungslos geworden. Unter 
den Begriff "Zuwendungen" fallen a,uch Sach­
zuwendungen. Es sind· daher nunmehr auch 
Zuwendungen von Grundstücken zur Her­
stellung von Gebäuden begünstigt. Der bis­
herige Wortlaut der Ziffer 34 wurde aber 
auch insofern geändert; als die Steuerfrei­
heit der Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 
künftig auch dann gegeben ist, wenn die Zu­
wendung nicht nur auf Grund gesetzlicher 
Ermächtigung (bisherige Fassung), sondern 
auch auf Grund ;,eines Bef>chlusses der zu­
ständigen Landesregierung, des 2.uständigen 
Gemeinderates oder einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes" (neues Reoht) erfolgt. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 35: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1965, BGBL Nr. 202, 
übernommen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 36: 

Durch die neu eingefügte Ziffer 36 soll 
der als Ersatz für die Kosten der Beschaffung 
der zu den Reinigungsarbeiten erforderlichen 
Gerätsohaften und Materialien bestimmte Zu­
schlag zum Hausbesorgerentgelt (§ 7 Abs. 5 
der Hausbesorgerordnung) Steuerfreiheit ge­
nießen, soweit er 20 v. H. des Entgeltes, 
,höchstens jedoch 1200 S jähdich, nicht über­
steigt. 

Zu § 3 Abs. 2: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNovellen 1962, BGBL 
NI'. 167, und 1965, BGBL Nr. 202, über­
nommen. In der Ziffer 1 wurde der Wortlaut 
im EStG. 1967 lediglich dahingehend er­
gänzt, daß die im § 3 Abs. 1 Z. 16 bis 19 

a.ngeführten Bezüge !'buch dann steuerfrei sein 
sollen, wenn sie auf Grund von Dienstord­
nungen, die von Landesregierungen erlassen 
worden sind, gewährt werden. 

Zu § 3 Abs. 3: 

. Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1962, BGBL 
Nr. 167, übernommen. Lediglich die Aus­
führungen über den Beirat wurden in das 
EStG. 1967 nicht übernommen. Der Beirat 
war seit 30. Juni 1962 im wesentlichen nur 
mit Fragen der Reisekm,tenvergütungen pri­
vater Arbeitnehmer befaßt.· Durch die Neu­
fassung des § 19 Abs. 2 Z. 2 ist aber die Tätig­
keit des Beirates nunmehr entbehrlich ge­
worden. Durch den Wegfall des Beirates tritt 
jedoch hinsichtlich der Ansuchen für neuge­
gründete Betriebe oder Betriebszweige keine 
Änderung ein, da das Bundesministerium für 
Finanzen bei seinen Entscheidungen dies­
bezüglich an seine früheren Entscheidungen, 
die naoh Anhörung des Beirates getroffen 
wurden, gebunden ist. 

Zu § 4 Abs. 1 und 2: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 4 Abs. 3: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
durch die EStNov. 1957, BGBL Nr. 283, 
gekürzten Fassung (Eliminierung der Schwan­
kungszu- und -abschläge) übernommen. 

Zu § 4 Abs. 4 Z. 1 bis 3: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung BGBL Nr. 147/1958 und 
der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, über­
nommen. In Ziffer 3 wurde lediglich der 
Änderung der Bezeichnung des Bundesmini­
steriums für Handel und Wiederaufbau in 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie Rechnung getragen. 

Zu § 4 Abs. 4 Z. 4: 
Diese Bestimmung unterscheidet sich von 

der bisher in Geltung gestandenen zunächst 
dadurch, daß sie eine Definition der "Voll­
beschäftigung" enthält, die dann gegeben ist, 
wenn ein Ehegatte mindestens 40 Stunden 
in der Woohe mittätig ist. Eine sachliche Er~ 
weiterung hat die Ziffer 4 insofern erfahren, 
als der Mindestbetrag von 8000 Sauf 10.000 S 
und der Höchstbetrag von 14.000 Sauf 
15.000 S erhöht wurde und ein ermäßigtcr 
Absetzungsbetrag für den mittätigen Ehe­
gatten dann zu gewähren .ist, wenn das Aus­
maß der Mittätigkeit zwar nicht 40 Wochen­
stunden, aber mindestens 20 Woohenstunden 
erreioht. 
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Zu § 4 Abs. 4 Z. 5: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung BGBI. Nr. 147/1958 und der 
EStNov. 1966, BGBI. Nr. 155, übernommen; 
es wurde lediglich auf die durch die EStNov. 
1966 erfolgten Änderungen der Betriebsaus­
gaben nach Abs. 4 und auf den Umstand 
Bedacht genommen, daß § 6 durch d,ie gleiche 
Novelle einen Abs. 2 erhalten hat, so daß die 
Zitierung des § 6 Z. 2 auf §' 6 Abs. 1 Z. 2 ge­
ändert werden mußte. 

Zu § 4 Abs. 4 Z. 6: 

Diese Bestimmung wurde gegenüber der 
derzeitigen Rechtslage insofern geändert, als 
künftig auch die Zuwendungen an die auf 
Grund des Forschungsförderungsgesetzes, 
BGBI. Nr. .. / .... , errichteten Fonds der 
Spendenbegünstigung teilhaftig werden sollen 
und als außerdem die Begrenzung der Abzugs­
fähigkeit von bisher 2 v. H. auf 4. v. H. des 
Gewinnes des unmittelbar vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres erhöht werden soll. 

Zu § 4 Abs. 4 Z. 7 bis 9: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1966, BGBI. NI'. 155, 
übernommen. 

Zu § 4 Abs. 5: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1960, BGBI. 
Nr. 284, und der Aufhebung durch den 
VfGH. laut BGBI. Nr. 50/1966, übernom­
men. 

Zu § 4 Abs. 6: 

Durch diesen an die bisherigen Absätze 
des § 4 neu angefügten Absatz soll den selbstän­
dig· Erwerbstätigen eine analoge Erleichterung 
bei der Geltendmachung von Reisekosten 
eingeräumt werden, wie sie für nichtselbstän­
dig Erwerbstätige gemäß § 19 Abs. 2 Z. 2 
gilt. 

Zu § 5: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 6: 

Zu § 6 a: 

Diese Bestimmung wurde gegenüber der 
geltenden Fassung insofern geändert, als 
die bisherige Überschrift "Kurzlebige -Wirt­
schaftsgüter" durch die zutreffendere Bezeich­
nung "Geringwertige Wirtschaftsgüter" er­
setzt und der Grenzbetrag von 1200 S, der 
ab del' Veranlagung für das Kalenderjahr 1958 
galt., auf 2000 S erhö~t wurde. 

Zu § 6 b: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBI. Nr. 283, 
übernommen. 

Zu §6c: 

Im § 6 c wurde als neuer Abs. 4 eine Best.im­
mung über eine Bewertungsfreiheit für not­
wendige Investitionen zur Verhinderung, Be­
seitigung oder Verringerung von Abwässer­
oder Abgasschäden eingefügt. Die begünstigte 
Abschreibungsmöglichkeit soll auch für Zu­
schußzahlungen, die für ein Mitbenützungs­
recht an solchen Anlagen geleistet werden, 
Anwendung finden. Der bisherige Abs. 4 
erhielt die Bezeichnung Abs. 5. Im Abs. 2 
wurden die Begriffe Personcnflugzeuge, Miet­
flugzeuge, Schulflugzeuge und Flugzeuge der 
Flugtransportgesellschaften durch die im Luft­
fahrtgesetz, BGBI. Nr. 253/1957, verwendeten 
Ausdrücke ohne materiellrechtliche Änderung 
ersetzt. Im übrigen unverändert aus geltendem 
Recht in der Fassung der EStNov. 1966, 
BGBI. Nr. 155, übernommen. 

Zu § 6d: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1966, BGBI. 
Nr. 155, übernommen; im Abs. 3 wurden 
lediglich zur sprachlichen Verbesserung die 
Worte "fortlaufenden Aufzeichnung" durch 
"laufend geführten Aufzeichnung" ersetzt. 

Zu § 6 e: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1966, BGBI. 
Nr. 155, übernommen; im Abs. 6 wurde 
lediglich dem Umstand Rechnung getragen, 
daß § 6 durch die gleiche Novelle einen Abs. 2 

'erhalten hat und daß die Zitierung iri der 
Klammer ,,§ 6 Z. 7" demgemäß in ,,§ 6 Abs. 1 
Z. 7" zu ändern war. Sachlich unverändert aus geltendem Recht 

in der Fassung BGBI. Nr. 147/1958, der 
EStNov. 1964,BGBI. Nr. 187, und der Zu § 7 Abs. 1 bis 3: 
EStNov. 1966, BGBI. Nr. 155, übernommen; Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
im Aba. 1 Z. 8 wUrde lediglich der Ausdruck übernommen; im Abs. 2 wurde lediglich 
"Zuschüsse" in Anpassung an die geänderte der durch Zeitablauf gegenstandslos gewordene 
Fassung des § 3 Abs. 1 Z. 34 durch den Aus- ; Satz, betreffend die erstmalige Errichtung einer 
druck "Zuwendungen" ersetzt. I Anlagekartei für die am 1. Jänner 1948 zum 
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Betriebsvermögen gehörigen Anlagegüter, nicht Zu § 10 Abs. 1 Z. 3 lit. d: 
übernommen. 

Zu § 7 Abs. 4: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1966, BGBI. 
Nr. 155, übernommen. 

Zu § 8: 

Aus geltendem Recht in der Fassung der 
EStNov. 1960, BGBI. Nr. 284, und der EStNov. 
1964, BGBI. Nr. 187, übernommen. Die be­
reits im § 72 Abs. 2 EStG. 1953 vorgesehene 
Inanspruchnahme des Aroeitnehmers wurde 
zur Klarstellung auch in den § 10 Abs. 1 Z. 3 
lit. d übernommen. 

Unverändert aus geltendem Recht über- Zu § 10 Abs. 1 Z. 3 lit. e: 
nommen. 

Zu § 9: 
Unverändert aus geltendem Recht in der 

Fassung der EStNov. 1960, BGBI. Nr. 284, 
und der EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, über-

Sachlich unverändert aus geltendem Recht nommen. 
in der Fassung BGBI. Nr. 69/1957, der EStNov. Z § 10 Ab 1 Z 4' 
1963, BGBI. Nr. 326, und der EStNov. 1965, u. s. .. 
BGBI. Nr. 202, übernommen; im Abs. 1 Aus geltendem Recht In der Fassung der 
Z. 4 wurden lediglich die Worte "für eine EStNov. 1960, BGBI. Nr. 284, und der 
Zeit" durch die zutreffendere Formulierung EStNov. 1964, BGBI. Nr .. 187, übernommen. 
"für einen Zeitraum" ersetzt und im Abs. 1 Die bereits im § 72 Abs. 2 EStG. 1953vorgese­
Z. 6 lit. a und lit. b die Worte "oder Herstel- hene Inanspruchnahme des Arbeitnehmers 
lung" gestrichen, weil die (Neu)Herstellung wurde zur Klarstellung auch in den § 10 Abs. 1 
eines' bereits einer mehrjährigen Abnutzung Z. 4 übernommen. 
unterlegenen Gebäudes begrifflich nicht mög-
lich ist und weil hier nur die fiktiven An- Zu§ 10 Abs. 1 Z. 5: 
schaffungskosten einen dem Sinn der Bestim­
mung entsprechenden Bewertungsmaßstab 
darstellen. 

Zu § 10 Abs. 1 Z. 1: 

Durch die Einfügung der Worte "... oder 
nicht der Einkommensteuer unterliegen" soll 
erreicht werden, daß Sehuldzinsen usw., die 
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit Lieb­
habereien (zum Beispiel Luxusgüter) oder mit 
Spielschulden stehen, nicht als Sonderausgaben 
zu berücksichtigen sind. Außerdem wurde der 
zweite Halbsatz an die Fassung des § 22 Z. 1 
angepaßt. 

.Zu § 10 Abs. 1 Z. 2: 

Aus geltendem Recht in der Fassung der 
EStNov. 1957, BGBI. Nr. 283, mit der Maß­
gabe übernommen, daß unter diese Bestim­
mung nur Pflichtbeiträge fallen. 

Zu § 10 Abs. 1 Z. 3 lit. a: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1966, BGBI. Nr. 155, 
übernommen. 

Zu § 10 Abs. 1 Z. 6 und Z. 7: 
Sachlich unverändert aus geltendem Recht 

in der Fassung der EStNov. 1957, BGBI. 
Nr .. 283, übernommen. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 1: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1957, BGBI. 
Nr. 283, übernommen. Der Wortlaut. wurde 
dem durch die EStNov. 1960, BGBI. Nr. 284, 
geänderten Text des § 26 EStG. i953, dem In­
halt des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. 1953 und der 
Neufassung des § 32 angepaßt. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 2 und 3: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBI. Nr. 283, 
übernommen. 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBI. Nr. 283, Zu § 10 Abs. 2 Z. 3 a: 
übernommen. Übernommen aus geltendem Recht in: der 

Fassung der EStNov. 1964,BGBI. Nr. 187. 
Zu § 10 Abs. 1 Z. 3 lit. b und c: Aus familienpolitischen Gründen soll nunmehr 

Die Möglichkeiten der widmungsgemäßen das Vorhandensein von Kindern dadurch 
Verwendung der eingezahlten Beiträge wurden berücksichtigt werden, daß je Kind eine Ver­
in lit. b und in lit. c aneinander angepaßt. größerung der zulässigen Gesamtnutzfl.äche 
Ansonsten aus geltendem Recht in der Fas- um 10 m ll eintritt .. Im übrigen soll klargestellt 
sung der EStNov. 1960, BGBI. Nr.284, und werden, daß nur im Inland errichtete Eigenhei­
der EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, über- me begünstigt sind. Hinsichtlich der Eigen­
nommen. tumswohnungen w!tr eine solche Klarstellung 

545 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 55 von 67

www.parlament.gv.at



56 545 der Beilagen 

im Hinblick auf die Zitierung des Wohnungs- Zu § 16: 
eigentumsgesetzes nicht erforderlich. Im Abs. 4 soll wie im § 14 Abs. 2 die Frei-

Zu § 10 Abs. 2 Z. 4: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1957, BGBL 
Nr. 283, und der zweiten EStNov. 1966, 
BGBL Nr. 161, übernommen, wobei der Wort­
laut an den neuell § 32 angepaßt wurde. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 5: 

Unverändert aus geltendüm Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBL Nr. 283, 
übernommen. 

grenze in einen Freibetrag umgewandelt wer­
den. Im Übrigen sachlich unverändert aus 
geltendem Recht in der Fassung der EStNov. 
1964, BGBL Nr. 187, übernommen. Im § 16 
Abs. 1 wurde die Z. 3 aus den zu §15 angeführ­
ten Gründen gestrichen. 

Zu § 16a: 

Im Abs. 4 soll wie im § 14 Abs. 2 die Frei­
grenze in einen Freibetrag umgewandelt wer­
den. Im übrigen sachlich unverändert aus 
geltendem Recht in der Fassung der EStNov. 
1964, BGBL Nr. 187, übernommen. Die Strei-
chung des letzten Satzes des § 16 a Abs. 4 

Zu § 10 Abs. 3: erfolgte in Angleichung an die entsprechenden 
Der Entwurf schlägt vor, den durch die Bestimmungen der §§ 14, 16, 17 und 18. 

zweite EStNov. 1966, BGBL Nr.161, geschaffe-
nen Sonderausgabenpauschbetrag von 2028 S Zu § 17: 
jährlich auf 3276 S jährlich zu erhöhen. Im Abs. 4 soll wie im § 14 Abs. 2 die Frei­
Die Erhöhung hat einerseits eine Verwaltungs- grenze in einen Freibetrag umgewandelt wer­
vereinfachung zur Folge, da im Lohnsteuer- den. Im übrigen sachlich unverändert aus 
verfahren die Auzahl der Steuerpflichtigen, geltendem Recht in der Fassung der EStNov. 
die die Eintragung eines Freibetrages für 1960, BGBL Nr. 284, und der EStNov. 
Sonderausgaben auf der Lohnsteuerkarte be- 1964, BGBL Nr. 187, übernommen. Die neu 
anspruchen, geringer werden wird; anderseits geschaffene Bestimmung des § ·17 Abs. 7 
tritt durch diese Erhöhung bei Steuerpfiichti- stellt lediglich eine Klarstellung und Veran­
gen mit geringem Einkommen (in erster Linie kerung der bisherigen Ver'waltungspraxis dar. 
Pensionisten und Rentner), denen in der Regel 
keine oder nur geringfügige Sonderausgaben Zu § 18: 
erwachsen, eine zusätzliche steuerliche Ent­
lastung ein. 

Zu den §§ 11 und 12: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 13: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung BGBL Nr. 147/1958 übernommen~ 

Zu § 14: 

Im Abs. 2 soll die Freigrenze von 60.000 S 
zur Vermeidung von bei einem geringfügigen 
überschreiten der Freigrenze eintretenden Här­
ten in einen gleichhohen Freibetrag umgewan­
delt werden. Im übrigen unverändert aus 
geltendem Recht in der Fassung der EStNov. 
1964, BGBL Nr. 187, übernommen. 

Zu § 15: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung BGBL Nr. 147/1958 übernom­
men. Im § 15 Abs. 1 wurde die Z. 3 gestrichen, 
da nach dem Aktiengesetz 1965 Kommandit­
gesellschaften auf Aktien bis Ende 1966 auf­
zulösen oder umzuwandeln waren. 

Im Abs. 4 soll wie im § 14 Abs. 2 die Frei­
grenze in einen Freibetrag umgewandelt wer­
den. Im übrigen unverändert aus geltendem 
Recht in der Fassung BGBL Nr. 147/1958, 
der EStNov. 1962, BGBL Nr. 167, und der 
EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, übernommen. 

Zu § 19: 

Mit Ausnahme des § 19 Abs. 2 Z. 2 und 3 
unverändert' aus geltendem. Recht übernom­
men. In der Neufassung des § 19 Abs. 2 
Z. 2 soll bezüglich der Tages- und Nächtigungs­
gelder für Inlandsdienstreisen privater Ar­
beitnehmer von der bisherigen Koppelung 
mit den Reisegebührensätzen der vergleich­
baren Bundesbediensteten abgegangen werden. 
Die nunmehr festzusetzenden Reisekosten­
sätze wurden unter Berücksichtigung der für 
die Bundesbediensteten neu festzusetzenden 
Reisekostensätze und unter Ansetzung eines 
10 %igen Zuschlages ermittelt. 

Hinsichtlich des Kilometergeldes und der 
Auslandsreisekostenentschädigungen privater 
Arbeitnehmer wurde die Koppelung mit den 
Reisegebührensätzen der Bundesbediensteten 
aufrechterhalten, da sich dies bisher als zweck­
mäßig erwiesen hat. Durch die Neuregelung 
dieser Materie ist der bisher gemäß § 3 Abs. 3 
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EStG. 1953 tätige Beirat entbehrlich geworden. 
Analog zu der für Bundesbedienstete geltenden 
Reisegebührenvorschrift wurden Anordnungen 
über Umzugskostenvergütungen in das Gesetz 
aufgenommen. 

Zu § 20: 

vorgeschlagen, die gegen Leistung von Bar­
geld erworbenen Renten durch die Einfügung 
der Worte "nicht in Bargeld bestehenden" 
in die Bestimmung des § 22 Z. 1 :rp.it den 
Sozial versicherungsrenten gleichzustellen. 

Z~ § 23: 
Sachlich unverändert aus geltendem Recht Unverändert aus geltendem Recht in der 

in der Fassung BGBL Nr. 147/1958 übernom- Fassung BGBL Nr. 285/1960 und der EStNov. 
men. 1964, BGBL Nr. 187, übernommen. 

Zu § 21: 

Aus geltendem Recht in der Fassung des 
StÄG. 1955, BGBL Nr. 59, und der EStNov. 
1960, BGBL Nr. 284, übernommen. Im § 21 
Abs. 2 soll ebenso wie im § 10 Abs. 2 Z. 3 a 
aus familienpolitischen Gründen das Ausmaß 
der begünstigten Nutzfläche um 10 m2 je 
Kind erhöht werden. Diese Erhöhung hätte 
zur Folge, daß kinderreiche Familien durch 
Ansetzung eines niedrigeren Nutzungswertes 
der Wohnung im eigenen Einfamilienhaus 
beziehungsweise der selbstbenutzten Eigen­
tumswohnung steuerlich entlastet werden. 
Weiters soll die bisher im § 103 b Abs. 2 
EStG. 1953 in der Fassung des Katastrophen­
fondsgesetzes, BGBL Nr. 207/1966, enthaltene 
Begünstigung der Aufwendungen zur Beseiti­
gung von Katastrophenschäden in den § 21 
eingebaut werden. 

Zu § 22: ' 

übernommen aus geltendem Recht in der 
Fassung der zweiten EStNov. 1963, BGBL 
Nr. 326, und der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187. 
Im § 22 Z. 1 wurde durch die EStNov. 1964, 
BGBl. Nr. 187, eine Anpassung der Bestim­
mung von privaten Veräußerungsrenten an 
die betrieblichen Veräußerungsrenten vorge­
nommen. Eine ganze oder teilweise Befreiung 
von durch Hingabe von Bargeld erworbenen 
Renten war damals nicht beabsichtigt. 
Eine solche Regelung wäre auch verfassungs­
rechtlich bedenklich, weil dadurch eine Un­
gleichheit zwischen den Renten aus der gesetz­
lichen Sozialversicherung und den von pri­
vaten Versicherungen geleisteten Renten ent­
stehen würde. In beiden Fällen bilden die 
geleisteten Versicherungsprämien (sowohl ein­
malige als auch 'laufende Prämien) Sonder­
ausgaben. Die Renten aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung sind gemäß § 19 Abs. 1 
Z. 3 voll steuerpflichtig, während die privaten 
Versicherungsrenten bei einer Unterstellung 
unter den Begriff des § 22 Z. 1 "Renten für 
die übertragung von Wirtschaftsgütern" so 
lange steuerfrei bleiben würden, bis die Summe 
der hingegebenen Versicherungsprämien durch 
die Rentenzahlungen überschritten wird. Dies 
wäre jedoch verfassungswidrig. Es wird daher 

Zu den §§ 24 und 25: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 26: 

Mit Ausnahme des neugeschaffenen Abs. 3 
unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1960, BGBL N:r. 284, 
und des BGBL Nr. 80/1964 übernommen. 

Durch das Erkenntnis des VfGH. vom 
30. Juni 1966, G 6/66, wurden im § 6 Abs. 2 
des Bundesgesetzes vom 28. Juni 1961, 
BGBL Nr. 194, betreffend allgemeine Bestim­
mungen und das Verfahren für die von den 
Abgabenbehörden des Bundes verwalteten 
Abgaben (Bundesabgabenordnung - BAO.), 
die Worte "... zusammen zu veranlagen 
oder ... " als verfassungswidrig aufgehoben. 
DießeAufhebung trat mit Ablauf des 31. De­
zember 1966 in Wirksamkeit (vgl. BGBl. 
NI'. 141/1966). Die Aufhebung hat sohin 
für jene Abgabenansprüche Geltung, die für 
nach dem Aufhebungsstichtag gelegene Ver­
anlagungszeiträume abzuleiten sind. Die an 
Stelle der aufgehobenen Vorschrift tretenden 
Ersatzvorschriften müssen daher mit Wirkung 
ab 1. Jänner 1967 in Kraft treten. 

Aus Gründen der im Interesse der Parteien 
und der Abgabenbehörden gelegenen Verwal­
tungsökonomie soll in den Phasen der Veran­
lagung und der Verrechnung an der Gesamt­
schuld festgehalten werden. Nur dies ermög­
licht eine einheitliche Festsetzung, eine ein­
heitliche Aktenführung, eine vereinfachte Zu­
stellung sowie eine einheitliche Kontenführung 
und vermeidet eine ansonsten nicht zu bewäl­
tigende Verwaltungsmehrarbeit. über diesen 
Teilbereich hinaus aber soll nunmehr die 
Gesamtschuld nicht wirken. Denn im Falle 
der zwangsweisen Einbringung soll über An­
trag eines Schuldners eine Auflösung der noch 
aushaftenden Einkommensteuerschuld nach 
dem Verhältnis der Einkünfte der Schuldner 
zum Gesamtbetrag der Einkünfte stattfinden, 
sohin der Weg beschritten werden, den der 
VfGH. in den Entscheidungsgründen seines 
Erkenntnisses vom 30., Juni 1966, G 6/66, 
als verfassungskonform angedeut~t hat. 
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Zu § 27 Abs. 1 bis 6: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1960, BGBL 
Nr. 284, übernommen; im Ans. 6 wurde zur 
Klarstellung lediglich die Formulierung "aus 
einem dem Haushaltsvorstand fremden Be­
trieb" durch die gesetzliche Definition "aus 
einem Betrieb, der weder ganz oder teilweise 
im Eigentum des Haushaltsvorstandes noch 
der mit ihm gemäß § 26 zusammen veranlagten 
Person steht" ersetzt. 

Zu § 27 Abs. 7: 

Diese Bestimmung übernimmt aus den 
zu § 26 Abs. 3 angeführten Erwägungen die 
Vorschrift des § 6 Abs. 2 der Bundesabgaben­
ordnung in modifizierter Form. 

Zu § 28: 

Im Abs. 1 Z. 4 soll in Anlehnung an den Frei­
betrag gemäß § 93 Abs. 4 die Verpflichtung 
zur Abgabe der Steuererklärung erst eintreten, 
wenn die kapitalertragsteuerpflichtigen Ein­
künfte 3600 S übersteigen. Im übrigen sach­
lich unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1960, BGBL Nr. 284, 
und der EStNov. 1962, BGBL Nr. 187, über­
nommen. 

Zu § 28 a: 

Die ursprüngliche Fassung des § 28 a EStG. 
1953 in der Fassung der EStNov. 1960, 
BGBL Nr. 284, verpflichtet den Haushalts­
vorstand, in der Steuererklärung auch die 
Einkünfte der mit ihm zusammen zu veran­
lagenden Personen anzugeben. Es hat sich 
in der Praxis herausgestellt, daß' diese Anord­
nung dann schwer durchsetzbar ist, wenn zwi­
schen den Haushaltsangehörigen kein Ein­
vernehmen besteht. Der Entwurf sieht daher 
vor, die Haushaltsangehörigen zu verpflichten, 
die entsprechenden Unterlagen entweder dem 
Haushaltsvorstand oder dem Finanzamt vor­
zulegen. 

Zu § 28 b: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, 
übernommen. 

Zu § 28 c: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBL Nr. 283, 
übernommen. 

Zu § 29: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBI. Nr. 283, 
übernommen. 

Zu § 30: 
Unverändert aus geltendem Recht übernom­

men. 

Zu § 31: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu den §§ 32 und 46: 
Einer der wesentlichsten Punkte der mit 

diesem Entwurf beabsichtigten Reform des 
Einkommensteuerrechtes ist die Neugestaltung 
der Tarifvorschriften des Einkommensteuer­
gesetzes. Bei Ausarbeitung des Entwurfes 
waren folgende Gesichtspunkte bestimmend: 

1. Milderung der bisherigen Diskriminierung 
jener Ehepaare, bei denen nur ein Partner 
erwerbstätig, ist, durch Einführung eines Allein­
verdienerfreibetrages. 

2. Steuerliche Entlastung der Familiener­
halter. 

3. Neugestaltung des Tarifes und Milderung 
der Progression. 

4. Durch die Reform des Einkommensteuer­
tarifes sollen keine steuerlichen Mehrbela­
stungen eintreten. 

An die Stelle der bisherigen Steuergrup­
pen I bis III mit verschieden hohen Kinder­
ermäßigungsabschlägen sollen nur' mehr zwei 
Steuergruppen, nämlich die Steuergruppe A 
für Ledige (mit bestimmten Ausnahmen) 
und die Steuergruppe B für alle anderen Steuer· 
pflichtigen treten. 

In die Steuergruppe A soll der gleiche Per­
sonenkreis fallen, der bisher in die Steuer­
gruppe I gehörte. Der Tarif der Steuer­
gruppe A, der bis zu einem Einkommen von 
16.000 S bisher das 1,8fache, bei einem Ein­
kommen von mehr als 16.000S bis 49.200 S 
das 1,5fache des Tarifes der Steuergruppe II 
betragen hat, soll nunmehr bis zu einem 
Einkommen von 40.000 S nur mehr das 1,45-
fache des Tarifes der Steuergruppe B betragen. 
Bei Einkommen über 40.000 S sollen die 
Mehrbeträge - so wie bisher ab einem Ein­
kommen von über 49.200 S - mit dem um 
7 v. H. des Einkommens erhöhten Steuerbe­
trag der Steuergruppe B besteuert werden. 
Die bisherige Obergrenze des Tarifes für die 
Steuergruppe I von 52 v. H. des Einkommens 
soll im neuen Tarif der Steuergruppe A bei­
behalten werden. 

In die Steuergruppe B sollen jene Personen 
fallen, die bisher in die Steuergruppen II 
und III eingereiht Waren. Um zu vermeiden, 
daß der Steuerpflichtige bei jeder gering­
fügigen Erhöhung des Einkommens bereits 
in eine höhere Progressionsstufe kommt, sollen 
die Einkommenstufen des Tarifes vor allem 
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in den unteren und mittleren Einkommens­
bereichen verbreitert werden. Während der 
derzeitige Tarif mit Jahreseinkommenstufen 
von 1000 Sund 2000 S beginnt und bis zu 
einem Einkommen von 50.000 S Stufen von 
3000 S bis 8000 S enthält, sieht der Entwurf 
in diesen Einkommensbereichen Tarifstufen 
von 3000 S bis 20.000 S vor. Bei einem Ein­
kommen zwischen 50.000 Sund 100.000 S 
bestehen· im derzeitigen Tarif nur eine Tarif­
stufe und zwischen 100.000 Sund 151.000 S 
vier Tarifstufen ; nach dem Entwurf sollen 
die Einkommenstufen gleichmäßiger anstei­
gen, sodaß zwischen 60.000 Sund 100.000 S 
sowie zwischen 100.000 Sund 150.000 S nur 
mehr je eine Tarifstufe zur Anwendung 
kommt. Damit soll gleichzeitig ein Schritt 
zur Beseitigung des sogenannten Mittelstands­
bauches des Einkommensteuertarifes getan 
werden. Der vorgeschlagene Tarif sieht bis 
zu einem Einkommen von 200.000 Seine 
Ermäßigung gegenüber dem bisherigen Tarif 
vor, die bei einem darüber liegenden Ein­
kommen systematisch abgebaut werden soll, 
sodaß bei einem Einkommen von 434.700 S 
keine Ermäßigung mehr gegeben wird. 

Nach der derzeitigen Recht'3lage werden 
Ehepaare, bei denen beide Ehegatten erwerbs­
tätig sind, steuerlich besser behandelt als 
jene Ehepaare, bei denen das Haushalts­
einkommen nur aus der Erwerbstätigkeit 
eines Ehegatten (Alleinverdiener) stammt. 
Die Begünstigung dieser erwerbstätigen Ehe­
paare besteht darin, daß, falls beide Ehe­
gatten Arbeitnehmer sind, bis zu einem 
Haushaltseinkommen von 150.000 S keine 
Veranlagung zur Einkommensteuer erfolgt. 
Die Einkünfte bei der Ehegatten werden da­
her in diesem Falle nicht zusammengerechnet, 
sodaß die auf das Haushaltseinkommen ent­
fallende Einkommensteuer durch die auf Basis 
der niedrigeren Progressionsstufen einbehal­
tene Lohnsteuer abgegolten ist. Dadurch 
genießen diebe erwerbstätigen Ehepaare das 
Existenzminimum doppelt und behalten auch 
die Vorteile der Steuergruppe n. Im Falle 
der Veranlagung besteht die Begünstigung 
der erwerbstätigen Ehepaare im Abzug des 
Kürzungsbetrages gemäß § 32 a, der bis zu 
20.000 S jährlich betragen kann. Auch wenn 
die Erwerbstätigkeit des einen Ehegatten aus 
einer Mittätigkeit im Betrieb des anderen 
Ehegatten besteht, kommt eine Begünstigung 
(Absetzungsbetrag gemäß § 4 Abs. 4 Z, 4 
in Höhe von 8000 S bis 14.000 S, der außer­
dem die Bemessungsgrundlage der Gewerbe­
steuer kürzt) zum Zuge. Dagegen unter­
liegt derzeit der alleinverdienende Familien­
erhalter der vollen Progression des Ein-

. kommen&teuertarifes und genießt das Exi­
stenzminimum nur einmal. 

Um diese Diskriminierung des Alleinver­
dieners zu mildern, sieht der Entwurf die 
Einführung eines Freibetrages für Allein­
verdiener in Höhe von 4000 S vor, der vor 
Anwendung des Tarifes vom Einkommen 
abzuziehen ist und damIt das Existenz­
minimum um diesen Betrag erhöht. Um 
Härten zu vermeiden, die dadurch auftreten 
können, daß der andere Ehegatte eine vorüber­
gehende oder nur geringfügige Erwerbstätig­
keit ausübt, sollen für die Frage, ob da& Ein­
kommen nur aus der Erwerbstätigkeit eines 
Ehegatten stammt, Einkünfte des anderen 
Ehegatten bis zu einem Jahresbetrag von 
3000 S (nach Abzug der Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben) unbeachtlich sein. 

An Stelle dei' Kinderermäßigung durch ver­
schieden hohe prozentuelle Abschläge von 
den Steuersätzen der Steuergruppe II sollen 
nunmehr starre Kinderfreibeträge treten, die 
das im Tarif der Steuergruppe Beingebaute 
Existenzminimum erhöhen. 

Die durch die Erhaltung von Kindern ein­
tretende Beeinträchtigung der wirtschaft­
lichen Leistungsfähigkeit soll durch die Ge­
währung von Kinderfreibeträgen in Höhe 
von je 7000 S für das erste und zweite Kind 
und von je 8000 S für das dritte und jedes 
weitere Kind steuerlich berücksichtigt werden. 
Maßgebend für die Höhe der Kinderfrei­
beträge soll stets die Anzahl der· Kinder sein, 
für die der Steuerpflichtige im Veranlagungs­
zeitraum beziehungsweise beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn Kinderfreibeträge erhält. Die 
durch die von der Höhe des Einkommens 
unabhängigen Kinderfreibeträge eintretende 
Steuerermäßigung richtet sich nach der für 
den einzelnen Steuerpflich~igen jeweils in 
Betracht kommenden Progressionsspitze. 
Durch die Kinderfreibeträge soll nur die 
finanzielle Belastung und damit die dadurch 
bedingte Verminderung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit steuerlich berücksichtigt 
werden. Der Entwurf sieht daher keinen 
Abbau der durch die Kinderfreibeträge be­
wirkten steuerlichen Ermäßigung vor. Analog 
zur 'bisherigen Kinderermäßigung, die für 
das dritte und jedes weitere Kind höher ist 
als für die beiden ersten Kinder, sollen auch 
die Kinderfreibeträge ab dem dritten Kind 
höher sein als für das erste und zweite Kind. 

Da der in den Bestimmungen der §§ 32 b 
und 51 Abs. 5 EStG. 1953 vorgesehene 
Sonderpauschbetrag in den Tarif durch Er­
höhung des Existenzminimums eingebaut 
wurde, erübrigt sich eine Übernahme dieser 
Bestimmungen. . 

Der Entwurf sieht für die Bezieher nied­
riger Einkommen eine Härteklau8elähnlich 
der Bestimmung des § 32 Abs. 12 EStG. 1953 
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in der Fassung der EStNov. 1961, BGBL Zu § 34 b: 

Nr. 3/1962, vor. Unverändert aus geltendem Recht in der 
Die mit der EStNov. 1960, BGBL NI'. 284, Fassung der EStNov. 1960, BGBL Nr. 284, 

getroffene Übergangsregelung betreffend die übernommen: 
stufenweise Erhöhung der für die Einreihung 
von unverheirateten Steuerpflichtigen in die Zu § 35: 
Steuergruppe II maßgebenden Altersgrenze 
wurde in den Entwurf -als § 103 übernommen. 

Zu § 32 a: 

Im Absatz 1 wurde klargestellt, daß sich 
-der Kürzungsbetrag und der Absetzungs­
betrag gemäß § 4 Abs. 4 Z. 4 gegenseitig aus­
schließen. 

Im Absatz 4 wurde der Wortlaut des ersten 
Satzes an die Bestimmung des § 93 Abs. 6 
angepaßt. Die übrigen Bestimmungen wur­
den sachlich unverändert aus dem geltenden 
Recht in der Fassung der EStNov. 1960, 
BGBL NI'. 284, und der EStNov. 1964, BGBL 
NI'. 187, übernommen. 

Zu § 33: 

Im Absatz 5 wurden die für die Berechnung 
der zumutbaren Mehrbelastung maßgebenden 
Einkommenstufen für niedrige und mittlere 
Einkommen valorisiert und die Bezeichnung 
der Steuergruppen der neuen Terminologie 
des § 32 angepaßt. Die durch das Kata­
strophenfondsgesetz, BGBL NI'. 207/1966, ge­
schaffene Bestimmung des § 103 b Abs. 2 
EStG. 1953 wurde als Absatz 8 übernommen 
und allgemein auf Katastrophenfälle aus­
gedehnt (Erdbeben- und Sturmschäden waren 
bisher nicht begünstigt). Die übrigen Be­
stimmungen wurden unverändert aus gelten­
dem Recht in der Fassung der EStNov. 1962, 
BGBL Nr. 167, übernommen. 

Zu § 33 a: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
(§ 103 a EStG. 1953) in der Fassung BGBL 
NI'. 69/1957 und der 2. EStNov. 1966, 
BGBL NI'. 161, übernommen. 

Zu § 34: 
Unverändert aus geltendem Recht in der 

Fassung BGBL NI'. 147/1958, der EStNov. 
1964, BGBL Nr. 187, und der EStNov. 1965, 
BGBL NI'. 202, übernommen. 

Zu§34a: 

Um eine weitergehende Forschungsförderung 
auf steuerlichem Gebiet zu erreichen, soll das 
Höchstausmaß der für Lizenzeinkünfte vor­
gesehenen Einkommensteuersätze von bisher 
35 v. H. auf 30 v. H. herabgesetzt werden. 
im übrigen wurde die Bestimmung unver­
ändert aus geltendem Recht in der Fassung 
BGBL NI'. 147/1958 übernommen. 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
übernommen. Im Absatz 3 letzter Satz wurde 
entsprechend der Judikatur klargestellt, daß 
eine Änderung von Vorauszahlungsbescheiden 
im Rechtsmittelverfahren auch nach dem 
30; September zulässig ist. 

Zu § 36: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1964, BGBL NI'. 187, 
übernommen. 

Zu § 37: 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung des 
Absatz 2 sollen Lohnsteuerk!lrten entsprechend 
der bisherigen Praxis immer für drei Jahre 
ausgeschrieben werden. Im Absatz 3 wurde 
"Steuergruppe II" in "Steuergruppe B" ab­
geändert. Der letzte Satz wurde neu ein­
gefügt, da der Alleinverdienerfreibetrag auf 
den Dauerlohnsteuerkarten zu berücksichtigen 
sein wird. Im übrigen unv{)rändert in der 
Fassung der EStNov. 1960, BGBL Nr. 284, 
und der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, über­
nommen. 

Zu § 38: 

Die Absätze 1 bis 3 wurden unter An­
passung an § 37 Abs. 2 sachlich unverändert 
in der Fassung der EStNov. 1960, BGBL 
NI'. 284, und der EStNov. 1964, BGBL NI'. 187, 
übernommen, wobei im Absatz 1 lediglich 
"Steuergruppe II" in "Steuergruppe B" ab-
geändert wurde. . .. 

In Absatz 4 wird neben der Anderung der 
"Steuergruppe III" in "Steuergruppe . B" 
und "Kinder" in "Kinderfreibeträge" vorge­
schlagen, den Alleinverdienerfreibetrag bei 
Ausschreibung der Lohnsteuerkarte auf Grund 
der Personenstandsaufnahme durch die Ge­
meinde eintragen zu lassen. Da der Allein­
verdienerfreibetmg nur einmal berücksichtigt 
werden kann, soll er grundsätzlich nur auf 
der Ersten Lohnsteuerkarte eingetragen wer­
den. In der Regel würde somit der Allein­
verdienerfreibetrag bei dem Dienstverhältnis 
berücksichtigt werden, bei dem der höchste 
Arbeitslohn anfällt und auch die höchste 
steuerliche Belastung des Arbeitnehmers ent­
steht. Würde die Vorschrift hinsichtlich der 
Eintragung des Alleinverdienerfreibetrages auf 
der "Ersten Lohnsteuerkarte" nicht bestehen 
und dadurch auch die Eintragung auf einer 
Zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte mög-
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lieh sein, da:an müßten, um die mehrfache 
Berücksiohtigung zu vermeiden, die Hinzu­
rec~nungsbeträge . der §§ 43 und 63 ent­
sprechend erhöht werden. 

Zu § 39: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
übernommen. Es wird lediglich die Anpassung 
an den - neuen Wortlaut des § 46 vorge­
schlagen. 

Zu § 40: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
übernommen. Lediglich der bisherige Termin 
1. Dezember, der von den Gemeinden nur 
schwer einzuhalten war, soll mit 10. De­
zember neu festgesetzt werden. 

Zu § 41: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 42: 

Die Absätze 1 und 2 wurden bis auf not­
wendige Anpas8ungen im Hinblick au.f den 
geänderten Wortlaut des§ 46 sachlich unver­
ändert aus geltendem Recht übernommen. 

In dem neu hinzugefügten Absatz 3 wird 
vorgeschlagen, daß die Gemeinde den Allein­
verdienerfreibetrag auf der Ersten Lohnsteuer­
karte des Arbeitnehmers rückwirkend zu 
streichen hat, wenn sie eine Lohnsteuerkarte 
für die grundsätzlich gemäß § 26 mit dem 
Arbeitnehmer zusammen zu veranlagende Per­
son ausschreibt, da dann im Regelfall die Vor­
aussetzungen für die Gewährung des Allein­
verdienerfreibetrages nicht mehr gegeben sind. 

Zu. § 43: 

Die Anpassung der Hinzurechnungsbeträge 
mußte im Hinblick auf den erhöhten Sonder­
ausgabenpauschbetrag erfolgen. D'er Wort­
laut des Absatz 2 wurde aus. Gründen der 
Lohnsteuerstatistik neu eingefügt. 

Zu § 44: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
übernommen. Es wird lediglich vorgeschlagen, 
die seinerzeit festgesetzte Gebühr von 5 S 
für die Ausschreibung einer Ersatzlohnsteuer­
karte durch die Gemeinde auf 10 S zu er­
höhen. 

Zu § 45: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 46: 

Siehe die "Erläuternden Bemerkungen" zu 
§ 32. 

Zu § 47: 

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
in der Fassung der zweiten EStNov. 1966, 
BGBL NI'. 161, wurden lediglich an den ge­
änderten Wortlaut des § 46 angepaßt. 

In Absatz 3 in der Fassung der EStNov. 
1960, BGBL Nr. 284, wird vorgeschlagen, 
in den lit. a und b der Ziffer 1 und 2 die 
Worte "in der Zeit ab Geltung&beginn" ein­
zufügen. Denn' nach dem bisher geltenden 
Wortlaut hätte der Arbeitnehmer zum Beispiel 
falls seine Ehe nach dem Stichtag der Personen­
standsaufnahme (10. Oktober), aber vor Be­
ginn des Kalenderjahres, für das die Lohn­
steuerkarte erstmals Geltung hatte, aufgelöst 
wurde, für das erste Kalenderjahr der Gel­
tungsdauer der Lohnsteuerkarte nicht mehr 
Anspruch auf die Steuergruppe für Ver­
heiratete. Dies 'soll durch die Neufassung da­
hin geändert werden, daß jeweils für das 
nächste Kalenderjahr der Personenstand am 
10. Oktober des vorhergehenden Jahres maß­
gebend ist. 

Nach der neueingefügten Ziffer 4 des Ab­
satz 3 soll für den Arbeitnehmer eine 
Meldepflicht gegenüber dem Finanzamt be­
stehen, wenn die Voraussetzungen für die Ge­
währung des Alleinverdienerfreibetragcs (zum 
Beispiel die Ehefrau nimmt eine selbständige 
Erwerbstätigkeit auf) nicht mehr gegeben 
sind. 

Im Hinblick auf die Neufassung des § 37 
Abs. 2 wurde der bisherige Wortlaut verkürzt. 

Zu § 48: 

Sachlich unverändert, lediglich mit einer 
Anpassung an den neuen Wortlaut des § 47 
aus geltendem Recht mit der Maßgabe über­
nommen, daß der Alleinverdienerfreibetrag 
rückwirkend zu streichen ist. 

Zu den §§ 49 und 50: 

Unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. 

Zu § 51: 

Dem Abs. 1 in der Fassung der EStNov. 
1954, BGBL NI'. 13/1955, und der EStNov. 
1960, BGBL NI'. 284, sollen zwei neue Sätze 
eingefügt werden, wonach den Körperbehin­
derten zusätzlich der erhöhte Werhungskosten­
pauschbetrag gemäß § 102 gewährt wird und 
diese Pauschbeträge (der normale und der 
erhöhte Werbungskosten pauschbetrag) keinen 
Verlust bei den Einkünften aus nichtselb-
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ständiger Arbeit ergeben dürfen. Dies ergibt 
sich zwar schon derzeit aus dem Wortlaut des 
§ 102, soll aber zur eindeutigen Klarstellung 
auch hier festgehalten werden. 

A bs. 2 unverändert' in der Fassung des 
Bundesgesetzes EGBL Nr. 69/1957 und der 
EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, übernommen. 

Die Z. 1 des Abs. 3 in der Fassung der 
EStNov. 1957, BGBL Nr. 283, der EStNov. 
1964, BGBL Nr. 187, und der zweiten EStNov. 
1966, BGBL Nr. 161, soll an den neuen Wort­
laut des Abs. 1 angepaßt werden. Um ent­
sprechend der bisherigen Praxis die doppelte 
Berücksichtigung des Sonderausgabenpausch­
betrages bei Gdtendmachung von Sonder­
ausgaben der mitverdienenden Haushalt,sange­
hörigen beim Haushaltsvorstand zu vermeiden, 
wurde in Z. 2 eine entsprechende Bestimmung 
aufgenommen. Z. 3 ",711rde durch Zitierung der 
§§ 33 a, 101 und 102 ergänzt. 

Im Abs. 4 wurde teilweise der Wortlaut 
der Z. 1 und 2 des Abs. 3 übernommen und der 
übrige Wortlaut sprachlich besser gefaßt. 

Der Abs. 5 soll entfallen, weil diese seiner­
zeitge Tarifbestimmung der EStNov. 1962, 
BGBL Nr. 167, in dem vorgeschlagenen Tarif 
des § 32 enthalten ist. 

Zu § 52: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1957, BGBL 
NI'. 283, und der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, 
übernommen. 

Zu § 53: 

Der bisherige Wortlaut in der Fassung der 
EStNov. 1957, BG:Bl. Nr. 283, soll die Bezeich­
nu.ng Abs. 1 erhalten, wobei der erste. Satz 
gostrichen werden soll, da auch ohne diese 
Bestimmung das Recht der unselbständig 
tätigen Ehefrau gem~ß den Bestimmungen 
der §§ 9, 51 und 52 auf Berücksichtigung ihrer 
Werbungskosten besteht. HinsichHich der 
Geltendmachung von Sonderausgaben der Ehe­
frau soll keine Änderung eintreten. 

Minderjährige Kinder, die grundsätzlich 
mit dem Arbeitnehmer zu veranlagen wären 
(§ 27) und für die ihm Kinderermäßigung 
wegen Haushaltszugehörigkeit zustand, konn­
ten auf Grund der bisherig~n Rechtslage selbst 
ihre eigenen Sonderausgaben nicht geltend 
machen, sondern lediglich der Haushalts­
vorstand konnte diese Sonderausgaben der 
minderjährigen haushaltszugehörigen Kinder 
auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragen er­
halten. Durch den neu angefügten Abs. 2 
soll nunmehr dieser Personenkreis die gleiche 
Möglichkeit zur Geltendmachung von Sonder­
ausgaben erhalten wie die Ehefrau. 

Zu § 54: 

Sachlich unverändert in der Fassung der 
EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, und § 320 
Abs. 3 lit. b BAO. mit der Maßgabe über­
nommen, daß nunmehr die Freibeträge auf 
der Lohnsteuerkarte in gleichen Teilbeträgen 
für alle Lohnzahlungszeiträume berücksichtigt 
werden sollen. 

Zu § 55: 

Bis auf den neu hinzugefügten letzten Satz 
unverändert aus geltendem Recht übernom­
men. 

Durch die Bestimmung des letzten Satzes 
soll erreicht werden, daß, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Auszahlung des Arbeitslohnes, 
die bei einem Arbeitnehmer eintretenden Ände­
rungen während des Lohnzahlungszeitraumes 
zum Beispiel Eheschließung, Geburt eines 
Kindes) in gleicher Weise berücksichtigt wer­
den. Bisher konnte eine Änderung erst bei der 
der Stichtagseintragung folgenden Lohnz9,h­
lung herücksichtigt werden und führte somit 
zu steuerlich verschiedenen Auswirkungen, 
je nachdem, ob der Arbeitnehmer seinen 
Lohn zu Beginn oder am Ende des Lohnzah­
lungszeitraumes erhielt. 

Zu § 56: 

Die bisherigen Abs. l' bis 3 in der Fassung 
der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, wurden 
unverändert übernommen. 

Bisher war im EStG. keine Bestimmung 
über den Austausch von Lohnsteuerkarten 
während ihrer Geltungsdauer (derzeit drei 
Jahre) enthalten. ,Der neu geschaffene Abs. 4 
schlägt daher vor, in das EStG. eine Bestim­
mung aufr.unehmen, wonach ein Austausch 
von Lohnsteuerkarten über Antrag des Arbeit­
nehmers von seinem Wohnsitzfinanzamt zum 
Ende eines Kalenderjahres vorgenommen wer­
den kann. Während des Kalenderjahres soll 
ein Austausch nllr dann zulässig sein, wenn 
aus dem Dienstverhältnis, bei dem die Erste 
Lohnsteuerkarte vorgelegt wurde, Arbeitslohn 
nicht mehr zufließt und daher eine steuerliche 
Benachteiligung des Arbeitnehmers eintreten 
würde. 

Um verwaltungsmäßige Schwierigkeiten bei 
der Versteuerung restlichen Arbeitslohnes be­
reits verstorbener Arbeitnehmer zu beseitigen, 
schlägt der neu geschaffene Abs. 5 vor, daß 
diese Bezüge aus Vereinfachungsgriinden noch 
auf Grund der Merkmale der vom verstorbenen 
Arbeitnehmer vorgelegten Lohnsteuerkarte 
versteuert werden sollen. Dadurch würde es 
sich in Hinkunft als überflüssig erweisen, daß 
die Erben des verstorbenen Arbeitnehmers 
lediglich für Restzahlungen von Arbeitslohn 
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dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte vor- Zu § 64: 
legen müssen. Unverändert aus geltendem Recht über-

Zu § 57: nommen. 

Sachlich unverändert in der Fassung der Zu § 65: 
EStNov~ 1962, BGBL Nr. 167, übernommen. 

Zu § 58: 

Mit Ausnahme der notwendigen Anpassung 
an den Wortlaut des § 46 unverändert in der 
Fassung der EStNov. 1960, BGBL NI'. 284, 
und der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, über­
nommen. 

Zu § 59: 

Bis auf die in Abs. 2 notwendige Anpassung 
an die §§ 46 und 47 unverändert in der Fassung 
der EStNov. 1962, BGBl.Nr.167, übernommen. 

Zu § 66: 

Bis auf die in Abs. 2 Z. 1 notwendige Anpas­
sung an die §§ 46 und 47 unverändert in der 
Fassung der EStNov. 1954, BGBL Nr. 13/1955, 
der EStNov. 1962, BGBL NI'. 167, und der 
EStNov. 1965, BGBL Nr. 202, übernommen. 

Unverändert aus geltendem Recht über-
nommen. Zu § 67 Abs.1 und 2: 

Zu § 60: 

Durch die hier vorgeschlagene Formulierung 
soll eindeutig klargestellt werden, daß die vom 
Arbeitgeber übernommene Lohnsteuer des 
Arbeitnehmers bei diesem einen Vorteil aus 
dem Dienstverhältnis darstellt und dement­
sprechend bei Feststellung der Bemessungs­
grundlage zu berücksichtigen ist. Eine Aus­
nahme soll jedoch für die Lohnsteuer bestehen, 
für die der Arbeitgeber auf Grund seiner 
Haftung zur Leistung herangezogen wurde .. In 
zahlreichen Fällen wird es nämlich bei Nach­
forderungen auf Grund von Lohnsteueraußen­
prüfungen dem Arbeitgeber, insbesondere bei 
häufigem Wechsel der Arbeitnehmer, gar nicht 
möglich sein, sich an den Arbeitnehmern zu 
regressieren, sodaß er gezwungen ist, die Lohn­
steuer aus eigenem zu tragen. 

Zu § 61: 

Bis auf die in Abs. 3 und 4 notwendige An­
passung an den Wortlaut des § 46 unverändert 
in der Fassung der EStNov. 1962, BGBL 
NI'. 167, übernommen. 

Die Änderung der Bezeichnung der Steuer­
gruppen und der Spalten erfolgte in Anpassung 
an den Wortlaut des § 46. Ansonsten unver­
ändert in der Fassung der EStNov. 1964," 
BGBL Nr. 187, übernommen. ' 

Zu§ 67 Abs. 3: 

Unverändert in der Fassung der EStNov. 
1964, BGBL Nr. 187, übernommen. Der letzte 
Satz wurde zur Vermeidung von Nachteilen 
für die Arbeitnehmer neu eingeführt. 

Zu § 67 Abs. 4 und 5: 

Durch die Einfügung des neuen vorletzten 
Satzes in Abs. 4 und letzten Satzes in Abs. 5 
soll bewirkt werden, daß sich die Eintragung 
von steuerfreien Beträgen auf der Lohnsteuer­
karte auch bei der Versteuerung des laufenden 
Arbeitslohnes, der der Versteuerung der Ab­
fertigung zugrunde gelegt wird, nur mit dem 
entsprechenden auf den Lohnzahlungszeitraum 
anteilsmäßig entfallenden Betrag auswirkt. 
Der Geltungsbereich des Abs. 5 wurde auf alle 
Abfertigungen von Pensionen e~weitert. 

Zu § 67 Abs. 6: 

Zu§ 62: Unverändert in der Fassung der EStNov. 
Unverändert aus geltendem Recht über- 1957, BGBL Nr. 283, übernommen. 

nommen. 

Zu § 63: 

In Abs. 1 müssen die Hinzurechnungsbeträge 
dem durch § 10 Abs. 3 erhöhten Sonderaus­
gabenpauschbetrag angepaßt werden. Weiters 
wäre die "Steuergruppe I" in "Steuergruppe A" 
zu ändern. Außerdem soll eine· entsprechende 
Anordnung hinsichtlich der Behandlung sonElti­
ger Bezüge im Gesetz vorgesehen werden. 
Ansonsten unverändert in der Fassung der 
EStNov. 1962, BGBL NI'. 167, und der EStNov. 
1964, BGRl. Nr. 187, übernommen. 

Zu § 67 Abs. 7: 

Bis auf die Beseitigung eines Redaktions­
fehlers im letzten Satz "und" statt "oder" 
und. Ersatz des Wortes "als" durch die 
Worte "wie ein" unverändert in der Fassung 
der EStNov. 1964, BGBL NI'. 187, und der 
EStNov. 1965, BGBL NI'. 202, übernommen. 

Zu § 67 Abs. 8: 

Durch die Änderung des Wortlautes sollen 
auch Prämien und Vergütungen, die nicht 
mehr neben laufendem Arbeitslohn gewährt 
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werden, nach dieser Gesetzesstelle behandelt I Anweisungen als überflüssig erachtet werden. 
werden können. In:!. übrigen unverändert Im übrigen unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung BGBI. Nr. 147/1958 über. übernommen. 
nommen. 

Zu § 67 Abs. 9: 

Das Wort "Arbeitslohn" wurde durch die 
Worte "laufende und sonstige Bezüge" er­
setzt, um auch sonstige Bezüge in diese 
gesetzliche Regelung einbeziehen zu können. 
Im übrigen unverändert in der Fassung des 
BGBI. Nr. 147/1958 übernommen. 

Zu § 67 Abs. 10: 

Zu § 74: 
Es wird vorgeschlagen, den letzten Satz 

aus den gleichen Gründen wie . zu § 70 zu 
streichen. Im übrigen unverändert aus gel­
tendem Recht übernommen. 

Zu § 75: 

Unverändert aus geltendem Recht über. 
nommen. 

Unverändert in der Fassung der EStNov. Zu § 76: 
1962, BGBI. Nr. 167, übernommen. In Anpassung an die Änderung des § 54 

Zu § 67 Abs. 11: 

Das Wort "als" wurde durch die Worte 
"wie ein" ersetzt. Im übrigen unverändert 
in der Fassung der EStNov. 1964, BGBI. 
Nr. 187, und der EStNov. 1965, BGBI. Nr. 202, 
übernommen. 

Zu den §§ 68 und 69: 
Sachlich unverändert aus geltendem Recht 

übernommen. 

Zu § 70: 

Es wird vorgeschlagen, die letzten beiden 
Sätze des Absatz 1 und Absatz 3 als über· 
flüssig zu streichen. Im übrigen unverändert 
in der Fassung der EStNov. 1964, BGBI. 
Nr. 187, übernommen. 

Zu § 71: 

Sachlich unverändert mit verkürztem Wort· 
laut aus geltendem Recht übernommen. 

Zu § 72: 

Hier wird vorgeschlagen, den bisherigen 
Absatz 4 zu streichen, da nach den derzeit 
geltenden Bestimmungen der BAO. Bescheide, 
in denen Lohnsteuer nachgefordert wird, 
grundsätdich schriftlich ergehen müssen. 

Die Absätze 1 und 2 wurden unverändert 
in der Fassung der EStNov. 1957, BGBI. 
NI'. 283, der EStNov. 1962, BGBI. Nr. 167, 
und der EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, mit 
der Maßgabe übernommen, daß der letzte 
Sa~z des Absatz 1 im Hinblick auf § 14 BAO. 
als entbehrlich entfallen kann. Ebenso wird 
vorgeschlagen, den bisherigen Absatz 3 im 
Hinblick auf die Bestimmungen der §§ 92 ff. 
und 118 ff. BAO. entfallen zu lassen. 

Abs. 2 wird in Abs. 1 lit. d dem Arbeitnehmer 
ermöglicht, einen Jahresausgleich zu bean· 
tragen, wenn der Arbeitgeber nicht bereits 
gemäß § 55 entsprechend weniger Lohn· 
steuer einbehalten hat. Infolge Neufassung 
des § 3 Abs. 1 Z. 18 muß die bisherige Fassung 
des Abs. 1 lit. e entfallen. 

In Absatz 1 wird unter lit. e nunmehr die 
Möglichkeit zur Beantragung eines Jahres­
ausgleiches vorgeselllagen, wenn der Allein­
verdienerfreibetrag zwar für das in Betracht 
kommende Kalenderjahr gestrichen oder nicht 
eingetragen wurde, die Voraussetzungen für 
die Gewährung des Alleinverdienerfreibetrages 
aber gegeben waren (zum Beispiel die Ein· 
künfte der Ehefrau aus nichtselbständiger 
Arbeit la.gen in dem in Betracht kommenden 
Kalenderjahr unter 3000 S). . 

Die Neufassung des Absatz 2 soll sicher· 
stellen, daß jeder, der nach den Bestimmungen 
des EStG. als ArbeitgE)ber anzusehen' ist, 
zur Durchführung eines vom Arbeitnehmer 
gemäß Abs. 1 lit. b bis e beantragten J ahres­
ausgleiches berechtigt und verpflichtet ist. 
Ein Jahresausgleich im Zusammenhang mit 
dem Alleinverdienerfreibetrag soll jedoch nur 
vom Wohnsitzfinanzamt, das allein in der 
Lage ist, die Voraussetzungen zu überprüfen, 
durchgeführt werden können. 

Der· bisherige Grenzbetrag in Absatz 3 
soll erhöht werden. Außerdem soll durch 
die Ergänzung des Wortlautes klargestellt 
werden, daß ein Jahresausgleich von Amts 
wegen nur bei gleichzeitigem Zufließen von 
Arbeitslohn aus zwei oder mehreren Quellen 
durchzuführen ist. 

Im übrigen unverändert in der. Fassung 
der EStNov. 1960, BGBI. Nr. 284, und der 
EStNov. 1964, BGBI. Nr. 187, übernommen. 

Zu § 77: 
Zu § 73: Bis auf die durch den neuen Gesetzes· 

Es wird vorgeschlagen, den jeweils letzten wortlaut notwendigen Anpassungen in Abs. 2 
Satz der Absatz 1 und 2 zu streiohen, da diese lit. a und b, die Anfügung eines letzten Halb· 
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satzes an Absatz 2, die Ergänzung des zweiten 
Halbsatzes in Absatz 3 hinsichtlich der nicht 
einzubeziehenden Lohnsteuer auf Grund der 
Begünstigungsvorschriften des § 67 sowie 
die ,Anpa.ssung des Grenzbetrages an § 76 
Abs. 3 unverändert in der Fassung der EStNov. 
1960, BGBL Nr. 284, der EStNov. 1962, 
BGBL Nr. 167, und der EStNov. 1964, BGBL 
Nr .187, übernommen. Die Anordnung des letzten 
Halbsatzes im Abs. 2 soll auoh die Anwendung 
der Bestimmungen des § 63 bei Durchführung 
eines Jahresausgleiches sicheIstellen. 

Zu § 78: 

Sachlich· unverändert in der Fassung' der 
EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, übernommen. 
Der letzte Satz des Absatz 1 wurde als ent­
behrlich gestrichen. 

Zu § 79: 

Der bisherige Absatz 2 wurde als reine 
Verwaltungsa.nordnung nicht mehr in die 
gesetzliche Neuregelung übernommen; der 
bisherige Absatz 1 verliert daher diese Be­
zeichnung. Ansonsten unverändert aus gel­
tendem Recht übernommen. 

Zu § 80: 

Bis auf die Streichung der Worte "nach 
dem Ermessen des Prüfenden" in Absatz 2 
unverändert aus geltendem Recht über­
nommen. Durch diese Streichung tritt aber 
keine materiellrechtliche Änderung ein. 

Zu den §§ 81 bß 84: 

Zu § 89: 

Es wird vorgeschlagen, den letzten Satz 
des Absatz 2 zu streichen, da er mit den An­
ordnungen der BAO. in Widerspruch steht. 
Der bisherige Absatz 3 ist im Hinblick auf 
die Bestimmungen des § 240 BAO. entbehr­
lich. Im übrigen unverändert aus geltendem 
Recht übernommen. 

Zu § 90: 

Es wird vorgeschlagen, den zweiten Halb­
satz in Absatz 2 zu streichen, da infolge der 
derzeit geltenden Zuschläge zur Einkommen­
steuer (Lohnsteuer) der Satz von 20 v. H. 
bei Übernahme durch den Gläubiger nicht 
mehr stimmt. An seine Stelle soll die im 
dritten Satz des § 87 Abs. 1 bereits bestehende 
Formulierung treten. 

Im übrigen unverändert in der Fassung 
des StÄG. 1955, BGBL Nr. 59, übernommen. 

Zu § 91: 

Für die für das Ende des ersten Satzes in 
Absatz 1 vorgeschlagene Änderung gilt das 
gleiche wie zu § 88 Abs. 1 Gesagte. Der bis: 
herige letzte Satz des Absatz 3 wäre als ent­
behrlich zu streichen. Im übrigen unver­
ändert aus geltendem Recht übernommen. 

Zu § 92: 

Der bisherige Absatz 4 wäre aus den gleichen 
Gründen wie der letzte Satz des § 89 Abs. 2 
zu streichen. Im übrigen unverändert aus 
geltendem Recht übernommen. 

Unverändert aus geltendem Recht über- Zu § 93: 
nommen. 

Zu § 84a: 

Bis auf die Streiohung des bisherigen Ab­
satz 6 als entbehrlioh, woduroh der bisherige 
Absatz 7 zu Absatz 6 wurde, 'unverändert in 
der Fassung des BGBL Nr. 147/1958, und 
der EStNov. 1966, BGBL NI'. 155, über-
nommen. 

Zu den §§ 85 bß 87: 

Bis auf die Streiohung der Worte "Aus­
beuten" und "Kuxen" materiellreohtlioh un­
verändert aus geltendem Recht übernommen. 

Im Absatz 1 soll in Anlehnung an den Frei­
betrag gemäß Absatz 4 die Veranlagungs­
grenze für kapitalertragsteuerpflichtige Ein­
künfte auf 3600 S erhöht werden. 

Im Absatz 3 sieht der Entwurf eine Er­
weiterung der Veranlagung auf Antrag für 
jene Fälle vor, in denen zur Vermeidung 
einer Doppelbesteuerung eine entrichtete aus­
ländische Einkommensteuer auf die inlän-
dische Einkommensteuer anzurechnen ist. 
Außerdem soll die Frist für die Antragstellung 
um ein Jahr verlängert werden, um zu ver­
meiden, daß im Falle der Verlustveranlagung 
der Steuerpflichtige wegen nicht zeitgerechter 
Ermittlung des Verlustes bei der Gesellschaft 
oder Gemeinschaft; an der er beteiligt ist, 

Zu § 88: . die Antragsfrist versäumt und damit die 
Es wird vorgeschlagen, den letzten Satz Möglichkeit des Ausgleiches des Verlustes 

des Absatz 1 an die Zuständigkeitsbestimmun-I mit den Einkünften aus· nichtselbständiger 
gen der BAO. anzupassen. Ansonsten, bis' Arbeit verlorengeht. Aus den gleichen 
auf die Streichung des bisherigen letzten Gründen soll im Falle einer Wiederaufnahme 
Satzes des Absatz 2 als entbehrlich, unver- i des Veranlagungsverfahrens (bei Wegfall der 
ändert aus geltendem Reoht übernommen. I Voraussetzungen für eine Veranlagung naoh 
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Absatz 1) eine Verlustveranlagung von Amts 
wegen durchgeführt werden. 

anlagungsfälle) zu erwarten. Der bisherige 
Absatz 3 erhielt die Bezeichnung Absatz 5, 
der bisherige Absatz 4 die Bezeichnung 
Absatz 3. 

Im Absatz 4 soll die bisherige, dem Sinn 
der Bestimmung entsprechende Praxis zur 
Klarstellung in den Gesetzeswortlaut aufge-
nommen werden. Durch den Freibetrag soll Zu § 98: 
vermieden werden, daß ein Steuerpflichtiger, Unverändert aus geltendem Recht über-
der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nommen. 
bezieht, wegen geringfügiger Nebeneinkünfte 
bei der Veranlagung in eine hohe Steuer- Zu § 99: 
progresßion fällt. Bei niedrigen Einkünften Unverändert aus geltendem Recht in der 
aus nichtselbständiger Arbeit soll der Frei- Fassung BGBL Nr. 301/1959 übernommen. 
betrag aber nicht höher sein als die Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit, die Zu § 100: 
zu einer Veranlagung gemäß § 94 führen. 
Eine andere Vorgangsweise würde zu einer 
nicht gerechtfertigten Differenzierung gegen­
über den nach _ § 25 veranlagten Steuer­
pflichtigen führen. 

Die übrigen Absätze dieses Paragraphen 

Bis auf die Anpassung der Steuergruppen 
in Absatz 1 und dersozialversicherungs­
rechtlichen Ausdrücke in Absatz 2 an das 
ASVG. unverändert aus geltendem Reoht 
übernommen. 

wurden unverändert aus geltendem Recht Zu § 101' 
in der Fassung der EStNov. 1960, BGBL . 
Nr. 284, der EStNov. 1962, BGBL Nr. 167, Der bisherige erste Satz des Absatz 2 soll 
und der EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, über- im Hinblick auf die Einbeziehung in den 
nommen. § 51 Abs. 3 als entbehrlich entfallen. An­

Zu § 93 a: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
in der Fassung der EStNov. 1957, BGBL 
Nr. 283, und der EStNov. 1964, BGBL 
Nr. 187, übernommen. Es wurden lediglich 
die Einkommensgrenzen an den Wortlaut 
des § 28 angepaßt. 

Zu § 94: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1957, BGBL NI'. 283, 
und der EStNov. 1960, BGBL NI'. 284, über­
nommen. 

Zu den §§ 95 und 96: 

sonsten unverändert aus geltendem Recht 
übernommen. 

Zu § 102: 

Der Wortlaut des Absatz 2 soll duroh die 
Bezeichnung der für die Ausßtellung der Be­
scheinigung zuständigen Stellen im Sinne 
des Berichtes des Finanz- und Budgetaus­
schusses zur Einkommensteuernovelle 1964 
(501 der Beilagen zu den steno graphischen 
Protokollen des Nationalrates, X. GP.) er­
gänzt werden. 

Der bisherige erste Satz des Absatz 5 
soll im Hinblick auf die Einbeziehung in 
den § 51 Abs. 3 als entbehrlich entfallen. 
Ansonsten unverändert in der Fassung der 
EStNov. 1957, BGBL Nr. 283, und der 
EStNov. 1964, BGBL Nr. 187, übernommen. Sachlich unverändert aus geltendem Recht 

in der Fassung der EStNov. 1964, BGBL 
Nr. 187, übernommen. Zu § 103: 

Zu § 97: 

In den Wortlaut des ansonsten unver­
ändert aus geltendem Recht in der Fassung 
der EStNov. 1960, BGBL Nr. 284, über­
nommenen Paragraphen wurde ein neuer 
Absatz 4 eingefügt, der eine Bagatellgrenze 
für die Besteuerung beschränkt steuerpflich­
tiger Personen vorsieht. Durch diese Ver­
anlagungsgrenze soll- die Festsetzung der Ein­
kommensteuer in allen Fällen unterbleiben, 
in denen die zu veranlagenden Einkünfte 
nicht mehr als 300 S betragen. Durch diese 
Maßnahme ist eine wesentliche Verwaltungs­
vereinfachung (Wegfall vieler kleinster Ver-

-Der Entwurf schlägt vor, die bisherige Be­
stimmung des § 103 ersatzlos aufzuheben, 
da die Beseitigung von Bombenschäden und 
anderen Kriegschäden infolge Waffeneinwir. 
kung (Ausgaben für die Wiederherstellung 
lebensnotwendiger Wohnräume und für die 
Wiederbeschaffung lebensnotwendiger Einrieh­
tungs- und Gebrauchsgegenstände) mehr als 
20 Jahre nach Beendigung des zweiten Welt­
krieges wohl als abgeschlossen angesehen 
werden muß. 

An die Stelle des bisherigen § 103 treten 
die Bestimmungen des Artikels II Abs. 5 
und 6 der EStNov. 1960, BGBL Nr. 284, 
die die Verschiebung der Altersgrenzen für 
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die Einreihung in die Steuergruppe B ent~ Zu § 107: 
halten und unverändert übernommen wurden. 

Zu § 104: 

Unverändert aus geltendem Recht in der 
Fassung der EStNov. 1966, BGBL Nr. 155, 
übernommen. 

Zu § 105: 

.Der Entwurf schlägt vor, die bisherige Be­
stImmung des § 105 im Hinblick auf die Be­
stimmung des § 3 Abs. 1 Z. 13 ersatzlos auf­
zuheben. 

An die Stelle des bisherigen § 105 treten 
die Bestimmungen des Artikels II Abs. 3 der 
EStNov. 1966, BGBL Nr. 155, die unver­
ändert übernommen wurden. 

Zu § 106: 

Bei Umrechnung der in den §§ 66 Abs. 2 
Z. 2, 67 Abs. 1, 87 Abs. 1 und 90 Abs. 2 vor­
gesehenen Hundertsätze auf Steuersätze ein­
schließlich der Beiträge vom Einkommen 
würden sich Hundertstel oder Tausendstel 
ergeben, die durch die vorgeschlagene Re­
gelung auf Zehntelprozent ab- oder auf­
gerundet werden sollen. Diese Bestimmung 
könnte insbesondere für elektronische Daten­
verarbeitungen eine Erleichterung bedeuten~ 

Der Entwurf sieht ein Inkrafttreten mit 
der Veranlagung für das Kalenderjahr 1968, 
hinsichtlich der Lohnsteuer für nach dem 
31. Dezember 1967 endende Lohnzahlungs­
zeiträume und hinsichtlich des Steuerabzuges 
in sonstigen Fällen mit I. Jänner 1968 vor. 

Abweichend davon sollen die Bestimmungen 
über die Gesamtschuld (§§ 26 Abs. 3 und 27 
Abs. 7) bereits mit I. Jänner 1967 in Kraft 
treten, weil die Vorschrift des § 6 Abs. 2 
BAO., an deren Stelle diese neuen Bestim­
mungen treten sollen, ,mit Ablauf des 31. De­
zember 1966 auf Grund des Verfassungs­
gerichtshoferkenntnisses vom 30. Juni 1966 
G 6/66, außer Kraft treten (BGBL Nr. 141j 
1966). 

Durch Absatz 3 soll Vorsorge getroffen 
werden, daß durch das Bundesministerium 
für Finanzen in der Zeit vor dem 31. De­
zember 1967 anerkannte Reisekostensätze 
soweit sie für den Arbeitnehmer günstige; 
sind als die Neuregelung des § 19 Abs. 2 Z. 2, 
bestehen bleiben. 

Im Absatz 4 ist vorgesehen, daß die in 
anderen Bundesgesetzen enthaltenen ein­
kommensteuerrechtlichen Bestimmungen un­
verändert weitergelten sollen. 
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